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VW, Lufthansa: Verzerrt eine zu große Nähe der Politik zur Industrie den Wettbewerb? 3

Das Land Niedersachsen gehört zu den größten Anteilseignern beim VW-Konzern, die Bundesregierung gesteht 
Air Berlin Bürgschaften zu. Sind dies wettbewerbsverzerrende politische Interventionen, die aus den beson-
deren Beziehungen zwischen Wirtschaft und Politik entstehen, oder nur das Setzen von guten Rahmenbe
dingungen für einen funktionierenden Wettbewerb? Nils-Peter Schepp, Monopolkommission, und Achim  
Wambach, Monopolkommission und ZEW, Mannheim, betonen, dass es Aufgabe der öffentlichen Hand sei, sich 
für einen hohen Beschäftigungsstand und ein stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum einzusetzen, 
dies aber nicht mit der Förderung einzelner Unternehmen oder gar nationaler Champions gleichzusetzen sei. 
Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, sei eine zu große Nähe von Politik und einzelnen Unternehmen 
zu vermeiden. Florian Schuhmacher, Universität Wien, erinnert daran, dass es zu den wesentlichsten Errun-
genschaften der modernen Wettbewerbstheorie gehört, dass die Politik den Rahmen vorgebe, die individu-
ellen wirtschaftlichen Entscheidungen allerdings von den Marktteilnehmern, den Unternehmen, aber auch 
den Verbrauchern zu treffen seien. Wesentliches Element des so verstandenen Wettbewerbs sei es daher, dass 
alle Unternehmen zu denselben Bedingungen auf dem Markt aktiv sind. Birger P. Priddat, Universität Witten/
Herdecke, sieht in der Bundesbürgschaft für Air Berlin eine wettbewerbsverzerrende politische Intervention, 
die aus den besonderen Beziehungen zwischen Wirtschaft und Politik entsteht. Sein Vorschlag: Auf jeden 
Lobbykontakt sollte ein paritätischer Wissenschaftskontakt stattfinden, damit ebenso selbstverständliche 
Milieus von Politik und Wissenschaft entstünden, wie sie für Politik und Wirtschaft längst schon existierten. 
Um staatlich teils ganz bewusst induzierte Wettbewerbsverzerrungen noch besser zu adressieren, empfiehlt  
Justus Haucap, Universität Düsseldorf, unter anderem die vollständige Privatisierung der Deutschen Telekom  
und der Deutschen Post und anderer staatlicher Unternehmen sowie bei sämtlichen Beihilfenregelungen die  
Zulassung von Klagen betroffener Wettbewerber und ihrer Verbände vor den Gerichten der Europäischen  
Union. Andreas Mundt, Bundeskartellamt, unterstreicht die Bedeutung des Wettbewerbs als zentralen Inno
vationsförderer: Innovationen gehen nicht von bequem gewordenen Monopolisten oder von staatlicher  
Industriepolitik aus, sondern entstehen durch Wettbewerb.

FORSCHUNGSERGEBNISSE

Breitbandsubventionen des Bundes 2015 bis 2017 – eine Analyse der Förderzusagen 16
Torsten J. Gerpott

Im Oktober 2015 startete der Bund mit einem Programm, das in erster Linie den Ausbau von Anschlussnetzen 
der nächsten Generation in Gebieten mit einer schlechten Verfügbarkeit von schnellen Internetzugängen für Pri-
vatkunden subventioniert. Torsten J. Gerpott, Universität DuisburgEssen, skizziert hier Grundzüge der Förder-
maßnahme und untersucht die zeitliche und regionale Verteilung der bis Ende September 2017 vom Bund für 
Infrastrukturprojekte zugesagten Finanzmittel von 3,1 Mrd. Euro. Die verbleibenden Mittel werden wohl kom-
plett in einer fünften Runde vergeben werden, für die Anträge bis zum 29. September 2017 eingereicht werden  
konnten. Mit den bis Ende September 2017 ergangenen Subventionszusagen werden die fünf ostdeutschen  
Bundesländer viel stärker unterstützt als die elf westdeutschen Länder. Angesichts dessen, dass die Versor 
gung mit Anschlussnetzen der nächsten Generation im Osten Deutschlands wesentlich geringer ist als im Wes 
ten, spricht viel dafür, diese regionale Verteilung alles in allem als sachgerecht einzustufen. 
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Investitionsneigung gewinnt an Fahrt – Leasing expandiert überdurchschnittlich 23
Magnus Reif und Arno Städtler

Der auf den Geschäftslagebeurteilungen der Leasinggesellschaften basierende Investitionsindikator, den das 
ifo Institut und der Bundesverband Deutscher LeasingUnternehmen gemeinsam ermitteln, signalisiert für das 
Jahr 2017 einen eher moderaten Anstieg der Ausrüstungsinvestitionen von nominal 2,3%, nach einem Plus von 
2,5% im Vorjahr. In Anbetracht der noch immer recht guten Konjunktur in Deutschland und des anhaltend sehr 
niedrigen Zinsenniveaus ist die angezeigte Investitionsentwicklung für 2017 im historischen Vergleich wenig 
dynamisch. Dabei ist zu beachten, dass das Wirtschaftswachstum gegenwärtig vor allem vom privaten und 
staatlichen Konsum sowie dem Export getragen wird. Die Investitionsneigung der Unternehmen bleibt vorerst 
zurückhaltend, der Investitionsindikator zeigt für das kommende Jahr jedoch ein wesentlich höheres Wachstum-
stempo an. Bei der Beurteilung des Investitionsgeschehens ist auch zu berücksichtigen, dass die Wirtschaft neben 
den Anlageinvestitionen nach wie vor auch erheblich in die Gewinnung neuer Mitarbeiter und in die Qualifizie 
rung des vorhandenen Personals investiert. Bei moderatem Wirtschaftswachstum steigt die Zahl der Beschäf
tigten in Deutschland scheinbar unaufhaltsam, und viele Stellen können gar nicht besetzt werden. 

Demokratische Vielfalt in Deutschland – unterscheiden sich die Volksparteien noch? 28
Florian Dorn, Stefanie Gäbler, Björn Kauder, Manuela Krause, Luisa Lorenz, Niklas Potrafke und  
Alexander van Roessel

Am 24. September 2017 haben die Deutschen einen neuen Bundestag gewählt. Im Wahlkampf wurde häufig kri-
tisiert, dass die inhaltliche Abgrenzung der Parteien untereinander immer undeutlicher wird und sich insbeson-
dere die Positionen und Politiken der beiden großen Volksparteien CDU/CSU und SPD kaum noch voneinander 
unterscheiden. Das ifo Institut und die Frankfurter Allgemeine Zeitung haben diese Kritik zum Anlass genom-
men, in der Septemberausgabe ihres Ökonomenpanels deutsche Ökonomen vor der Bundestagswahl um ihre 
Einschätzung der Unterscheidbarkeit zwischen Union und SPD und den damit einhergehenden Auswirkungen 
auf die Demokratie in Deutschland zu bitten. Die Befragten bestätigen dabei mehrheitlich die Kritik und wün-
schen sich wieder mehr Unterschiede zwischen Union und SPD. Die Konvergenz der Volksparteien ist aus ihrer 
Sicht auch für den Erfolg der AfD mitverantwortlich.

BVL-Logistikindikator – Hintergründe, Entwicklungen und Ergebnisse 36
Przemyslaw Brandt, Christian Grotemeier und Klaus Wohlrabe

Bereits seit dem vierten Quartal 2006 veröffentlicht die Bundesvereinigung Logistik e.V. (BVL) jedes Quartal 
neue Ergebnisse für die Logistikwirtschaft. Seit dem dritten Quartal 2017 wird der Logistikindikator, der einen 
Einblick in die Entwicklungen der Logistikbranche bietet, vom ifo Institut erstellt. Die monatliche Periodizität 
und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit anderen Wirtschaftsbereichen spricht für die Erstellung des Indi-
kators durch das ifo Institut. Da der Großteil der deutschen Branchen von den ifo Konjunkturumfragen erfasst 
wird, bieten sich hier vielfältige Möglichkeiten zur Einordnung der Ergebnisse in die Entwicklungen in anderen 
Branchen. Ein graphischer Vergleich und eine Korrelationsanalyse der bisherigen BVLZeitreihen mit den nun 
auf monatlicher Basis neu erstellten zeigen, dass die Ergebnisse der ifo Konjunkturumfragen ein sehr ähnliches 
Bild der Logistikwirtschaft zeichnen wie die bisherigen BVLZeitreihen. Der Logistikindikator bietet Entscheidern 
im Wirtschaftsbereich Logistik, aber auch in Wissenschaft und Politik einen geeigneten Seismographen, um die 
Geschäftslage, das Geschäftsklima und die Erwartungen aufzunehmen und Schlüsse für erfolgreiches Handeln 
zu ziehen.

IM BLICKPUNKT

ifo Konjunkturumfragen im September 2017 auf einen Blick:
Neue Legislaturperiode startet mit konjunkturellem Rückenwind 43
Klaus Wohlrabe

Der ifo Geschäftsklimaindex ist im September gesunken. Er liegt jedoch weiterhin deutlich über seinem langfris-
tigen Mittelwert. Die Unternehmen waren sowohl mit ihrer aktuellen Geschäftslage als auch mit dem Ausblick auf 
die kommenden Monate weniger zufrieden als im August. Die neue Legislaturperiode startet trotzdem mit dem 
Rückenwind einer starken Konjunktur. 
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Nils-Peter Schepp* und 
Achim Wambach**
Staatlichen Einfluss reduzie
ren, Wettbewerb stärken
Der Öffentlichkeit ist zuletzt wieder verstärkt die in 
vielen Bereichen bestehende Verquickung zwischen 
Politik und Industrie vor Augen geführt worden. Zum 
einen ist im Zuge des sogenannten Diesel-Skandals die 
Abstimmung einer Regierungserklärung zwischen dem 
Land Niedersachsen und Volkswagen publik geworden. 
Zum anderen wurde im Zuge der Insolvenz von Air Ber-
lin von einigen Politikern für eine Übernahme durch die 
Deutsche Lufthansa geworben, um ein starkes nationa-
les Unternehmen in der Luftfahrt industrie zu schaffen.

Beide Fälle – so unterschiedlich sie auch gelagert 
sind – sind nur zwei aktuelle Beispiele für die auch 
heute noch in vielen Wirtschaftsbereichen bestehen-
den engen Verbindungen zwischen Politik und Indus-
trie. Abgesehen von Versuchen der Industrie, politische 
Entscheidungen durch Lobbying im eigenen Sinne zu 
beeinflussen, greift auch der Staat auf vielfältige Weise 
in das Marktgeschehen ein. So wird die öffentliche 
Hand teilweise selbst wirtschaftlich tätig, hält Beteili-
gungen an privaten Unternehmen oder versucht, zur 
Verfolgung bestimmter politischer Ziele, mehr oder 
weniger direkt Marktstrukturen zu beeinflussen.

ÖFFENTLICHE WIRTSCHAFTSTÄTIGKEIT

Aus ordnungspolitischer Sicht sollte in einer Marktwirt-
schaft der Staat vor allem die wirtschaftspolitischen 
Ziele definieren und die wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen für unternehmerisches Handeln setzen. Ein 
unternehmerisches Engagement des Staates, das den 

VW, Lufthansa: Verzerrt eine zu 
große Nähe der Politik zur Industrie 
den Wettbewerb?

Das Land Niedersachsen gehört zu den größten Anteilseignern beim VW-Konzern, die Bun-
desregierung gesteht Air Berlin Bürgschaften zu. Sind dies wettbewerbsverzerrende politi-
sche Interventionen, die aus den besonderen Beziehungen zwischen Wirtschaft und Politik 
entstehen, oder nur das Setzen von guten Rahmenbedingungen für einen funktionierenden 
Wettbewerb?

Steuerzahler mit unternehmerischen Risiken belas-
tet, bedarf demgegenüber einer besonderen Rechtfer-
tigung. Diese kann insbesondere dann gegeben sein, 
wenn private Anbieter gewünschte Leistungen nicht 
oder in einem nicht ausreichenden Maße bereitstel-
len, der Markt also versagt, wie etwa bei öffentlichen 
Gütern oder bei einem natürlichen Monopol. Allerdings 
ist selbst in diesen Fällen nicht notwendigerweise ein 
wirtschaftliches Engagement des Staates erforder-
lich. Stattdessen kann häufig auch auf Ausschreibun-
gen oder eine Regulierung des Marktes zurückgegriffen 
werden. Es ist zu erwarten, dass in dem Maße, in dem 
im digitalen Zeitalter durch die Bereitstellung und Ver-
arbeitungsmöglichkeit großer Datensätze Ausschrei-
bungen und Marktregulierungen präziser und zielfüh-
render ausgestaltet werden können, die Notwendig-
keit einer eigenen wirtschaftlichen Tätigkeit durch die 
öffentliche Hand zurückgeht.

Dass sich die öffentliche Wirtschaftstätigkeit, 
wenn überhaupt, auf Wirtschaftssektoren mit Markt-
versagen beschränken sollte, wird auch durch empi-
rische Untersuchungen gestützt. Entsprechende Stu-
dien zeigen, dass private Unternehmen – solange keine 
besonderen Bedingungen vorliegen – in der Regel effi-
zienter wirtschaften, dies bei Vorliegen eines natür-
lichen Monopols aber nicht zwingend der Fall ist (vgl. 
Megginson und Netter 2001; Shirley und Walsh 2001). In 
letzterem Fall bedarf es insofern einer Betrachtung des 
Einzelfalls. Aus theoretischer Sicht lässt sich argumen-
tieren, dass der Staat Leistungen dann selbst erbrin- 
gen sollte, wenn sich diese vertraglich nicht gut fixieren 
lassen, da private Unternehmen einen Anreiz haben, 
solche Spielräume zu ihrem Vorteil auszunutzen. Dem-
gegenüber sollte die Leistungserstellung bei vertrag-
lich gut regelbaren und überprüfbaren Anforderungen 
aus Effizienzgründen eher der Privatwirtschaft über-
lassen werden (vgl. Hart, Shleifer und Vishny 1997).

In der Praxis ist festzustellen, dass die öffentliche 
Hand in zahlreichen Wirtschaftsbereichen mit eigenen 
Unternehmen direkt am Wirtschaftsgeschehen teil-

* Nils-Peter Schepp gehört dem wissenschaftlichen Stab der Ge-
schäftsstelle der Monopolkommission an.
** Prof. Achim Wambach, Ph.D., ist Vorsitzender der Monopolkom-
mission und Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsfor-
schung (ZEW), Mannheim.

Nils-Peter Schepp

Achim Wambach
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nimmt. Nach einer Privatisierungswelle in den 1990er 
Jahren ist insbesondere auf kommunaler Ebene in den 
letzten Jahren sogar eine Zunahme öffentlicher Wirt-
schaftstätigkeit zu erkennen (vgl. Monopolkommission 
2014). Zentrale Motive hierfür sind neben einer Verbes-
serung der Leistungserstellung und fiskalischen Inter-
essen kommunalpolitische Ziele, insbesondere in der 
Lohn- und Beschäftigungspolitik. Die Tätigkeit kon-
zent riert sich vor allem auf Wirtschaftsbereiche, die – 
im weitesten Sinne – der sogenannten Daseinsvorsorge 
zugerechnet werden und in denen Marktversagen auf-
treten kann. Hierzu gehören Aktivitäten im Energie-
sektor, im öffentlichen Personennahverkehr, in der 
Entsorgung, der Wasserversorgung oder auch im Tele-
kommunikationssektor. Daneben erstreckt sich die 
öffentliche Wirtschaftstätigkeit teilweise aber auch auf 
Wirtschaftsbereiche, in denen Wettbewerb existiert, 
wie etwa in der Stromerzeugung, der Gastronomie, der 
Unterhaltung oder auch der Finanzbranche.

Das unternehmerische Engagement des Staa-
tes kann zu Wettbewerbsverzerrungen zulasten der 
Privatwirtschaft führen. In Wirtschaftsbereichen, in 
denen ein natürliches Monopol vorliegt und daher nur 
ein Wettbewerb um den Markt möglich ist, ist vor allem 
die mögliche Doppelrolle der öffentlichen Hand als 
Hoheits- bzw. Aufgabenträger einerseits und Marktteil-
nehmer andererseits problematisch. Gerade bei Aus-
schreibungen können aufgrund asymmetrischer Infor-
mationen Wettbewerbsprobleme auftreten. So können 
etwa kommunale Unternehmen aufgrund ihrer Nähe 
zum öffentlichen Auftraggeber potenziell über bessere 
Informationen verfügen und daher bessere Angebote 
als private Unternehmen unterbreiten.

Hiervon abgesehen verfügen öffentliche Unterneh-
men insbesondere über zwei Wettbewerbsvorteile, die 
den Wettbewerb mit privaten Unternehmen potenziell 
verzerren. Zum einen unterliegen sie einem geringe-
ren Insolvenzrisiko, so dass sie Eigen- und Fremdkapital 
tendenziell zu günstigeren Konditionen beschaffen kön-
nen. Zum anderen genießen sie teilweise steuerliche Pri-
vilegien. Hinzuweisen ist insofern insbesondere auf den 
steuerlichen Querverbund, der Kommunen ermöglicht, 
Gewinne und Verluste einzelner Bereiche innerhalb 
eines Betriebs miteinander zu verrechnen und steu-
erwirksam auszugleichen (vgl. Monopolkommission 
2014). Da hierdurch die steuerliche Belastung der pro-
fitablen, wettbewerblichen Bereiche sinkt, unterliegen 
kommunale Unternehmen gegebenenfalls einer gerin-
geren Steuerbelastung als ihre privaten Wettbewerber.

BETEILIGUNGEN DER ÖFFENTLICHEN HAND

Abgesehen vom eigenen unternehmerischen Engage-
ment hält die öffentliche Hand Beteiligungen an zahl-
reichen privaten Unternehmen. Allein der Bund war 
dem aktuellen Beteiligungsbericht des Bundes zufolge 
Ende des Jahres 2015 an mehr als 600 Unternehmen 
unmittelbar oder mittelbar beteiligt (Bundesminis-
terium der Finanzen 2017). Die prominentesten Bun-

desbeteiligungen sind jene an ehemaligen Staatsun-
ternehmen. Aktuell hält der Bund an der Deutschen 
Telekom einen Anteil von insgesamt knapp 32%, davon 
14,5% direkt und 17,4% indirekt über die Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW), und an der Deutschen Post, 
ebenfalls indirekt über die KfW, einen Anteil von 20,9%. 
Die Deutsche Bahn ist zu 100% im Besitz des Bundes. 
Auf Landesebene ist etwa das Land Niedersachsen mit 
20% der Stammaktien an Volkswagen beteiligt. 

Kapitalbeteiligungen der öffentlichen Hand kön-
nen vor allem aufgrund möglicher Interessenkonflikte 
und mit diesen einhergehenden Wettbewerbsverzer-
rungen problematisch sein. Interessenkonflikte kön-
nen insbesondere bei Beteiligungen an staatlich regu-
lierten Unternehmen, wie der Deutschen Bahn, Deut-
schen Post und Deutschen Telekom, auftreten, da der 
Bund in diesem Fall eine Doppelrolle als Anteilseigner 
einerseits und Regulierer andererseits einnimmt. Da er 
als (Mit-)Eigentümer von einer wirtschaftlich positiven 
Entwicklung der Unternehmen in Form höherer Divi-
dendenzahlungen profitiert, besteht für ihn ein Anreiz, 
den Regulierungsrahmen nicht zu wettbewerbsfreund-
lich bzw. diesen zugunsten der Unternehmen, an denen 
er beteiligt ist, auszugestalten. Neben diesem Interes-
senkonflikt kann sich die Anteilseignerschaft des Bun-
des zudem positiv auf die Bonität der Unternehmen 
und damit auf deren Refinanzierungskonditionen aus-
wirken. Dies stellt einen weiteren Wettbewerbsvorteil 
gegenüber konkurrierenden Unternehmen dar.

Um die genannten Interessenkonflikte und Wett-
bewerbsverzerrungen zu beheben, empfiehlt die 
Monopolkommission seit langem eine Veräußerung der 
Bundesbeteiligungen an der Deutschen Post und Deut-
schen Telekom sowie eine organisatorische und eigen-
tumsrechtliche Trennung von Netz und Betrieb bei der 
Deutschen Bahn (Monopolkommission 2015; 2017). 
Interessanterweise wird auch im Beteiligungsbericht 
des Bundes auf den wichtigen ordnungspolitischen 
Grundsatz hingewiesen, staatliche Beteiligungen auf 
ein Minimum zu begrenzen. Es wird explizit anerkannt, 
dass die Beteiligungen nicht der Vermögensmehrung, 
sondern allein der Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
dienen sollen. Fraglich bleibt allerdings, worin diese 
öffentlichen Aufgaben konkret bestehen sollen.

Ähnlich gestaltet sich die Lage im Fall der Kapital-
beteiligung des Landes Niedersachsen an Volkswagen. 
Aufgrund des sogenannten VW-Gesetzes sowie der Sat-
zung der Volkswagen AG besitzt das Land mit seiner 
Beteiligung von 20% der Stammaktien eine Sperrmi-
norität und darf zwei Aufsichtsräte entsenden. In die-
sem Fall ist es die niedersächsische Landesregierung, 
die aufgrund ihrer Rolle als Anteilseignerin und Mitglied 
im Aufsichtsrat einerseits und aufgrund ihrer originären 
Regierungsaufgaben andererseits in einen Interessen-
konflikt geraten kann. Da Niedersachsen als Miteigen-
tümer ein besonderes Interesse an einer wirtschaftlich 
positiven Entwicklung von Volkswagen hat, ist anzu-
nehmen, dass sich die Landesregierung im Zweifelsfall 
mit öffentlicher Kritik am Unternehmen stärker zurück-
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hält, zumal sie eine besondere Verantwortung gegen-
über den Aktionären trägt. Besonders deutlich wurde 
dies zuletzt bei der eingangs genannten abgestimmten 
Regierungserklärung zum Abgasskandal. Davon abge-
sehen kann das Land aufgrund seiner Sperrminorität 
prinzipiell wichtige Beschlüsse auf der Hauptversamm-
lung, wie etwa Satzungsänderungen, aus politischen 
Gründen blockieren.

Überzeugend aufzulösen ist diese Verflechtung 
zwischen Volkswagen und dem Land Niedersachsen 
letztlich nur, wenn die Anteile des Landes veräußert 
werden. Denn wenn die Beteiligung unter 20% fällt, 
entfällt die Sperrminorität; fällt sie unter 15%, entfällt 
das besondere Entsendungsrecht in den Aufsichtsrat. 
Durch eine alleinige Abschaffung des VW-Gesetzes, wie 
sie teilweise diskutiert wird, würde sich an dem Staats-
einfluss hingegen wenig ändern, da sich die relevanten 
Regelungen auch und teilweise sogar nur in der Sat-
zung der Volkswagen AG finden.

NATIONALE CHAMPIONS

Abzugrenzen von den bis hierhin genannten Beispie-
len sind schließlich Fälle, in denen politische Entschei-
dungen zugunsten einzelner Unternehmen oder Bran-
chen getroffen werden, ohne dass der Staat an diesen 
in irgendeiner Form beteiligt ist. So können etwa Unter-
nehmen oder Branchen, die aus Sicht der Politik von 
besonderer Bedeutung sind, durch wohlwollende Poli-
tikentscheidungen im Wettbewerb privilegiert werden. 
Kartellrechtlich sind solche Privilegierungen einzelner 
Unternehmen oder Branchen bedenklich. Insbeson-
dere können sie gegen das Verbot staatlicher Beihilfen 
verstoßen (Art. 107 Abs. 1 AEUV). Daneben können sie 
Bedenken nach den allgemeinen EU-Binnenmarktre-
geln, insbesondere den Grundfreiheiten, aufwerfen.

Besonders problematisch kann es werden, wenn 
die Politik versucht, sogenannte nationale Champions 
zu kreieren. Im Grundsatz geht es hierbei um den Auf-
bau prestigeträchtiger, großer und im internationalen 
Wettbewerb konkurrenzfähiger nationaler Unterneh-
men. Die Wirtschaftsgeschichte zeigt, dass solche Pro-
jekte selten von Erfolg gekrönt waren. 

Zuletzt ist der Begriff des nationalen Champions 
vermehrt im Zusammenhang mit der Insolvenz von 
Air Berlin und der geplanten Teilübernahme durch die 
Deutsche Lufthansa gefallen. Bereits der durch den 
Bund gewährte Überbrückungskredit für Air Berlin in 
Höhe von 150 Mio. Euro ist aus ordnungspolitischer 
Sicht kritisch, so respektabel auch das politische Ziel 
gewesen sein mag, durch eine vorläufige Aufrechter-
haltung des Geschäftsbetriebs Passagiere aus ihrem 
Sommerurlaub zurückzuholen. Zwar hat die Europä-
ische Kommission den Überbrückungskredit als bei-
hilferechtskonform angesehen, grundsätzlich sollten 
nicht wettbewerbsfähige Unternehmen in einer Markt-
wirtschaft aber ohne Beihilfen aus dem Markt ausschei-
den können. Davon abgesehen ist es zwar verständlich, 
dass die deutsche Politik gerne ein starkes nationales 

Unternehmen im internationalen Wettbewerb haben 
will. Dies sollte aber nicht zulasten des innerdeutschen 
Wettbewerbs gehen. Letztlich würde ein nationaler 
Champion im Flugverkehr nichts anderes bedeuten als 
ein Monopol auf zahlreichen innerdeutschen Verbin-
dungen, mit den bekannten negativen Auswirkungen 
für die Verbraucher. Dabei ist fraglich, ob ein national 
vor Wettbewerb geschütztes Unternehmen internatio-
nal tatsächlich auf Dauer konkurrenzfähig wäre.

Es ist gut, dass die Entscheidung über eine Über-
nahme letzten Endes nicht der Politik, sondern den 
Wettbewerbsbehörden obliegt. In Anbetracht des 
bereits heute beträchtlichen Marktanteils der Deut-
schen Lufthansa wird die Europäische Kommission 
die geplante Teilübernahme der Air Berlin genau prü-
fen und – sollten sich wettbewerbliche Bedenken erge-
ben – nur mit Auflagen freigeben. Davon abgesehen ist 
es zwar nicht verboten, dass sich Politiker einseitig für 
bestimmte Erwerber aussprechen – jedenfalls wenn sie 
nicht zugleich Einfluss auf die Verkaufsgespräche oder 
die kartellrechtliche Prüfung nehmen. Dennoch sollte 
die Politik auch bei öffentlichen Äußerungen den Ein-
druck vermeiden, bestimmte Unternehmen gegenüber 
anderen zu bevorzugen.

FAZIT

Gemäß dem Stabilitäts- und Wachstumsgesetz ist es 
Aufgabe der öffentlichen Hand, sich für einen hohen 
Beschäftigungsstand und ein stetiges und angemes-
senes Wirtschaftswachstum einzusetzen. So wie ein 
berechtigtes Interesse an Vollbeschäftigung aber nicht 
mit dem Erhalt von Arbeitsplätzen bei einem bestimm-
ten Unternehmen gleichzusetzen ist, ist das Interesse 
an einer dynamischen Wirtschaft nicht mit der För-
derung einzelner Unternehmen oder gar nationaler 
Champions gleichzusetzen. Um Wettbewerbsverzer-
rungen zu vermeiden, ist eine zu große Nähe von Politik 
und einzelnen Unternehmen zu vermeiden. Staatliches 
Handeln sollte sich stattdessen weitestgehend auf das 
Setzen der Rahmenbedingungen für einen funktionie-
renden Wettbewerb beschränken.
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Florian Schuhmacher*
Die Neutralität des 
Wettbewerbsrechts
Es gehört zu den wesentlichsten Errungenschaften der 
modernen Wettbewerbstheorie, dass die Politik den 
Rahmen vorzugeben hat, die individuellen wirtschaftli-
chen Entscheidungen allerdings von den Marktteilneh-
mern, den Unternehmen, aber auch den Verbrauchern 
zu treffen sind. Wesentliches Element des so verstan-
denen Wettbewerbs ist es daher, dass alle Unterneh-
men zu denselben Bedingungen auf dem Markt aktiv 
sind. Das stellt das Fundament einer funktionierenden 
Marktwirtschaft dar. Eine willkürliche oder auch indus-
triepolitische Bevorzugung bestimmter Unternehmen 
steht dem diametral entgegen. Nicht nur ökonomische 
Faktoren sprechen für einen Wettbewerb auf einem 
level playing field, es sind auch elementare juristische 
Prinzipien, die für eine Gleichbehandlung aller Unter-
nehmen sprechen. 

EINLEITUNG

Die Frage einer möglichen Wettbewerbsverzerrung 
durch die Nähe zur Politik berührt eine der Grundfragen 
der Wirtschaftsordnung. Es geht darum, welche Rolle 
der Staat im Wettbewerb übernehmen soll. Soll er aktiv 
steuernd bestimmte Unternehmen aus wirtschaftspo-
litischen, industriepolitischen oder sonstigen Interes-
sen bevorzugen oder eine Position der Neutralität ein-
nehmen, die allgemeinen Regeln vorgeben und dem 
Wettbewerb als Steuerungsinstrument vertrauen? Die 
Antwort der Wettbewerbsökonomie ist relativ eindeu-
tig: Die Politik hat den Rahmen vorzugeben, die Steu-
erung erfolgt dann über das Spiel von Angebot und 
Nachfrage. Es sind insbesondere die Wettbewerbsre-
geln der Europäischen Union, denen eindeutig dieses 
Verständnis zugrunde liegt. Daran sollte auch in der 
Anwendungspraxis nicht gerüttelt werden. 

Für die hier interessierende Fragestellung sind 
zunächst die kartellrechtlichen Vorschriften in den 
Blick zu nehmen, das Verbot wettbewerbsbeschrän-
kender Absprachen, das Verbot des Missbrauchs einer 
marktbeherrschenden Stellung und die Fusionskont-
rolle. Sie richten sich an die Unternehmen und sol-
len den unverfälschten bzw. wirksamen Wettbewerb 
sicherstellen. Die Vorschriften enthalten unmittelbar 
anwendbare Verbote für Unternehmen, den Wettbe-
werb nicht zu beschränken. Sie geben damit rechtliche 
Rahmenbedingungen vor, die für alle Unternehmen 
in gleicher Weise gelten. Die besondere Stellung der 
Wettbewerbsvorschriften im Vertrag über die Arbeits-
weise der Europäischen Union und davor bereits in 
den Gründungsverträgen erklärt sich aus den histori-
schen Erfahrungen mit gelenkter Wirtschaft und der 

Einsicht, dass der Wettbewerb im geschaffenen euro-
päischen Binnenmarkt nicht durch wettbewerbsbe-
schränkende Handlungen der Unternehmen oder die 
Ausübung wirtschaftlicher Macht beeinträchtigt wer-
den soll. Dabei sind mehrere Aspekte für das hier inte-
ressierende Thema des Einflusses des Staates und der 
Politik bemerkenswert.

GELTUNG FÜR ALLE SEKTOREN UND 
WIRTSCHAFTSBEREICHE

Zunächst gelten die Wettbewerbsregeln für alle Sekto-
ren und Wirtschaftsbereiche: Banken, Verkehr, Indust-
rie aber auch die Finanzwirtschaft unterliegen densel-
ben Wettbewerbsregeln. Einzelne Ausnahmen existie-
ren lediglich noch für die Landwirtschaft. Ansonsten 
unterliegen allerdings sämtliche Unternehmen den 
(europäischen) Wettbewerbsregeln.

GELTUNG FÜR ÖFFENTLICHE UNTERNEHMEN

Auch auf öffentliche Unternehmen finden die Wett-
bewerbsregeln grundsätzlich Anwendung. Eine Aus-
nahme existiert nur dort, wo ein öffentliches Unter-
nehmen mit Diensten im allgemeinen Interesse betraut 
ist, wie etwa Energieversorgung, Post, Rundfunk und 
Wasserversorgung. Auch dort gelten aber die Wettbe-
werbsregeln nur in einem eng abgegrenzten Fall nicht, 
nämlich nur dann, wenn die Erfüllung der Dienstleis-
tung im allgemeinen Interesse gefährdet wäre. Damit 
gilt die Ausnahme auch nur insoweit, als dies notwen-
dig ist, um die Wahrnehmung der öffentlichen Aufgabe 
zu gewährleisten. Daraus ergibt sich keine allgemeine 
Ausnahme, sondern nur eine Sicherstellung der beson-
deren Aufgabe. Der Wettbewerb als Steuerungsprinzip 
bleibt erhalten.

BINDUNG DES STAATES AN DAS 
WETTBEWERBSPRINZIP

Darüber hinaus ist heute anerkannt, dass auch die Mit-
gliedstaaten an die Wettbewerbsregeln gebunden sind. 
Sie dürfen daher auch durch staatliche Maßnahmen 
die Wirksamkeit der Wettbewerbsregeln nicht unter-
graben, indem sie wettbewerbswidrige Praktiken vor-
schreiben oder unterstützen. Daraus ergibt sich auch 
eine unmittelbare Bindung des Staates an die Wettbe-
werbsregeln und damit das Prinzip des unverfälschten 
Wettbewerbs.

BEIHILFERECHT

Besonderen Ausdruck findet die Wettbewerbsneutra-
lität der Wirtschaftspolitik im Verbot staatlicher Beihil-
fen. Staatliche Beihilfen gleich welcher Art für einzelne 
Unternehmen, die den Wettbewerb verfälschen, sind 
danach allgemein verboten und dürfen nicht durchge-
führt werden. Zuständig für die Genehmigung ist aus-
schließlich die Europäische Kommission. Damit liegt 

* Univ.-Prof. Dr. Florian Schuhmacher, LL.M. (Columbia) ist Univer-
sitätsprofessor für Unternehmensrecht an der Rechtswissenschaftli-
chen Fakultät der Universität Wien.

Florian Schuhmacher
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die Kompetenz nicht bei den einzelnen Staaten. Geneh-
migt werden können Beihilfen, wenn ein allgemeines 
Interesse besteht, etwa im Fall der Fortführung notlei-
dender Unternehmen als Rettungs- oder Umstrukturie-
rungsbeihilfe. Allerdings sind auch bei diesen Rettungs- 
und Umstrukturierungsbeihilfen strenge Vorausset-
zungen einzuhalten, um eine Rettung oder Umstruktu-
rierung im Interesse der Allgemeinheit zu ermöglichen, 
ohne den Wettbewerb zu verfälschen. Voraussetzun-
gen sind etwa ein Umstrukturierungsplan, der eine 
Fortführung des Unternehmens erlaubt, oder eine 
marktübliche Verzinsung von Rettungs- oder Überbrü-
ckungskrediten. Damit können zwar bestimmte Allge-
meininteressen wie ein geordnetes Ausscheiden oder 
eine Fortführung des Unternehmens gewährleistet 
werden, allerdings findet eine Kontrolle dahingehend 
statt, ob dies zu einer einseitigen Bevorzugung und Ver-
fälschung des Wettbewerbs führt. 

Die staatliche Beihilfe muss daher notwendig 
sein, um bestimmte Ziele im Allgemeininteresse zu 
verfolgen. Die Erhaltung unprofitabler Unternehmen 
zählt nicht dazu. Damit wird auch hier die staatliche 
Wettbewerbspolitik dem Postulat der Neutralität 
unterworfen.

FUSIONSKONTROLLRECHT

Ebenfalls deutlich wird der Wunsch nach staatli-
chem Eingriff im Bereich der Kontrolle von Fusionen 
und Unternehmenszusammenschlüssen durch die 
Kartellbehörden. Oft wird von politischer Seite der 
Wunsch nach bestimmten Partnern oder der Schaf-
fung eines nationalen Champions geäußert. Die Fol-
gen sind zumeist nachteilig. Marktmacht, die dadurch 
entsteht, führt zu höheren Preisen, die letztlich von 
den Verbrauchern zu tragen sind. Entstehende Markt-
macht begünstigt Ineffizienzen, was einen nachteiligen 
Kreislauf in Gang setzt. Durch die Fusion werden unter 
Umständen kurzfristig politische Vorteile erzielt, sie 
macht ein Unternehmen in einem derartigen Fall aber 
nicht wettbewerbsfähiger. Die Folge ist oft die Forde-
rung nach weiteren staatlichen Zuschüssen. Letztlich 
müssen sich die Unternehmen auch in einem internati-
onalen Wettbewerb bewähren. 

Auch für die Fusionskontrolle gilt daher: Sie ist 
allein an wettbewerblichen Kriterien auszurichten. 
Daher sind nach nationalem, aber auch europäischem 
Recht Zusammenschlüsse dann zu untersagen, wenn 
es zu einer erheblichen Behinderung des wirksamen 
Wettbewerbs kommt. Ein Zusammenschluss, der zu 
Marktmacht führt, verlagert letztlich die Kosten auf 
Verbraucher, die höhere Preise für die entsprechende 
Leistung zahlen. Es kommt zu einem Transfer von den 
Verbrauchern, die indirekt den Preis zahlen, zu den 
Unternehmen. 

Die Entscheidung über die Genehmigung des 
Zusammenschlusses ist daher allein an den Kriterien 
des Wettbewerbs auszurichten. Der Zusammenschluss 
ist daher darauf hin zu prüfen, ob Marktmacht oder 

eine sonstige Situation eingeschränkten Wettbewerbs 
entsteht. 

Nur so können negative Folgen für die Gesamtwirt-
schaft und für die Verbraucher verhindert werden. Es 
gilt daher auch hier das Primat der Neutralität des Wett-
bewerbsrechts gegenüber Einflüssen aus der Politik. 

Die Wettbewerbsbehörden sollen und müssen 
daher unabhängig prüfen, ob es zu einer Verschlech-
terung der Wettbewerbsbedingungen kommt. Sollte 
dies der Fall sein, muss der Zusammenschluss unter-
sagt werden oder durch Auflagen und Bedingungen 
sichergestellt werden, dass ausreichend Wettbewerb 
verbleibt. Ein Einfluss nationaler politischer Ziele wäre 
hier negativ. Ist daher zu erwarten, dass der Zusam-
menschluss zu einer Behinderung wirksamen Wett-
bewerbs führt, sind die Wettbewerbsbehörden gefor-
dert, durch entsprechende Entscheidungen den Wett-
bewerb sicherzustellen.

Es kommt dabei immer wieder vor, dass Entschei-
dungen im Spannungsfeld zwischen nationaler Indust-
riepolitik und Wettbewerbsinteressen getroffen wer-
den müssen. Bisher haben die Wettbewerbsbehörden 
im Großen und Ganzen ihre Entscheidungen an wettbe-
werblichen Kriterien ausgerichtet und Entscheidungen 
auch gegen politischen Druck getroffen. In der Sache 
ist den langfristigen Wettbewerbsüberlegungen der 
Vorzug vor kurzfristigen industriepolitischen Entschei-
dungen zu geben.

STAATLICHE SONDERRECHTE IN UNTERNEHMEN

Auch bei Kapitalbeteiligungen des Staates ist inzwi-
schen anerkannt, dass gesetzliche Sonderrechte des 
Staates bei der Beteiligung an Unternehmen im All-
gemeinen unzulässig sind. Hier ergibt sich insbeson-
dere, dass golden shares, die dem Staat als Anteilseig-
ner besondere Rechte in einem Unternehmen einräu-
men, enge Grenzen gesetzt sind. Auch hier zeigt sich als 
allgemeines Prinzip, in diesem Fall abgeleitet aus der 
Freiheit des Kapitalverkehrs, dass staatliche Sonder-
regelungen, die potenziell den Wettbewerb verzerren, 
im Allgemeinen unzulässig sind. Der Staat als Kapital-
eigner kann daher selbstverständlich seine Einfluss-
rechte ausüben, gesetzlichen Sonderrechten gegen-
über anderen Aktionären sind allerdings enge Grenzen 
gesetzt.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Der Überblick über die gesetzlichen Regelungen bestä-
tigt die fundamentale Geltung des Grundsatzes der 
Neutralität des Staates im Bereich des Wettbewerbs-
rechts. Die Wettbewerbsbehörden sind – wie auch die 
bisherige Erfahrung gezeigt hat – in der Lage, Entschei-
dungen unabhängig und am Wettbewerbsprinzip ori-
entiert zu treffen. Aktuelle Fälle geben keinen Anlass, 
diese fundamentalen Prinzipien in Frage zu stellen. Es 
gilt auch in der Wettbewerbspolitik einem regelbasier-
ten Ansatz zu folgen, der letztlich das Fundament für 
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das Vertrauen der Marktteilnehmer in das Regelungs-
umfeld bildet. Aufweichungen dieses Prinzips im Ein-
zelfall bergen nicht nur die Gefahr ökonomisch fal-
scher Entscheidungen, sondern schwächen auch das 
Prinzip selbst und damit das Vertrauen in ein stabiles 
rechtliches Umfeld, in dem alle Unternehmen densel-
ben Regeln unterliegen und der Wettbewerb und nicht 
die Nähe zur Politik das entscheidende Steuerungsins-
trument bildet.

Auch in Fällen, in denen politische Interessen 
bestehen, erscheint es rechtlich, aber auch ökono-
misch vorzugswürdig, Entscheidungen im Wettbe-
werbsrecht ausschließlich an wettbewerblichen Kri-
terien zu orientieren. Nur so kann auch langfristig die 
Wettbewerbsfähigkeit gesichert werden, indem staat-
liche Wettbewerbsverzerrungen verhindert werden. 
Letztlich würde das Außerachtlassen wettbewerb-
licher Kriterien zu einer Belastung der Verbraucher 
durch höhere Preise führen, eingeschränkte Wettbe-
werbsfähigkeit würde zu einer erhöhten Belastung der 
Steuerzahler führen. Es gilt daher am Prinzip der Neut-
ralität des Wettbewerbsrechts festzuhalten!

Birger P. Priddat*
VW, Air Berlin usw.: Wie viel 
»Kooperation« zwischen 
Politik und Wirtschaft ist 
zuträglich?
Dass Wirtschaft und Politik kommunizieren, ist normal. 
Wenn aber z.B. der Weltkonzern VW einem niedersäch-
sischem Ministerpräsidenten einen Vortrag umformu-
liert, um den Konzern in einem besseren Licht erschei-
nen zu lassen, sind Grenzen überschritten. Diese 
Grenze erklärt sich aus unserem Staatsverständnis; es 
ist gewiss nicht besonders ausgeprägt, hat aber einen 
intuitiven Kern, der aus der Erinnerung an die Gewalten-
teilung herrührt. Wie kann ein Ministerpräsident, der 
per definitionem ein Staatsmann ist, einem Teil seines 
Landes: item dem Konzern, das Privileg einräumen, ihm 
politische Einschränkungen aufzuerlegen?

Warum hat der Ministerpräsident dem Konzern sei-
nen Vortrag vorher überhaupt vorgelegt? Es soll auch 
schon bei früheren Ministerpräsidenten Sitte gewe-
sen sein – also kein »Parteiproblem«, sondern eine 
niedersächsische Gewohnheit zwischen Politik und 
Wirtschaft. Die Besonderheit, dass ein Konzern einem 
Ministerpräsidenten eine Rede umschreibt, wird als 
»Skandal« hochgefahren, verdeckt aber einen viel 
bedeutenderen Tatbestand: dass Politik und Wirtschaft 
in vielen und z.T. wichtigeren Dingen eng kooperieren.

Der einzige vernünftige Grund in der Vortrags-
angelegenheit scheint gewesen zu sein, dass man jedes 
Wort gut erwägen muss in einer Phase, in der US-ame-
rikanische und deutsche Staatsanwaltschaften An- 
klagen vorbereiten. Und zwar deshalb erwägend, weil 
der Ministerpräsident zum Aufsichtsrat des Konzerns 
gehört, also pro domo sprechen muss. Gleichzeitig 
aber muss er als Ministerpräsident frei sein, den Welt-
konzern, der seinen Hauptsitz in seinem Land hat, 
kritisch zu ermahnen, z.B. in Vertretung seiner Wäh-
ler, die Automobile des Konzerns gekauft haben und 
jetzt, weil diese Autos bestimmte Abgasnormen nicht 
erfüllen, nur unter Wertverlust weiterzuverkaufen 
sind, obwohl der Konzern ihnen die ökologische Wert-
haltigkeit versichert hatte. Als Politiker ist er den Bür-
gern mindestens genauso verpflichtet wie einem Kon-
zern, der zudem aktuell den Nachteil hat, gerade die-
sen Bürgern geschadet zu haben. Es fehlt Herrn Weil an 
politischer Souveränität. Es ist überhaupt auffallend, 
dass wir es hier mit einer Intervention der Wirtschaft 
in die Politik zu tun haben, wo wir gewohnt sind, eher 
nur die umgekehrte Beeinflussung auffällig zu finden. 

Spätestens jetzt ist es für den Ministerpräsiden-
ten sinnvoll, aus dem Aufsichtsrat auszutreten; loyale – 
und kompetente – Fachleute wären als Staatsvertreter 
besser platziert. Wieso konnte eine solche Aufsichts-
ratsbesetzung überhaupt als legitim gelten? Weil Poli-
* Prof. Dr. Birger P. Priddat ist Inhaber der Seniorprofessur für Wirt-
schaft und Philosophie an der Universität Witten/Herdecke.
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tik und Wirtschaft – nehmen wir es nüchtern und empi-
risch – seit langem auf diese Weise kooperieren und 
weil sich ein Milieu gebildet hat, in dem dies als völlig 
normal erscheint. Gleich ob die Wirtschaft direkt oder 
als Lobby auftritt, sie hat ihren besonderen Zugang zur 
Politik, asymmetrisch gegenüber den meisten anderen 
Wählergruppen, deren Interessen weder professionell 
noch überhaupt vertreten werden. Dass die Abgeord-
neten nicht nur die jeweiligen Interessen ihrer Wähler 
vertreten, sondern darüber hinaus das Gemeinwohl, 
schließt wohl die Wirtschaft ein, aber nicht bevorzugt. 
Hier sind in der heutigen Politik die Balancen nicht 
mehr justiert; das gilt generell für die bundesrepubli-
kanische Politik (im Fall Dieselgate, im Fall Air Berlin, im 
Fall Waffenbeschaffung, im Fall Bergbau, in der Über-
subvention von Sonnen- und Windenergie etc.). Und 
in der Wählerschaft regt sich Zorn darüber, »vernach-
lässigt zu werden« bzw. »in der Politik gar nicht mehr 
vorzukommen«.

Die Wähler haben eine Stimme beim großen Wahl-
gang alle viere Jahre; aber die Wirtschaft, neben ande-
ren Interessengruppen, hat eine zweite Stimme, die 
sie über Verband- und Lobbyarbeit in die Regierungs-
epoche eintragen. Sie können mit der Regierung direkt 
in Verhandlung treten, was allen anderen Bürgern ver-
sagt bleibt, da sie keine professionelle – oft sogar über-
haupt keine – Vertretung haben. Die meisten Bürger-
interessen sind underperformed. Hier versagt die 
Demokratie nicht, zeigt aber Schwächen. Die formale 
Freiheit, dass alle ihre Interessen vertreten können, 
wird faktisch durch das »stille Leiden« der Unorga-
nisierten (Mancur Olson) asymmetrisiert. Inzwischen 
artikulieren sich allerdings die, die sich zurückge-
setzt erleben, und wählen populistische Parteien. Die 
Kooperation von Politik und Wirtschaft wird gesell-
schaftlich genauer beobachtet und neu interpretiert: 
als wechselseitige Vorteilnahme unter Ausschluss der 
Bevölkerung.

Wir haben es in der Beziehung Politik/Wirtschaft 
mit einer allmählich gewachsenen Art »großer Koali-
tion« zu tun, von der man nicht weiß, ob sie der Ber-
liner Koalition nachgebildet ist, oder ob die Berliner 
Koalition ein Abbild der längst verschlungenen Politik/
Wirtschaftsbeziehungen ist. Natürlich ist es sinnvoll, 
miteinander zu kommunizieren – für die Wirtschaft, 
um sich auf Planungen einzustellen, für die Politik, 
um Folgewirkungen möglicher Gesetze analysiert zu 
bekommen, die man selber gar nicht abschätzen kann. 
Die meisten Politiker sind aber keine fachlich in Wirt-
schaftsdingen versierte Menschen (Schumpeter hatte 
sie »strukturelle Dilettanten« genannt), und sie neh-
men Bewertungen und Informationen – welcher Art 
auch immer – gern auf, um sich die eigenen Entschei-
dungen zu erleichtern. Aber gerade weil die Wirtschaft 
gut – und natürlich in ihrem Sinne und Interesse – in-
formiert, reicht es vielen Politikern aus; sie bilden sich 
keine anderen Meinungen, analysieren nicht die In- 
teressen anderer, um sie abzuwägen. Man befindet 
sich in einem shared mental model, in dem es als sicher  

und erwiesen erscheint, dass die Wirtschaft nicht 
gefährdet werden darf, weil sonst Arbeitsplätze ver-
lorengehen, Steuern und Einkommen sinken etc. Poli-
tikideologisch erscheint die Wirtschaft so als schutzbe-
dürftige Zone. 

Wenn die Bundesregierung der Firma Air Berlin 
Bürgschaften zugesteht, um ihre Insolvenz zu regeln 
(etwas, was dem Konzern Opel damals fast auch 
gewährt worden wäre, und Holtzbrink durch Schröder 
tatsächlich), dann haben wir es mit wettbewerbsver-
zerrenden politischen Interventionen zu tun, die aus 
den besonderen Beziehungen zwischen Wirtschaft und 
Politik entstehen, die andere, weniger Vernetzte, nicht 
bekommen (Ryanair droht zu klagen). Solche Maßnah-
men senden falsche Signale und Anreize für die Wirt-
schaft insgesamt, es mit der Politik enger zu treiben, um 
selber bei Gelegenheit in den Vorzug solcher Subven-
tionierungen zu kommen. 

Die Wirtschaft hat in manchen Bereichen Privile-
gien, die auf einer Wissensasymmetrie beruhen: Ihre 
Lobbys arbeiten professionell, bis hin zur Mitschrift in 
die Gesetzesentwürfe. Natürlich haben die Ministerien 
keine allzu großen Budgets, um sich ständig neutrale 
Gutachter und Expertisen zu leisten; also nimmt man 
die exzellenten Gratisbegutachtungen der Lobby gern 
in Anspruch, um die Gesetzesmaterien und -änderun-
gen zu durchdringen.

Klassisch gilt die Gewaltenteilung für demokra-
tische Staatsformen. Im Prinzip wird sie bei uns ein-
gehalten. Insbesondere die Judikative ist separiert 
(auch wenn die Justizminister in Fragen der Steuer-
sünderverfolgung schon selektiv intervenieren kön-
nen etc.). Wenn aber die Verwaltungen z.B. in Fragen 
militärischer Beschaffung mit der Wirtschaft enger 
zusammenarbeiten als mit dem Parlament, das diese 
Dinge kontrollieren sollte, haben wir einen Riss in der 
gewaltenteilenden Infrastruktur; wenn noch hinzu-
kommt, dass viele Angeordnete, Ministeriale etc. mit 
der Wirtschaft enger zusammenarbeiten, als für das 
für ein souveränes Parlament angemessen wäre, ins-
besondere in den Ausschüssen, bewegen wir uns auf 
Bahnen, die die wechselseitige Kontrolle nicht mehr 
sicher gewährleisten.

Die Lobby ist der Kern der Politik-Wirtschaft-Re-
lation. Sie ist ein hoch kostenträchtiges Investitions-
programm auf allem Ebenen wirtschaftlicher Belange 
in der Politik. Es geht nicht nur um das eine Ereignis in 
Niedersachsen, sondern um die vielfältigen und man-
nigfaltigen Formen der Kommunikation zwischen Poli-
tik und Wirtschaft. Und weil es um die Wirtschaft geht, 
geht es natürlich um Interessen und Erträge. Wie soll 
gerade in dieser Beziehung das Wirtschaftliche aus-
geblendet bleiben? Und der Politik geht es um andere 
Anreize. Um welche? 

Alle Politiker sind im Grunde nur an temporären 
Projekten der Demokratie beteiligt: Nur manche stei-
gen auf, andere müssen währenddessen aussteigen. 
Aber auch die Präsenz in den Legislaturperioden hat 
ihr Ende. Alle sind, gerade wenn und weil sie berufs-

Birger P. Priddat
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mäßige Politiker geworden sind, darauf angewiesen, in 
der Politik zu bleiben, weil sie – die Juristen anschei-
nend ausgenommen und die zurückgestellten Beam-
ten – aus ihren Berufsfeldern zu lange entfernt waren. 
Deshalb neigen Politiker, insbesondere dann, wenn sie 
in die Ausschüsse gewählt werden, Offerten der Wirt-
schaft anzunehmen, sich um deren Belange im Poli-
tikbetrieb zu kümmern. Was nach Korruption aussieht, 
ist es nicht, jedenfalls nicht auf die schlichte Art der 
Bezahlung. Sie werden später ausgezahlt, nachdem 
ihre aktive politische Zeit endet: sie werden in Auf-
sichtsräte, Beiräte aufgenommen, in Stiftungen, in- 
ternationale Organisationen, in kommunale Betriebe 
etc. Politisch herausragende Figuren gehen direkt in 
die Wirtschaft, wo ihre Netzwerkkontakte begehrt 
sind: Sie können jederzeit Zugänge zu relevanten ak-
tiven Personen schaffen. Oder vereiteln. Dirk Baecker 
nannte das eine »Logik der Ämter«, die schon während 
der aktiven Politikzeiten Netzwerke bilden lässt, die 
sich später amortisieren, weil man sich vorher schon 
genügend kennen gelernt hat und gewisse Loyalitäten 
probieren konnte. Das Milieu, in dem Politik und Wirt-
schaft kooperieren, ist nicht anreizfrei.

Es sind allerdings wettbewerbsferne Milieus. 
Man trifft sich, versteht sich, klärt wechselseitig The-
men, bevor sie Gesetzeskraft bekommen. Für die Aus-
schüsse des Parlaments, für die Abgeordneten wäre es 
ein Leichtes, sich alternative Kompetenz anzueignen: 
Die Universitäten sind voller geeigneter Experten, die 
als Beamte relativ kostenfrei beraten können. Ein der-
artiger Einsatz könnte systematisch erfolgen: auf jeden 
Lobbykontakt einen paritätischen Wissenschaftskon-
takt (dessen Lobbyneutralität vorab geklärt werden 
müsste). Eine solche institutionelle Gewährleistung 
bräuchte es, damit (langsam) ebenso selbstverständ-
liche Milieus von Politik und Wissenschaft entstehen, 
wie sie für Politik und Wirtschaft längst schon exis-
tieren. Es geht nicht nur um Informationen, sondern 
um vertrauensvolle Zusammenarbeiten auf längere 
Sicht. Und auch an Gewöhnungen an Wissenschaft, 
die nicht immer gleich interessengebunden sein muss. 
Die aufklärende Wirkung der medialen Öffentlich-
keit beschwören wir als »vierte Gewalt«, aber die auf-
klärende Kompetenz der Wissenschaften – als »fünfte 
Gewalt« – haben wir gar nicht ernsthaft reflektiert. 
Das erfordert aber, sich Aussagen und Ergebnissen zu 
stellen als Politiker, die nicht der Linie folgen, für die 
man Partei geworden ist. Nur dann gewinnt die Poli- 
tik Balancen gegen die intelligent formatierten Ein-
flüsse der Wirtschaft.

Die deutsche Politik ist in vielem ausgewogener, 
als es den Anschein hat, aber die in den Medien hoch-
schießenden Ereignisse nähren eine Skepsis in der 

Bevölkerung, die nicht mehr – wie vordem – mehr oder 
minder die Wirtschaft-Politik-Kooperationen toleriert, 
sondern als Indiz für »ein Kartell ansehen lässt, das 
sich gegen die Bevölkerung richtet«. Es reicht, wenn 
diese Wahrnehmung sich ausbreitet und durch lau-
fende Ereignisse neu genährt wird. Es wird nämlich 
nicht allein die Skepsis gegenüber der Politik genährt, 
sondern es bilden sich anderorts in der Gesellschaft 
Verhaltensanomalitäten aus, die privat das »nach- 
holen« wollen, was ihnen von der Wirtschaft als in- 
teressengeleitete Vorteilnahme scheinbar vorgelebt 
wird. So gilt z.B. Steuerhinterziehung fast schon als nor-
mal, mit dem perfiden Argument, dass man dem Staat 
nur das nimmt, was er unberechtigterweise falsch ver-
teilt. Dass sich hier ein Bewusstsein heranbildet, als  
privater Mensch entscheiden zu dürfen, was der Staat 
zu tun oder zu lassen habe, also keinen Begriff mehr 
von Staatsbürgerlichkeit zu haben, bewegt sich im 
Schatten der Wahrnehmung, dass man auch in den Be- 
ziehungen von Politik und Wirtschaft nicht mehr 
ordentlich angezeigt bekommt, was staatsgemäß sei.

Hinzu kommt, dass die vereinseitigende Koope-
ration von Wirtschaft und Politik risikoarm bleibt. Die 
erheblichen Lobbyinvestitionen zahlen sich anschei-
nend aus. Denn die Wirtschaft haftet nicht, wenn ein-
seitige Initiativen in Gesetzen andere gesellschaftliche 
Gruppen ausschließen oder gar schädigen. Das wird 
dann »zum Problem der Politik«. Aber die Politik koope-
riert ebenso risikoarm, solange sie die der Wirtschaft 
verabreichten Vorteile (oder Verhinderungen von Nach-
teilen) als dem allgemeinen Wohl bzw. dem Wachs-
tum förderlich ausweisen kann. Eben diese Standard-
legitimation aber beginnt wegzubrechen, wenn bei 
den Wählern der Verdacht aufkommt, sie würden sys-
tematisch vernachlässigt. Jetzt beginnt für die Politik 
das Risiko, Wähler an Parteien abwandern zu sehen, die 
das Ressentiment gegen die Politik generell schüren. 
In solchen Phasen der Demokratieentwicklung ver-
teilt sich das Risiko der einseitigen Kooperation asym- 
metrisch: Die Politik muss damit fertig werden, wäh-
rend die Wirtschaft aus dem Blickwinkel gerät. Wir wer-
den deshalb bald einen neuen, konsensferneren Ton in 
den Beziehungen zwischen Wirtschaft und Politik er- 
leben. Die Politik wird das einseitige Risiko nicht mehr 
auf sich nehmen wollen – und zwar unabhängig davon, 
ob sie mehr links oder mehr rechts steht. Die Wirtschaft 
wird sich darauf einstellen müssen.

Der temporäre Konsensus, den die Demokratie 
bei uns über lange Phasen erreicht hat, droht zu bre-
chen. Ob man allerdings das demokratische Ideal, Poli-
tik für alle Interessen machen zu können, je erreicht, 
bleibt offen. Auf jeden Fall fordern viele Bürger – man-
che davon lauthals – eine Revision dieser Politik. 
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Justus Haucap*
Wettbewerbsverzerrungen 
durch staatliche Einfluss
nahmen: Was tun?

In den meisten industrieökonomischen Modellen 
werden die Regeln des Marktes, die Institutionen wie 
Gesetze und ihre Durchsetzung, als exogen betrach-
tet. Das ist oft hilfreich, um das Geschehen auf Märk-
ten besser zu verstehen. Aber in den Modellen wird ein 
wichtiger Aspekt vernachlässigt: Nicht für alle Unter-
nehmen sind die Marktregeln wirklich exogen. Viel-
mehr spielen, positiv ausgedrückt, nicht-marktliche 
Strategien, die darauf abzielen, die Rahmenbedingun-
gen eines Marktes im Sinne des eigenen Unternehmens 
oder der eigenen Branche zu beeinflussen, eine erheb-
liche Rolle für den Unternehmenserfolg. Weniger posi-
tiv gewendet, geht es um Einflussnahme durch Lobby-
ismus. Insbesondere große, sichtbare Unternehmen 
mit vielen Arbeitnehmern sind für die Politik bedeut-
sam sowie auch Unternehmen, an denen der Staat 
selbst beteiligt ist. Bei diesen Unternehmen ist die 
Gefahr aus naheliegenden politökonomischen Grün-
den besonders hoch, dass die Wettbewerbsbedin- 
gungen durch politische Einflussnahme zu ihren Guns-
ten gestaltet werden.

Genau aus diesem Grund berichtet die Mono-
polkommission in ihren Hauptgutachten regelmäßig 
über die Entwicklung der 100 größten Unternehmen 
in Deutschland. Diese Unternehmen können in Ein-
zelfällen durchaus auch über erhebliche Marktmacht 
auf den kartellrechtlich relevanten Märkten verfügen. 
Jedoch ist kein automatischer Zusammenhang zwi-
schen Unternehmensgröße und Marktmacht gege-
ben. Auch Unternehmen, die nicht zu den 100 größten 
Unternehmen Deutschlands gehören, können – ins- 
besondere auf regionalen Märkten – marktbeherr-
schend sein, während umgekehrt auch sehr große 
Unternehmen – insbesondere auf Weltmärkten – 
nicht unbedingt Marktmacht besitzen. Zwischen 
Marktmacht und Unternehmensgröße besteht also 
nicht unbedingt ein Zusammenhang. Warum also 
berichtet die Monopolkommission dann im zwei-
jährigen Turnus über die Entwicklung der 100 größ-
ten Unternehmen in Deutschland? Grund ist die Ver-
mutung, dass ein positiver Zusammenhang zwi-
schen der Unternehmensgröße – insbesondere in 
Abhängigkeit von Beschäftigten und von Steuer-
zahlungen – und politischem Einfluss besteht. Diese 
Sichtweise findet sich auch in den Hauptgutachten  
der Monopolkommission wieder. Im 17. Hauptgut- 
achten etwa schreibt die Monopolkommission (2008, 
Tz. 329), dass Großunternehmen, »selbst wenn sie  
keine Marktmacht ausüben, dennoch über politische 

Einflussmöglichkeiten verfügen und somit die Rah-
menbedingungen wirtschaftlichen Handelns beein-
flussen können. Gemäß der politökonomischen Theo-
rie spielen insbesondere die Indikatoren Arbeitsplätze 
und Steuereinnahmen eine entscheidende Rolle dafür, 
in welchem Maße auf die politischen Entscheidungs-
träger Einfluss ausgeübt werden kann. Erfahrungen 
aus der Vergangenheit zeigen, dass Unternehmen 
bestimmter Branchen, die auf globalen Märkten keine 
marktmächtige Stellung einnehmen, aufgrund ihrer 
Größe das nationale politische Geschehen mit be- 
einflussen können.«

Um Wettbewerbsverzerrungen durch die staatli-
che Bevorzugung einzelner Unternehmen oder auch 
Branchen durch staatliche Maßnahmen zu unter-
binden, existiert in der Europäischen Union die Bei-
hilfenkontrolle. Durch Art. 107 AEUV soll verhindert 
werden, dass Handel und Wettbewerb im Europä-
ischen Binnenmarkt verzerrt werden, indem ein-
zelnen Unternehmen oder Branchen selektiv Vorteile 
gewährt werden, wenn nicht gute Gründe – wie etwa 
das Beheben eines Marktversagens – dafür bestehen 
(vgl. Monopolkommission 2008, Kapitel VI). Zudem ist 
die behördliche Kontrolle des Wettbewerbsgesche-
hens für Kartellrechtsfälle, die von Bedeutung für 
den Europäischen Binnenmarkt sind, nicht auf natio-
nalstaatlicher Ebene angesiedelt, sondern auf Ebene 
der Europäischen Union. Der Grund für diese Zentra-
lisierung der Wettbewerbspolitik liegt darin, dass bei 
einer Kontrolle durch nationalstaatliche Behörden die 
Versuchung bestehen kann, die Interessen heimischer 
Unternehmen über die Interessen ausländischer Kon-
kurrenten zu stellen, etwa um »National Champions« 
zu fördern. Dies gilt umso mehr, wenn Wettbewerbs-
behörden – anders als etwa in Deutschland – nicht 
unabhängig von politischen Weisungen und Einfluss-
nahmen sind (vgl. Neven und Röller 2000; 2003).

Trotz dieser Vorkehrungen ist jedoch eine selek-
tive Bevorzugung nationaler Unternehmen nicht voll-
ständig durch die EU-Kommission kontrollierbar, ins-
besondere nicht, wenn der Staat sogar am Unterneh-
men beteiligt ist wie etwa in den Fällen der Deutschen 
Telekom, der Deutschen Post, der Deutschen Bahn 
oder auch Volkswagen, zahlreichen kommunalen 
Unternehmen oder den Landesbanken.

Die Deutsche Post etwa genießt seit Jahren ein 
Privileg bei der Mehrwertsteuer. Im Gegensatz zu 
anderen Postunternehmen muss die Deutsche Post 
AG auf einen erheblichen Teil ihrer Dienstleistun-
gen keine Mehrwertsteuer abführen, was insbeson-
dere bei der Vielzahl der nicht zum Vorsteuerabzug 
berechtigten Postversender (wie Banken, Versiche-
rungen, Behörden, Ärzte, Schulen, Privatleute u.v.m.) 
zu einem deutlichen Wettbewerbsvorteil führt (vgl. 
etwa Haucap 2012). Die Monopolkommission moniert 
dies seit Jahren (vgl. Monopolkommission 2007; 2013), 
jedoch – insbesondere wegen des Widerstandes des 
Bundesfinanzministeriums als Verwalter der Bun-
desanteile an der Deutschen Post AG – ohne Erfolg. 

* Prof. Dr. Justus Haucap ist Direktotr des Düsseldorf Institute for 
Competition Economics (DICE) an der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf.

Justus Haucap
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Zugleich wird die Deutsche Post AG trotz eines Markt-
anteils im Briefbereich von über 90% kaum wirksam 
reguliert. Die genehmigte Rendite darf sich nach der 
jüngsten Novelle der Postentgeltregulierungsver-
ordnung aus dem Jahr 2015 an den Monopolrenditen 
ausländischer Postanbieter orientieren (vgl. Mono-
polkommission 2015). Erklärbar ist das weniger durch 
normative Regulierungstheorien als durch den Bun-
desanteil an der Deutschen Post AG und die Nähe der 
Deutschen Post AG zur Politik.

Gerade im Bereich der Regulierung lässt sich 
eine sehr lange Liste von Maßnahmen aufführen, 
mit denen staatliche Monopole sowohl vor Wett-
bewerb als auch vor einer wirklich effek tiven, am 
Wohle des Verbrauchers orientierten Regulierung 
geschützt werden sollen. Ein prominentes Beispiel 
ist die Trinkwasserversorgung, die – als Deutsch-
lands letztes unreguliertes Monopol – keiner effekti-
ven Preiskontrolle unterliegt (vgl. Monopolkommis-
sion 2010, Tz. 1 ff). Erklärbar ist das weniger durch 
ökonomische oder technische Gründe als vielmehr 
durch die Macht der Kommunalpolitik. In der Ab- 
fallbeseitigung und Recyclingwirtschaft sehen wir 
einen ähnlichen Trend: Um Löcher in den Kommu-
nalhaushalten zu stopfen oder um günstig an Abfälle 
für fehlgeplante, kommunale Müllverbrennungsanla-
gen zu kommen, wird momentan auch die Recycling-
branche zunehmend rekommunalisiert, indem sog. 
Andienungspflichten erweitert werden und eine pri-
vatwirtschaftliche Betätigung deutlich erschwert 
wird. Das Motto in der Abfall- und Recyclingwirtschaft 
ist ganz eindeutig: »Staat vor privat«. Dies beruht 
nicht etwa darauf, dass ein Marktversagen in der Re- 
cyclingwirtschaft beobachtbar wäre. Vielmehr wol-
len die Kommunen das inzwischen durchaus profi- 
table Re cyclinggeschäft selbst betreiben oder den 
Abfall in ihren Müllverbrennungsanlagen der – sehr 
schön euphe mistisch formuliert – thermischen Be- 
handlung zuführen.

Als weiteres nächstes Beispiel sei die mehrfach als 
europarechtswidrig erklärte Glücksspielregulierung 
in Deutschland genannt. Obwohl inzwischen mehr als 
95% aller Sportwetten über das Internet im grauen 
Markt im Ausland platziert werden, soll in Deutsch-
land das staatliche Oddset-Angebot und vor allem 
Lotto vor Wettbewerb geschützt werden (vgl. Haucap, 
Nolte und Stöver 2017). Faktisch gelingt es den Bun-
desländern zwar nicht, den Wettbewerb bei Sport-
wetten und Online-Glücksspielen im Internet aus-
zuschalten, jedoch werden Wettbewerbsverzerrungen 
bewusst induziert, um staatlichen Anbietern Vorteile 
zu verschaffen.

Auch die Interessenkonflikte, die sich im Zuge der 
Dieselgate-Affäre für das Land Niedersachsen erge-
ben, sind offensichtlich. Ähnliches gilt für die Stadt 
Hamburg mit ihrer Beteiligung an der Reederei Hapag-
Lloyd, für die hoch verschuldeten Ruhrgebietskommu-
nen Oberhausen, Dortmund, Bochum, Essen, Dinsla-
ken und Duisburg mit ihrem Eigentum an der Steag, 

die nicht nur in Deutschland Kohlekraftwerke betreibt, 
sondern auch in Kolumbien, Rumänien und anderen 
Staaten in der Energieerzeugung aktiv ist, sowie für 
die Stadt München, die über die Stadtwerke München 
in Gasexplorationsvorhaben in der ganzen Welt in- 
vestiert. Mit einer etwaigen Daseinsvorsorge hat all 
dies sicher nichts zu tun.

Die Fälle von Anbietern in Staatseigentum, in 
denen der Staat in parallelen Rollen als Spieler, 
Schiedsrichter und Regelsetzer gleichzeitig den Wett-
bewerb verzerrt oder sogar ganz ausschaltet, sind 
sicherlich besonders drastisch, auch weil so offen-
sichtlich ist, mit welchen Zielen der Wettbewerb staat-
lich verhindert oder mindestens verzerrt wird. Aber 
auch große Privatunternehmen genießen durchaus 
nicht selten eine Vorzugsbehandlung gegenüber klei-
nen und mittelständigen Unternehmen.

Besondere Aufmerksamkeit hat gerade in jünge-
rer Zeit die geplante Übernahme von großen Teilen von 
Air Berlin durch die Lufthansa erhalten. Relativ unver-
blümt haben einige Politiker die Einmischung der 
Politik in das Insolvenzverfahren von Air Berlin damit 
begründet, dass man die Lufthansa stützen möchte, 
um einen nationalen Champion im Luftverkehr zu 
schaffen. In der Tat sind gerade Fluggesellschaften in 
der Vergangenheit nicht selten als nationale Vorzei-
geunternehmen durch ihre Heimatregierungen bevor-
zugt behandelt, etwa bei der Vergabe von Start- und 
Landerechten an Flughäfen oder auch durch direkte 
Subventionen. Selten war eine solche Strategie 
jedoch von kommerziellem Erfolg gekrönt. Gerade im 
Fall der Übernahme von großen Teilen der Air Berlin 
durch Lufthansa scheint der Schutz des Wettbewerbs 
und der Verbraucher bei den Erwägungen der Poli-
tik eine eher untergeordnete Rolle gespielt zu haben. 
Umso wichtiger ist daher hier die behördliche Wett-
bewerbskontrolle durch die Europäische Kommission 
und das – sehr unabhängige – Bundeskartellamt.

Um staatlich teils ganz bewusst induzierte Wett-
bewerbsverzerrungen noch besser als bisher zu adres-
sieren, könnten drei Empfehlungen der Monopol-
kommission aufgegriffen werden: Erstens ist dies die 
vollständige Privatisierung der Deutschen Telekom 
und der Deutschen Post und anderer staatlicher Un- 
ternehmen, insbesondere auf kommunaler Ebene. 
Zweitens hat die Monopolkommission schon 2008 
empfohlen, bei sämtlichen Beihilfenregelungen auch 
Klagen betroffener Wettbewerber und ihrer Verbände 
vor den Gerichten der Europäischen Union zuzulas-
sen, um die Beihilfenkontrolle zu stärken (vgl. Mono-
polkommission 2008, Tz. 1120). Und drittens könnte 
der Monopolkommission oder dem Bundeskartellamt 
in sämtlichen Gesetz- und Verordnungsgebungsver-
fahren, in denen der Wettbewerb auf Märkten tan-
giert ist, ein automatisches Stellungnahmerecht ein-
geräumt werden. Perfekte Abhilfen gegen politisch 
induzierte Wettbewerbsverzerrungen wären auch 
dies nicht, jedoch immerhin drei Schritte in die rich-
tige Richtung.
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Andreas Mundt*
Mehr Wettbewerb wagen

Ein vollendeter Binnenmarkt in allen seinen Ausprä-
gungen ist Europas größte Chance für Wachstum, 
Beschäftigung und Verbraucherwohlfahrt. Kombi-
niert mit einem effektiven europäischen und nati-
onalen Ordnungsrahmen, der diskriminierungsfrei 
für alle Marktteilnehmer gilt und von unabhängigen, 
starken Wettbewerbsbehörden umgesetzt wird, kann 
eine wirksame Wettbewerbspolitik garantiert werden. 
Eigentlich ist das eine Binsenweisheit.

Aber die Arbeit des Bundeskartellamtes und ande-
rer Wettbewerbsbehörden geschieht natürlich nicht 
in einem politischen Vakuum. Sie findet seit jeher im 
Umfeld und im Austausch mit der öffentlichen wie der 
privaten Hand statt und wird durch diese gelegentlich 
auch erschwert: Der teils dem kartellrechtlichen Vor-
denker Franz Böhm oder manchmal auch dem eins-
tigen Kartellamtspräsidenten Kartte zugeschriebene 
Ausspruch »Der Wettbewerb hat keine Lobby« macht 
das deutlich. Für private wie staatliche Unterneh-
men ist Wettbewerb oft anstrengend. Aus einer wett-
bewerbslosen Monopolstellung oder einem gesetz-
lich geschützten Rahmen heraus wirtschaftet es sich 
zweifelsohne leichter, als sich Tag für Tag mit anderen 
Unternehmen im Wettbewerb um Kosten, Preise, Qua-
lität und Innovationen zu messen. Dennoch ist der der-
zeit zuweilen schwere Stand des freien Wettbewerbs 
in der wirtschaftspolitischen Debatte bemerkenswert. 

Wettbewerbsthemen werden zwar heute oft stark 
in der Öffentlichkeit wahrgenommen, etwa wenn es 
aktuell um die Fusion von Fluggesellschaften geht 
oder die Macht von digitalen Großkonzernen disku-
tiert wird. Wettbewerbsthemen betreffen Verbrau-
cher unmittelbar. Das machen Preisabsprachen bei 
Konsumgütern wie Bier, Wurst oder Zucker genauso 
deutlich, wie die Geschäftspraktiken marktstarker 
digitaler Player von Google über Facebook bis hin zu 
Amazon. Hierdurch erhält nicht nur die Nähe zum Ver-
braucherschutz großes Gewicht, viele Themen haben 
auch eine gesellschaftspolitische Dimension. Diese 
öffentliche Präsenz der wettbewerblichen Themen ist 
allerdings nicht unbedingt Zeichen einer hohen Wert-
schätzung. Denn Wettbewerb wird als Ausdruck einer 
liberalen Wirtschaftsordnung, die für den Verlust von 
Arbeitsplätzen, die Öffnung der Einkommensschere 
und die zunehmende Kluft zwischen Volk und Eliten 
verantwortlich gemacht wird, zunehmend kritisch 
gesehen. 

Nicht nur in Deutschland, auch in anderen Län-
dern Europas oder in den USA sind solche Strömun-
gen verbreitet. Die Globalisierung und Digitalisierung 
bedeuten härteren Wettbewerb und auch die Ver-
schiebung von wirtschaftlicher Macht in andere Welt-
regionen. Ausgerechnet in vielen wohlhabenden Staa-

Andreas Mundt

* Andreas Mundt ist der Präsident des Bundeskartellamtes.
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ten, die über Jahre und Jahrzehnte von ihrer starken 
Wettbewerbsfähigkeit profitiert haben, wird der Wett-
bewerbsgedanke vor diesem Hintergrund mehr und 
mehr hintenangestellt. »America first«, der Brexit, die 
weitverbreitete Skepsis und harsche Kritik an interna-
tionalen Handelsabkommen wie TTIP und CETA – auf 
den verschiedensten Ebenen sehen wir eine neue Ten-
denz zur Abschottung und Regionalisierung.

Nachdem wir in Deutschland noch in den 1990er 
Jahren eine Welle von Privatisierungen gesehen 
haben, wird auch hierzulande seit einigen Jahren wie-
der vermehrt der Ruf nach dem Staat laut. Unterneh-
men in den Bereichen Wasser, Energie oder Entsor-
gung sollen rekommunalisiert werden. Eine aktivere 
Industriepolitik soll »nationale Champions« aufbauen. 
Auch die politischen Diskussionen um das Kartellrecht 
als Werkzeug der Abschottung nehmen zu. Wir erleben 
das Tag für Tag.

Während das Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB) lange Zeit als »Grundgesetz« 
unseres Wirtschaftssystems galt und sehr direkt eine 
echte Verpflichtung für freien Handel und freie Märkte 
in die deutsche Rechtsordnung einführte, sieht sich 
der Gesetzgeber heute zunehmend mit Forderungen 
konfrontiert, bestimmte Wirtschaftsbereiche vom 
Kartellrecht auszunehmen. Neben den bereits vorhan-
denen Sonderregelungen wurden in der jüngsten Kar-
tellrechtsnovelle im Juni 2017 weitere Ausnahmerege-
lungen eingeführt. Es fällt auf, dass häufig staatsnahe, 
teilregulierte Branchen oder Branchen, an denen die 
öffentliche Hand beteiligt ist, besonders laut rufen 
– und damit auch Erfolg haben. So wie die gesetzli-
chen Krankenkassen, als sie sich über Zusatzbeiträge 
abstimmten, die kommunalen Wasserversorger, die 
sich erfolgreich einer kartellrechtlichen Gebühren-
kontrolle entzogen haben, die Sparkassen, die im GWB 
eine kartellrechtliche Freistellung für die Kooperation 
bei Backoffice-Leistungen durchgesetzt haben, oder 
die Forstverwaltungen, für die wegen eines Verfahrens 
des Bundeskartellamtes das Bundeswaldgesetz geän-
dert wurde. Darüber hinaus dürfen fortan Zeitungs- 
und Zeitschriftenverlage – um sich gegen die Konkur-
renz aus dem Internet zu erwehren – weitreichende 
Absprachen treffen. Die Liste wird immer länger. 

Ein weiteres konkretes Beispiel: Im Rundfunk-
bereich bahnen sich erneut Diskussionen um kartell-
rechtliche Sonderregeln an. Hier wünschen sich die 
öffentlich-rechtlichen Sender eine rechtliche Absiche-
rung für Kooperationen. Aus unserer Sicht gibt es dafür 
keinen Bedarf, da den Sendern im hoheitlichen Bereich 
ohnehin große Freiheiten zustehen. Dort, wo sie kom-
merziell tätig sind, also zum Beispiel bei der Werbung 
oder der Rechteverwertung, muss es auch dabei blei-
ben, dass die Sender dem Kartellrecht unterliegen, wie 
jedes andere Wirtschaftsunternehmen auch.

Wer erwartet hat, dass mit der auf den letzten 
Metern der vergangenen Legislaturperiode verab-
schiedeten 9. GWB-Novelle Ruhe an dieser Front ein-
kehren würde, wird eines Besseren belehrt werden. 

Es ist absehbar, dass vor allem das »Schreckgespenst 
Digitalisierung« auch in der neuen Legislaturperiode 
dafür wird herhalten müssen, für die sogenannten tra-
ditionellen Industrien weitreichende Ausnahmen vom 
Kartellrecht zu fordern. 

Dabei sind die zunehmenden Forderungen nach 
mehr staatlicher Einflussnahme und mehr Ausnah-
meregelungen vom Kartellrecht nicht gut für Wirt-
schaft und Verbraucher. Natürlich haben viele Bran-
chen mit neuer Konkurrenz aus anderen Ländern und 
dem Internet zu kämpfen. Doch dies kann auch Motor 
für eigene neue (Geschäfts-)Ideen sein. Das Kartell-
recht bietet für Kooperationen vielfältige Freistel-
lungsmöglichkeiten, soweit die Beteiligten echte Effi-
zienzen für Unternehmen und Verbraucher heben 
wollen. Hingegen machen Möglichkeiten zu Abspra-
chen und Abschottung gegenüber Verbrauchern und 
Wettbewerbern noch lange nicht fit für die Herausfor-
derungen der Globalisierung und Digitalisierung. Im 
Gegenteil. 

Auch rechtlich abgesicherte »Wettbewerbsferien« 
können die Zeit nicht anhalten – Gott sei Dank. Die 
technische Entwicklung schreitet voran, mit oder ohne 
uns. Die Exportnation Deutschland kann auf den in- 
ternationalen Märkten nur bestehen, wenn sie wett-
bewerbsfähige Produkte anbietet. Nur wenn die Unter-
nehmen hierzulande einem freien und fairen Wettbe-
werb ausgesetzt sind, können sie sich auch auf den 
Weltmärkten behaupten.

Langfristig werden sich international die erfolg-
reichsten Innovationen durchsetzen. Egal ob es um die 
Industrie 4.0 – also eine vernetzte Produktion – oder 
um die Zukunft der Mobilität geht, wir müssen aufpas-
sen, dass Deutschland nicht den Anschluss verliert. Fai-
rer Wettbewerb und offene Märkte bleiben der wesent-
liche Antrieb für Innovationen und hohe Produktqua-
lität. Anstatt dass der Staat für einzelne Unternehmen 
oder Branchen durch Ausnahmen vom Kartellrecht 
und anderen Sonderregeln den Besitzstand zu wah-
ren versucht, sollte er besser durch kluge wirtschafts-
politische Rahmenbedingungen oder durch Förderung 
der Grundlagenforschung Innovationen fördern. Regu-
lierende Maßnahmen können in verschiedenen Bran-
chen vor dem Hintergrund von etwa umwelt-, sozial- 
oder fiskalpolitischen Erwägungen als ergänzende 
Stütze des wettbewerblichen Rahmens sehr sinnvoll 
sein. Die richtige Balance und die richtige Rollenver-
teilung sind das Entscheidende.

Erstaunlicherweise wird der Wettbewerbsge-
danke in jüngster Zeit aber nicht nur im politischen 
Raum oder in Branchen, die mit strukturellen Schwie-
rigkeiten zu kämpfen haben, kritisiert. Auch aus der 
Boombranche unserer Tage, der Internetwirtschaft, 
verlautbaren Töne wie »Competition is for losers«. So 
meint es beispielsweise Peter Thiel, Mitbegründer von 
Paypal und ein früher Investor bei Facebook. Diesen 
Managern aus dem Silicon Valley schwebt ein Para-
digmenwechsel in der Wettbewerbspolitik vor. Da- 
nach brauchen wir das Wettbewerbsrecht ange- 
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sichts all der guten Unternehmen, die unser Leben 
im besten Sinne steuern, gar nicht mehr. Sie betrach-
ten Wettbewerb in der digitalen Wirtschaft als schäd-
lich. Monopolisten wie Google, die sich keine Sorgen 
um den Wettbewerb machen müssten, hätten Zeit, 
sich um Mitarbeiter, Produkte und andere Dinge als 
Geldverdienen Gedanken zu machen. Sie stellten eine 
»neue Art von Monopolisten« auf digitalen Märkten 
dar. In dieser schönen neuen Welt sind diese Unter-
nehmen die Guten, die Innovation kommt von selbst, 
und für den Verbraucher ist alles umsonst.

Einer Wirklichkeitsbetrachtung hält das nicht 
stand. Wettbewerb ist der zentrale Innovationsför- 
derer. Am deutlichsten wird die innovationsfördernde 
Wirkung von Wettbewerb dort, wo er fehlt. Ein Beispiel 
ist die marktbeherrschende Stellung von Microsoft im 
Bereich der Internetbrowser zu Beginn der 2000er 
Jahre. Microsoft integrierte den Internet-Explorer in 
Windows und drängte die Wettbewerber so an die 
Wand. Da nach dem Verschwinden von Netscape 
zeitweise praktisch kein relevanter Wettbewerber 
mehr existierte, konnte sich Microsoft zurücklehnen. 
Geschlagene fünf Jahre wurde der Internet-Explorer 
nicht weiterentwickelt. Fünf Jahre Stillstand in einem 
der innovativsten Wirtschaftsbereiche unserer Zeit.

Dies zeigt: Innovationen gehen auch und gerade 
in Zeiten der sich immer weiter verstärkenden Digitali-
sierung nicht von bequem gewordenen Monopolisten 
aus. Sie gehen aber auch nicht von staatlicher Indus-
triepolitik aus, wie es einige Politiker und namhafte 
Wissenschaftler meinen. Der Wirtschaftsweise Peter 
Bofinger hatte kürzlich einen entsprechenden Artikel 
veröffentlicht, der für viel Aufsehen sorgte.

Nein, Innovationen entstehen durch Wettbewerb, 
auch von Start-ups, die mit neuen Unternehmensideen 
etablierte Konzerne unter Druck setzen. Beispiel 
WhatsApp: Der Messaging-Dienst begann als Start-up 
und hat in den letzten Jahren die mobile Kommunika-
tion in Deutschland und der Welt radikal verändert. 
So haben WhatsApp und andere Messaging-Dienste 
die SMS als prägenden Telekommunikationsdienst zur 
Übertragung von Textnachrichten nahezu vollkom-
men abgelöst. Der Grund, warum sich erfolgreiche 
Start-ups in der Vergangenheit eher in den Vereinigten 
Staaten und nicht in Deutschland oder der EU ange-
siedelt haben, wird kaum an einem Mangel an Regulie-
rung und staatlichen Vorgaben liegen.

Dass sich der ordnungspolitische Rahmen an die 
digitale Wirtschaft von heute anpassen muss, steht 
außer Frage. Hier hat der Gesetzgeber auch bereits 
reagiert, im Rahmen der jüngsten Novelle des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen wurde das 
Wettbewerbsrecht an die zunehmende Digitalisie-
rung der Märkte angepasst. Wir werden unsere Ver-
fahren schneller und effizienter führen können, etwa 
weil der Begriff Marktmacht an die Bedingungen des 
Internetzeitalters angepasst und gesetzlich klarge-
stellt wurde, dass hierbei auch Faktoren wie Netz- 
werkeffekte oder Nutzerdaten eine Rolle spielen. Und 

wir denken noch weiter: Können wir unsere Ermitt-
lungstechniken weiter optimieren? Wie können wir 
dynamische Effekte besser in unsere Analysen, Prog-
nosen und Instrumente integrieren? Wann sollten wir 
intervenieren, wann eher nicht? Gerade in der Diskus-
sion um eine Unterlegenheit von Wettbewerbern und 
Verbrauchern gegenüber den großen Anbietern der 
digitalen Wirtschaft müssen wir kritisch prüfen, ob die 
Missbrauchstatbestände, die vor allem am Konzept 
der Marktbeherrschung anknüpfen, ausreichend sind. 
Sicherlich müssen darüber hinaus jenseits des Kartell-
rechts weitere gesetzliche Maßnahmen für bestimmte 
Einzelbereiche wie etwa den Datenschutz und das 
internationale Steuerrecht diskutiert werden.

Die Reform des GWB stellt sicher, dass das Kar-
tellrecht auch zukünftig klare Grenzen aufweist, wenn 
innovative Start-ups von Platzhirschen aufgekauft 
werden oder sich marktbeherrschende Unternehmen 
mit missbräuchlichen Praktiken gegen Newcomer 
wehren wollen und Marktversagen droht. Nur in Märk-
ten, die angreifbar bleiben, können die Verbraucher 
vor überhöhten Preisen und unangemessenen Kondi-
tionen geschützt werden sowie von hochwertigen Pro-
dukten, neuen Ideen und Dienstleistungen profitieren. 
Die Aufgabe der Wettbewerbsbehörden kann es nicht 
sein, jeder neuen Idee einen Bestandsschutz zu garan-
tieren, andererseits müssen sie sicherstellen, dass 
innovative Newcomer oder kleine Wettbewerber die 
Chance haben, sich am Markt durchzusetzen. Das ist 
in der Praxis häufig eine schwierige Gratwanderung. 
Dennoch haben die Wettbewerbsbehörden bereits in 
zahlreichen Verfahren gezeigt, dass sie auch mit den 
neuen ökonomischen Phänomenen und juristischen 
Fragestellungen der Digitalwirtschaft umgehen kön-
nen. Ein prominentes Beispiel sind die Google-Ver-
fahren der Europäischen Kommission. Das Bundes-
kartellamt hat erfolgreich Verfahren gegen Amazon, 
Buchungsportale, Apple und viele andere Internetun-
ternehmen geführt und ermittelt derzeit gegen Face-
book im Zusammenhang mit der Datenerfassung und 
Datenverwendung des Unternehmens.

Ob Digitalwirtschaft oder national Champions – 
gerade vor dem Hintergrund der rasenden Digitalisie-
rung und Globalisierung wird es Versuchen, durch Aus-
nahmeregelungen nationale Player zu stärken, wie der 
sprichwörtlichen Butter in der Sonne ergehen. Mehr 
Wettbewerb wagen. Dieser Appell an die Politik ist 
heute aktueller denn je. 
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Auch in Deutschland gibt es zahlreiche großflächige 
Gemeinden und Landkreise mit einer niedrigen Besied-
lungsdichte, in denen der Ausbau von leistungsstarken 
Infrastrukturen zur Telekommunikation (TK) mit hohen 
Empfangs- und Sendedatenraten aus Sicht von Netz-
betreibern betriebswirtschaftlich nicht zu rechtferti-
gen ist. Grund hierfür ist, dass die Investitionen und 
Betriebskosten für solche Anschlussnetze der nächs-
ten Generation (= Next Generation Access – NGA) so 
hoch ausfallen, dass sie durch TK-Umsätze mit privaten 
Haushalten, Unternehmen und sonstigen Organisatio-
nen selbst bei Anwendung eines langen Planungshori-
zontes nicht gedeckt werden können. Eine Möglichkeit, 
in diesen Regionen trotzdem ein NGA-Angebot voran-
zutreiben, sind Subventionen der öffentlichen Hand 
für den Ausbau solcher Infrastrukturen durch private 
oder kommunale TK-Unternehmen. In Deutschland 
wurde ein entsprechendes Förderpaket, mit dem von 
Gebietskörperschaften initiierte Beratungsleistun-
gen und Infrastrukturprojekte zum Breitbandausbau 
unterstützt werden, im Oktober 2015 durch das Bun-
desministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) gestartet (vgl. BMVI 2017a).

GRUNDZÜGE DER BREITBANDFÖRDERUNG DURCH 
DAS BMVI

Das Programm, das primär auf die Verbesserung des 
NGA-Angebots für private Haushalte in schlecht mit 
Breitbandanschlüssen versorgten Gebieten (»weiße 
Flecken«) zielt, wurde zunächst mit einem Fördervolu-
men von 2,7 Mrd. Euro ausgestattet, das dann im Juli 
2016 um 1,3 Mrd. Euro erhöht wurde (vgl. Bünder und 
Hauser 2015; Breitbandbüro des Bundes 2016). Mit 
den Mitteln werden einmalige Beratungs-/Planungs-

Torsten J. Gerpott*

Breitbandsubventionen des Bundes 
2015 bis 2017
– eine Analyse der Förderzusagen

Im Oktober 2015 startete der Bund mit einem Programm, das in erster Linie den Ausbau 
von Anschlussnetzen der nächsten Generation in Gebieten mit einer schlechten Verfügbar-
keit von schnellen Internetzugängen für Privatkunden subventioniert. Der Beitrag skizziert 
Grundzüge der Fördermaßnahme und untersucht die zeitliche und regionale Verteilung der 
bis Ende September 2017 vom Bund für Infrastrukturprojekte zugesagten Finanzmittel  
von 3,1 Mrd. Euro.

leistungen zur Vorbereitung von NGA-Ausbauprojek-
ten bis zu einer Grenze von 50 000 Euro pro Vorhaben 
unterstützt. Zudem werden die eigentlichen Infra-
strukturprojekte gefördert. Hier beträgt die absolute 
Untergrenze der Subventionierung 0,1 Mio. Euro und 
die Obergrenze 15,0 Mio. Euro pro Maßnahme. Im Ein-
zelfall richtet sich der Förderbetrag des Bundes nach 
der Höhe des erwarteten finanziellen Verlusts in einem 
Ausbaugebiet. Im Regelfall wird ein nicht zurückzu-
zahlender Zuschuss von 50% des Defizits gewährt. 
Die Finanzierung des dann verbleibenden Fehlbetrags 
durch andere Förderprogramme der Bundesländer, 
der EU oder sonstiger Geldgeber ist möglich und aus 
Sicht des BMVI erwünscht. Der Subventionsempfänger 
muss aber grundsätzlich mindestens 10% der Investi-
tionen aus Eigenmitteln bestreiten (vgl. BMVI 2017b, 
S. 31 f.). Die Gebietskörperschaften können die vom 
Bund gezahlten Gelder entweder direkt an TK-Unter-
nehmen, die NGA-Netze in unterversorgten Gebieten 
bauen und betreiben, weitergeben (»Wirtschaftlich-
keitslückenmodell«). Alternativ haben sie die Möglich-
keit, als Eigentümer Leerrohre und unbeschaltete Glas-
faserkabel verlegen zu lassen und diese in einem zwei-
ten Schritt für sieben Jahre an im Endkundengeschäft 
tätige private TK-Netzbetreiber zu verpachten (»Betrei-
bermodell«). Die Wahl eines der beiden Modelle soll 
unter Beachtung von Wirtschaftlichkeits- und Nachhal-
tigkeitsgesichtspunkten erfolgen.

Im Januar 2017 wurde die zuvor eher auf Privat-
kunden ausgerichtete Breitbandförderung des Bun-
des durch ein »Sonderprogramm Gewerbegebiete« mit 
einem Gesamtvolumen von 350 Mio. Euro ergänzt (vgl. 
BMVI 2017c). Es subventioniert NGA in unterversorg-
ten Gewerbe- und Industriegebieten sowie Häfen mit 
Beträgen von mindestens 10 000 Euro und höchstens 
1 Mio. Euro pro Projekt nach Auftragseingang (»Wind-
hundverfahren«). Da für das Sonderprogramm bis Ende 
Juli 2017 erst vier Anträge über insgesamt 0,7 Mio. Euro 

* Prof. Dr. Torsten J. Gerpott ist Inhaber des Lehrstuhls für Unter-
nehmens- und Technologieplanung an der Mercator School of Ma-
nagement Duisburg der Universität Duisburg-Essen.
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eingegangen waren (vgl. Bundestag 2017, S. 6), wird es 
anschließend ausgeklammert.

Durch die vom Bund außerhalb des Sonderpro-
gramms für Gewerbegebiete unterstützten Infra-
strukturprojekte sollen mindestens 85% der Haus-
halte in einem schlecht mit NGA versorgten Zielge-
biet Anschlüsse, die zuverlässig Empfangsbandbreiten 
von 50 Mbit/s und mehr bereitstellen sowie für die 
verbleibenden 15% mindestens 30 Mbit/s im Down-
load ermöglichen, angeboten werden können (vgl. 
BMVI 2017b, S. 24). Diese Vorgaben implizieren, dass 
der Bund in seine Förderung auch Fiber-To-The-Curb-
(FTTC-) bzw. VDSL2-Anschlüsse einbezieht bzw. sich 
gegen eine Konzentration auf die Subventionierung 
von Fiber-To-The-Building/Home-(FTTB/H-)Anschlüs-
sen entschieden hat. Inwieweit die Berücksichtigung 
von FTTC-Netzen im Programm des Bundes volkswirt-
schaftlich sinnvoll ist, wird kontrovers diskutiert. Einer-
seits wird vorgetragen, dass eine VDSL2-Subventionie-
rung zurzeit geboten sei, um rasch bis Ende 2018 mit 
begrenzten Finanzmitteln eine flächendeckende Ver-
fügbarkeit von 50 Mbit/s-Anschlüssen zu erreichen. 
Andererseits wird argumentiert, dass auf längere Sicht 
nur FTTB/H-Anschlüsse eine steigende Nachfrage von 
Bandbreiten im Gigabitbereich befriedigen können 
(vgl. Falck und Mazat 2016, S. 28; Gries et al. 2016, S. 29 f. 
und 60; Bünder und Hauser 2015, S. 15). Entsprechend 
subventioniert das Sonderprogramm Gewerbegebiete 
ausschließlich den Ausbau solcher NGA-Varianten, die 
es ermöglichen, jedem Kunden einen Anschluss anzu-
bieten, der eine symmetrische Bandbreite von mindes-
tens 1 Gbit/s erreicht. Praktisch bedeutet dies, dass 
hier die Förderung auf FTTB/H-Netze beschränkt wird.

Bis Ende September 2017 hat der Bund in 
1 909 Projekten Beratungs- sowie Planungsleistun-
gen mit 93,1 Mio. Euro und folglich im Durchschnitt 
mit 48 753 Euro pro Vorhaben finanziert. Bis zum glei-
chen Zeitpunkt sagte er für 545 Infrastrukturprojekte 
Fördermittel in Höhe von insgesamt 3,1 Mrd. Euro bzw. 

durchschnittlich 5,7 Mio. Euro pro Vorhaben zu. Dem-
nach dürften 29% der (Vor-)Studien zur Erkundung 
der Versorgungslage und Angebotsplanung zu einem 
erfolgreichen Antrag auf Fördermittel zum NGA-Aus-
bau geführt haben. Informationen zum Stand der Mit-
telvergabe speziell für die verbesserte Versorgung von 
Gewerbegebieten hat das BMVI bislang nicht publiziert.

Anschließend wird die im Rahmen der bislang ab-
geschlossenen vier Runden (»Aufrufe«) vom BMVI vorge-
nommene Verteilung der Förderzusagen von 3,1 Mrd. 
Euro für Infrastrukturprojekte genauer in zeitlicher  
und regionaler Hinsicht untersucht. Die Analyse 
basiert auf den vom BMVI zu den vier Förderaufru-
fen am 28. April 2016, 9. Juni 2016, 21. März 2017 und 
27. Juli 2017 veröffentlichten Einzellisten der begüns-
tigten Empfänger und vergebenen Mittel. Diese Lis-
ten weichen zwar für vier Bundesländer (Baden-Würt-
temberg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen) marginal (um insgesamt 11 Mio. 
Euro bzw. 0,4% nach unten) von der vom BMVI am 
27. Juli 2017 publizierten Gesamtliste der in den vier 
Runden unterstützten Projekte ab. Die Einzelaufstel-
lungen erlauben es aber – anders als die Gesamtüber-
sicht – auch die zeitliche Verteilung der Subventionen 
auf die bis heute abgeschlossenen Vergabeblöcke zu 
beleuchten.

ZUSAGEN DER FÖRDERRUNDEN 1 BIS 4 IM 
ÜBERBLICK

Die Verteilung der bis Ende September 2017 für Infra-
strukturprojekte vergebenen BMVI-Mittel auf die bis 
zur Stunde abgeschlossenen vier Förderrunden zeigt 
Tabelle 1. Demnach stieg nach einer sich bis Anfang 
2016 erstreckenden »Lernphase« mit 55 genehmigten 
Anträgen die Zahl der pro Vergaberunde subventio-
nierten Projekte bis auf 209 im vierten Aufruf an. Da  
die Fördersumme pro Aufruf nicht im Gleichschritt 
wuchs, erreichte der Durchschnittswert bzw. Median 

 
Kennzahlen der bislang abgeschlossenen vier Aufrufe für das Breitbandförderprogramm Infrastruktur des Bundes 

 1. Aufruf 2. Aufruf 3. Aufruf 4. Aufruf Gesamt 
Kennzahlena (bis 31.1.2016) (bis 29.4.2016) (bis 28.10.2016) (bis 28.2.2017)  
Förderbetrag (Mio. Euro)b 418,073 

[13,4%] 
904,387 
[29,0%] 

934,868 
[29,9%] 

864,874 
[27,7%] 

3 122,202 
[100,0%] 

Anteil NBL an Fördermitteln 65,1% 77,7% 46,3% 54,9% 60,3% 
Anzahl Projekte 55 116 165 209 545 
Anteil NBL an Projekten 58,2% 69,0% 47,9% 46,9% 53,0% 
Förderbetrag pro Projekt  
(Mio. Euro): 

     

Mittelwert 7,601 7,796 5,666 4,138 5,729 
Standardabweichung 4,497 4,480 3,949 2,331 4,596 
Median 7,870 7,239 4,683 3,936 4,515 
Minimum 0,133 0,421 0,164 0,116 0,116 
Maximumc 15,000 

[6] 
15,000 

[5] 
15,000 

[9] 
15,000 

[2] 
15,000 

[22] 
a NBL = Neue Bundesländer (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen). b Angabe in 
eckigen Klammern unter dem Förderbetrag = Anteil des Aufrufs an der Summe der vier Förderrunden. c Angabe in eckigen 
Klammern unter dem Maximum = Zahl der mit dem Maximalbetrag von 15 Mio. Euro geförderten Projekte. 

Quelle: BMVI; Analysen des Autors. 
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des Bundeszuschusses pro Vorhaben mit 7,8 Mio. Euro 
bzw. 7,9 Mio. Euro ein Maximum im zweiten bzw. ers-
ten Aufruf und ging danach bis auf 4,1 Mio. Euro bzw. 
3,9 Mio. Euro jeweils in der vierten Runde zurück. 
Somit wurden bis April 2016 vor allem etwas größere 
»weiße Flecken« mit BMVI-Mitteln bedacht, während 
danach die Unterstützung des NGA-Ausbaus kleinerer 
Gebiete in den Vordergrund rückte.

Auf Gebietskörperschaften in den fünf östlichen 
Bundesländern entfallen bislang insgesamt 53% 
der vom BMVI subventionierten Projekte. In den bei-
den ersten Aufrufen lag der Anteil von NGA-Vorha-
ben in Ostdeutschland mit 58% und 69% über diesem 
Gesamtwert, in den beiden folgenden Runden darun-
ter. Von den zugesagten Subventionen des Bundes flie-
ßen insgesamt 60% in die neuen Bundesländer (NBL). 
Der NBL-Fördergeldanteil bewegte sich bei der ersten 
und zweiten Runde um mindestens 15 Prozentpunkte 
über der 50%-Schwelle; bei Runde 3 bzw. 4 belief er sich 
auf 46% bzw. 53%. Angesichts dieser Verteilungskenn-
zahlen überrascht es nicht, dass die durchschnittliche 
Förderung pro Projekt in den fünf NBL mit 6,517 Mio. 
Euro den entsprechenden Wert der elf westdeutschen 
Bundesländer von 4,839 Mio. Euro um 34,7% über-
steigt. Somit ist festzuhalten, dass von Oktober 2015 
bis Oktober 2017 NGA-Projekte in den NBL früher und 
stärker vom BMVI unterstützt wurden als Vorhaben in 
den alten Ländern.

VERTEILUNG DER PROJEKTE UND FINANZMITTEL 
AUF BUNDESLÄNDER

Um die regionale Verteilung der BMVI-Förderung im 
Detail herauszuarbeiten, wurden die Zahl der bewillig-
ten Projekte und die zugesagten Subventionsbeträge 
getrennt für jedes der 16 Bundesländer bestimmt. 
Tabelle 2 verdeutlicht, dass Mecklenburg-Vorpommern 
(MVP) mit einem Fördervolumen von 828 Mio. Euro für 
93 Infrastrukturprojekte mit Abstand am stärksten 
in den ersten vier Aufrufen mit BMVI-Mitteln bedacht 
wird. Nach der absoluten Höhe der zugesagten Unter-
stützung folgen auf den Rängen 2 bis 5 Sachsen, Nord-
rhein-Westfalen (NRW), Niedersachsen und Branden-
burg. Gebietskörperschaften aus MVP und Niedersach-
sen erhielten in den beiden ersten Aufrufen höhere 
Mittelzusagen als in den beiden folgenden Runden. 
Die absolut geringsten Zuwendungen entfallen auf die 
drei Stadtstaaten und das flächenbezogen ebenfalls 
kleine Saarland. In diesen vier Ländern wird jeweils nur 
ein Infrastrukturvorhaben vom Bund subventioniert.

Da sich die 16 Länder bezüglich der Zahl der ansäs-
sigen privaten Haushalte deutlich unterscheiden, ist es 
sinnvoll, neben der absoluten Subventionssumme den 
Förderbetrag pro Haushalt zu betrachten. Diese nor-
mierende Kennzahl vermittelt ergänzende Anhalts-
punkte für das relative Ausmaß der Begünstigung 
der Bundesländer durch das BMVI-Programm. Wie 
Tabelle 2 zu entnehmen ist, weist MVP nach vier Auf-
rufen mit insgesamt 989 Euro die mit großem Abstand 

höchste NGA-Pro-Haushalt-Förderung auf. Die übri-
gen vier NBL folgen mit Hilfen zwischen 205 Euro und 
148 Euro pro Haushalt auf den nächsten vier Rängen. 
Das westdeutsche Bundesland mit den höchsten bzw. 
niedrigsten Subventionen pro Haushalt von 98 Euro 
bzw. 0,2 Euro ist Schleswig-Holstein bzw. Berlin.

Es ist zu vermuten, dass die aktuelle Angebotssi-
tuation bei 50 Mbit/s-Anschlüssen in den Bundeslän-
dern eine wesentliche Bestimmungsgröße der Höhe 
der zugesagten Fördermittel pro Haushalt auf Lan-
desebene darstellt. Um diese Annahme zu prüfen, 
berichtet Tabelle 2 den Anteil der privaten Haushalte, 
die gemäß BMVI-Breitbandatlas jeweils in den 16 Län-
dern Ende 2016 an ein TK-Netz mit einer Download-Ge-
schwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s anschließbar waren  
(= »Versorgungsquote«; vgl. BMVI 2017d, S. 2 und 6). 
Demnach belegen die drei Länder mit der schlech-
testen bzw. besten NGA-Angebotssituation die drei 
besten bzw. schlechtesten Plätze der Kennzahl För-
derbetrag pro Haushalt. Statistisch erklärt die Ver-
sorgungsquote 30,5% der in den 16 Bundesländern 
beobachteten Varianz dieser Kennzahl. Dieser Befund 
deutet darauf hin, dass die in den zwei Jahren nach 
dem Start des BMVI-Programms zugesagten Finanzhil-
fen tendenziell eher (seltener) an Bundesländer gehen, 
die viele und große (wenige und kleine) weiße NGA-Fle-
cken aufweisen.

Allerdings gibt es Ausnahmen von diesem Muster. 
Gemessen an der Versorgungsquote (zu?) großzügige 
Pro-Haushalt-Subventionen sind für Schleswig-Hol-
stein und NRW zu beobachten. Inwiefern dies darauf 
zurückzuführen ist, dass die Gebietskörperschaften in 
diesen zwei Ländern besonders gut mit Anträgen auf 
das Bundesprogramm reagiert haben oder darauf, dass 
Länderproporzdenken und politische Lobbyarbeit die 
Zusageentscheidungen beeinflusst haben, muss auf-
grund der Undurchschaubarkeit des BMVI-Vergabepro-
zesses für die Allgemeinheit offen bleiben.

Umgekehrt hat Bayern vor dem Hintergrund sei-
nes nicht positiv herausragenden NGA-Angebotsstatus 
bislang auf Landesebene niedrige Subventionsverspre-
chen pro Haushalt erhalten. Dies könnte daran liegen, 
dass die bayerische Staatsregierung schon 2014 ein 
NGA-Förderprogramm mit einem Volumen von 1,5 Mrd. 
Euro gestartet hat (vgl. Bayerisches Staatsministerium 
der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat 2015, 
S. 3). Deshalb dürften viele bayerische Kommunen für 
dringliche NGA-Ausbauprojekte bereits Landessub-
ventionen akquiriert haben, als das BMVI-Programm 
Ende 2015 anlief, und sich erst in der dritten oder vier-
ten Runde um ergänzende Ausbauunterstützung durch 
den Bund bemüht haben (vgl. unten).

Um über diesen Einzelfall hinaus erste empirische 
Hinweise zum Zusammenspiel von Bundes- und Lan-
desförderprogrammen für NGA-Netze zu gewinnen, 
wurde neben der NGA-Versorgungsquote Ende 2016 die 
Differenz der Versorgungsquoten Ende 2016 und Ende 
2014 als potenzieller Einflussfaktor der Fördermittel 
pro Haushalt, die die Länder vom Bund erhalten haben, 
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in eine Regressionsanalyse einbezogen. Hohe posi-
tive Werte dieser Variablen lassen sich als Indiz dafür 
interpretieren, dass ein NGA-Landesförderprogramm 
bereits vor dem Wirksamwerden der Bundesförderung 
zum Einsatz kam und zu einer überdurchschnittlichen 
Verbesserung der NGA-Versorgung in den Jahren 2015 
und 2016 geführt haben dürfte. Diese zweite Variable 
bzw. der Landesförderungsindikator erklärt zusätzlich 
6,8% der Varianz der NGA-Bundesförderung pro Haus-
halt, die die Länder erhalten haben. Bundesländer, in 
denen von 2014 bis 2016 eine überdurchschnittliche 
Steigerung der 50 Mbit/s-Versorgungsquote u.a. durch 
Landesförderungsprogramme erreicht wurde, weisen 
tendenziell nach Neutralisierung des Effekts der Ver-
sorgungsquote Ende 2016 eine unterdurchschnittli-
che NGA-Förderung pro Haushalt durch den Bund aus. 

Dieser Befund spricht dafür, dass NGA-Förderungs-
programme der Länder und des Bundes nicht harmo-
nisch miteinander verzahnt sind. Vielmehr werden vom 
Bund mit seiner erst relativ spät begonnenen Förde-
rung NGA-Projekte in den Ländern überdurchschnitt-
lich subventioniert, die sich in der Vergangenheit weni-
ger stark durch eigene Förderprogramme um den Aus-
bau der NGA-Versorgung in dünn besiedelten Regionen 
bemüht haben. Anders formuliert: Die NGA-Förderung 
des Bundes »bestraft« bzw. »belohnt« die Länder, die 
NGA-Projekte bereits vor dem Start der Initiative des 
Bundes durch eigene Maßnahmen unterstützt bzw. 
nicht vorangetrieben haben.

Die Kosten von NGA-Ausbaumaßnahmen pro 
Anschluss hängen weiterhin zwar prinzipiell auch 
stark von der räumlichen Haushaltsdichte der Bun-

 
 
Verteilung der Fördermittel des Bundes (1. bis 4. Aufruf) für Next-Generation-Access-Ausbauprojekte auf die  
Bundesländer (geordnet nach Höhe der Förderung) 

 
Förderbetraga  

(in Mio. Euro) 

Anzahl der Projektea Mittlerer Förderbetrag 

Bundesland 
1. und 2. 

Aufruf 
3. und 4. 

Aufruf 
Gesamt Pro Projekt  

(in Mio Euro) 
Pro Haushaltb 

(in Euro) 
1. Mecklenburg-Vorpommer 827,7 77 16 93 8,9 988,9 
 [26,5%] [45,0%] [4,3%] [17,1%]  [57,4%] 
2. Sachsen 425,4 19 66 85 5,0 195,9 
 [13,6%] [11,1%] [17,6%] [15,6%]  [57,6%] 
3. Nordrhein-Westfalen  397,4 7 47 54 7,4 45,8 
 [12,7%] [4,1%] [12,6%] [9,9%]  [82,2%] 
4. Niedersachsen 283,6 21 17 38 7,5 72,7 
 [9,1%] [12,3%] [4,5%] [7,0%]  [76,4%] 
5. Brandenburg 254,6 1 28 29 8,8 204,5 
 [8,2%] [0,6%] [7,5%] [5,3%]  [62,3%] 
6. Sachsen-Anhalt 210,6 14 19 33 6,4 180,4 
 [6,7%] [8,2%] [5,1%] [6,1%]  [48,4%] 
7. Bayern 171,8 11 81 92 1,9 27,2 
 [5,5%] [6,4%] [21,7%] [16,9%]  [72,1%] 
8. Thüringen 165,1 1 48 49 3,4 148,2 
 [5,3%] [0,6%] [12,8%] [9,0%]  [59,4%] 
9. Schleswig-Holstein 140,9 4 17 21 6,7 97,9 
 [4,5%] [2,3%] [4,5%] [3,9%]  [80,0%] 
10. Rheinland-Pfalz 133,0 5 18 23 5,8 69,3 
 [4,3%] [2,9%] [4,8%] [4,2%]  [75,5%] 
11. Baden-Württemberg 65,2 4 12 16 4,1 12,6 
 [2,1%] [2,3%] [3,2%] [2,9%]  [77,3%] 
12. Hessen 29,7 5 3 8 3,7 9,9 
 [1,0%] [2,9%] [0,8%] [1,5%]  [78,3%] 
13. Saarland 7,8 1 0 1 7,8 15,8 
 [0,2%] [0,6%] [0,0%] [0,2%]  [76,5%] 
14. Hamburg 7,6 0 1 1 7,6 7,7 
 [0,2%] [0,0%] [0,3%] [0,2%]  [94,6%] 
15. Bremen 1,3 0 1 1 1,3 3,6 
 [0,0%] [0,0%] [0,3%] [0,2%]  [93,6%] 
16. Berlin 0,5 1 0 1 0,5 0,2 
 [0,0%] [0,6%] [0,0%] [0,2%]  [90,2%] 
Summe/ 3 122,2 171 374 545 5,7 76,6 
Gesamtmittelwert [100,0%] [100,0%] [100,0%] [100,0%]  [75,5%] 
a Angabe in eckigen Klammern unter dem Förderbetrag bzw. der Zahl der Projekte = Anteil des Förderbetrags bzw. der Zahl der 
geförderten Vorhaben an den insgesamt zugesagten Mitteln bzw. Infrastrukturprojekten. Der auf zwei Nachkommastellen 
gerundete Anteil Bremens bzw. Berlins bei den zugesagten Mitteln beläuft sich auf 0,04% bzw. 0,02%. b Summe der 
Gebietskörperschaften in einem Land vom Bund zugesagten NGA-Subventionen geteilt durch die Anzahl der Privathaushalte 
des jeweiligen Bundeslandes. Angabe in eckigen Klammern unter dem Förderbetrag pro privatem Haushalt = Anteil der 
Haushalte, die Ende 2016 mit einer Empfangsgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s an ein Breitbandnetz anschließbar waren. 

Quelle: BMVI; Analysen des Autors. 
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desländer ab. Allerdings leistet die Zahl der Haushalte 
pro km2 der 16 Bundesländer tatsächlich als dritte  
Variable zusätzlich zur Versorgungsquote Ende 2016 
sowie zur Quotenveränderung in den Jahren 2015 
und 2016 keinen eigenständigen Beitrag zur Erklä-
rung der Unterschiede zwischen den Ländern bezüg-
lich der bewilligten BMVI-Fördermittel pro Haushalt. 
Dieses Resultat deutet darauf hin, dass sich die Haus-
haltsdichte in den Ländern zwar direkt (positiv) auf 
die NGA-Versorgungsquote Ende 2016 und (negativ) 
auf die Quotensteigerung, aber nicht direkt (negativ) 
auf die erhaltenen Pro-Haushalt-NGA-Mittelzusagen 
auswirkt.

ANALYSEN AUF DER EBENE DER GEFÖRDERTEN 
GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

Der normierte Förderungsindikator auf Bundesland-
ebene in Tabelle 2 berücksichtigt nicht, dass der Anteil 
der Privathaushalte, die in subventionierten Gebiets-
körperschaften ihren Wohnsitz haben, an der Gesamt-
zahl der Haushalte in einem Bundesland zwischen den 
16 Ländern deutlich variiert. Deshalb wurden zwei wei-
tere normierte Förderungskennzahlen konstruiert, 
die sich auf die geförderten Gebietskörperschaften 

beschränken. Erstens wurde für jedes der zwölf Bun-
desländer mit mehr als einem geförderten NGA-Pro-
jekt die Summe der Subventionen des Bundes durch 
die Anzahl der Privathaushalte in den unterstütz-
ten Gebietskörperschaften dividiert (vgl. Tab. 3, linke 
Hälfte). Zweitens wurde für dieselben zwölf Länder 
jeweils die Summe der Gebietskörperschaften zuge-
sagten Mittel pro Privathaushalt durch die Zahl der 
Gebietskörperschaften, die eine Förderung erhalten, 
dividiert (vgl. Tab. 3, rechte Hälfte). Der zweite Indika-
tor spiegelt die »Kostspieligkeit« des NGA-Ausbaus für 
den Bund auf der Ebene der einzelnen Gebietskörper-
schaften wider.

Der Förderbetrag pro Haushalt in den insgesamt 
400 Gebietskörperschaften, die vom Bund NGA-Un-
terstützung bekommen, korreliert erwartungsgemäß 
negativ mit der Haushaltsdichte pro km2 der Gebiets-
körperschaften: Je dünner besiedelt eine Gebietskör-
perschaft ist, desto höher ist die pro Haushalt geneh-
migte Bundessubvention des Mittelempfängers. Aber 
die Besiedelungsdichte erklärt lediglich 5,5% der Vari-
anz der Subventionen pro Haushalt der Gebietskörper-
schaften. Folglich muss die vom Bund pro Haushalt in 
einer Gebietskörperschaft avisierte Förderung primär 
von anderen Faktoren wie z.B. der Geländebeschaffen-

 
Normierte Förderungsindikatoren für Next Generation Access Ausbauprojekte in subventionierten  
Gebietskörperschaften (ohne Stadtstaaten und Saarland) 

 Mittlerer Förderbetrag aller GKS Förderbetrag pro GKS 
Bundesland Betraga (in Euro) Rang Mittelwertb (in Euro) Rang GKS-Zahl 
Baden-Württemberg 148,07 8 515,3 

[557,2] 
7 16 

Bayern 384,74 3 898,0 
[807,3] 

2 91 

Brandenburg 208,44 6 206,5 
[160,1] 

9 17 

Hessen 28,29 12 31,6 
[21,0] 

12 8 

Mecklenburg-Vorpommern 1 160,33 1 1 120,3 
[299,5] 

1 7 

Niedersachsen 91,16 10 119,0 
[111,6] 

11 35 

Nordrhein-Westfalen 81,59 11 265,4 
[405,6] 

8 49 

Rheinland-Pfalz 109,58 9 140,5 
[110,8] 

10 22 

Sachsen 449,05 2 778,7 
[768,2] 

3 60 

Sachsen-Anhalt 227,36 5 648,7 
[809,6] 

4 27 

Schleswig-Holstein 251,58 4 556,1 
[367,0] 

6 20 

Thüringen 170,18 7 572,3 
[796,3] 

5 48 

Gesamt 153,70 – 561,6 
[693,9] 

 400 

a GKS = Gebietskörperschaft. Summe der Antragsteller in einem Bundesland vom Bund zugesagten Fördermittel geteilt durch 
die Anzahl der Privathaushalte in den mit mindestens einem Ausbauprojekt geförderten Gebietskörperschaften (Gemeinde, 
Landkreis, Zweckverband, Stadt o.ä.) des jeweiligen Bundeslandes. b Die Zahl der subventionierten NGA-Projekte schwankt 
pro GKS zwischen 1 und 19. Summe der GKS in einem Bundesland vom Bund zugesagten Fördermittel pro Privathaushalt 
geteilt durch die Anzahl der mit mindestens einem Ausbauprojekt geförderten GKS in den jeweiligen Bundesländern. Angabe 
in eckigen Klammern unter Mittelwert = Standardabweichung des Mittelwertes in einem Bundesland. 

Quelle: BMVI; Analysen des Autors. 
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heit in den Ausbauregionen oder der Stärke der Länder 
bei der Durchsetzung ihrer jeweiligen Interessen im 
Förderverfahren des Bundes beeinflusst werden.

Speziell die Bundeslandzugehörigkeit der unter-
stützten Gebietskörperschaft erklärt 18,2% der 
Schwankungen des Pro-Haushalt-Zuschusses der vom 
Bund geförderten Gebietskörperschaften. Betrachtet 
man nur die Haushalte in den 400 unterstützten Kör-
perschaften und nicht – wie in Tabelle 2 – sämtliche 
Haushalte in einem Land, dann schneiden im Län-
dervergleich in erster Linie Bayern und etwas weni-
ger stark Baden-Württemberg besser ab. Demnach 
werden in diesen beiden Ländern vor allem Gebiets-
körperschaften mit Projekten (spät) vom Bund unter-
stützt, bei denen pro Haushalt vergleichsweise hohe 
NGA-Subventionen gewährt werden. Umgekehrt ver-
schlechtern sich im Ländervergleich Brandenburg 
und Niedersachsen auf der Ebene der unterstützten 
Gebietskörperschaften (vgl. Tab. 3) am deutlichsten, 
da der Bund dort eher Projekte mit niedrigen Förder-
beträgen pro Haushalt ausgewählt hat. Angesichts 
dieser Befunde liegt die Forderung an das BMVI nahe, 
aufzuzeigen, dass die hohen normierten Subventio-
nen für Gebietskörperschaften in Bayern allein sach-
liche Gründe haben und nicht auf Einflussnahmen der 
politischen Leitung des Ministeriums bzw. die Par-
tei-/CSU-Mitgliedschaft des Ministers zurückzufüh- 
ren sind.

FAZIT UND AUSBLICK

Seit Oktober 2015 hat das BMVI nach vier Aufrufen mit 
Förderzusagen von 3,1 Mrd. Euro für 545 Infrastruk-
turprojekte 78% des insgesamt in Aussicht gestellten 
NGA-Subventionsvolumens von 4,0 Mrd. Euro ausge-
schöpft. Die verbleibenden Mittel werden wohl kom-
plett in einer fünften Runde vergeben werden, für die 
Anträge bis zum 29. September 2017 eingereicht wer-
den konnten. Mit den bis Ende September 2017 ergan-
genen Subventionszusagen werden die fünf ost-
deutschen Bundesländer mit 1,9 Mrd. Euro viel stär-
ker unterstützt als die elf westdeutschen Länder mit 
1,2 Mrd. Euro. Angesichts dessen, dass die NGA-Versor-
gungslücken im Osten Deutschlands wesentlich größer 
sind als im Westen, spricht viel dafür, diese regionale 
Verteilung alles in allem als sachgerecht einzustufen. 
Auffällig ist allerdings, dass der Bund speziell in Bayern 
vor allem Projekte fördert, die überdurchschnittlich 
hohe NGA-Zuschüsse pro Haushalt in den berücksich-
tigten Gebietskörperschaften aufweisen.

Von den genehmigten Subventionen von 3,1 Mrd. 
Euro wurden aufgrund des Erreichens von Ausbaumei-
lensteinen bis Ende Juli 2017 erst 13,9 Mio. Euro ausge-
zahlt (vgl. Bundestag 2017, S. 5). Demnach dürften hohe 
bürokratische Anforderungen an Ausschreibungen von 
Gebietskörperschaften zur Errichtung von NGA-Infra-
strukturen dazu beitragen, dass sich in der Praxis die 
eigentlichen Netzrealisierungen über lange Zeiträume 
erstrecken. Als Folge werden sehr viele Ausbaumaß-

nahmen erst so spät beginnen, dass die vom BMVI 
angestrebten Projektumsetzungen bis Ende 2018 nicht 
möglich sein werden.

Die Informationen, die vom BMVI zu den geför-
derten NGA-Projekten veröffentlicht wurden, sind 
zwei Jahre nach dem Programmstart immer noch 
dürftig (so auch schon Rudl 2016). Obwohl nach 
§10 Abs. 2 lit. g der Rahmenregelung der Bundesre-
publik Deutschland zur Unterstützung des Aufbaus 
einer flächendeckenden NGA-Breitbandversorgung 
vom 15. September 2015 für jedes Vorhaben inner-
halb von sechs Wochen nach Bewilligungsbeschluss 
»eine Darstellung, welche Technologie durch die För-
derung ermöglicht wurde«1, im Internet allgemein 
zugänglich zu machen ist, hat das BMVI noch keine 
Statistiken zur Verteilung der Subventionen auf FTTC- 
Projekte einerseits und echte Glasfaseranschlüsse  
(FTTB/H) andererseits publiziert. Dies ist unbefriedi-
gend, weil damit nicht erkennbar ist, inwieweit Bun-
desmittel in FTTC-Vorhaben fließen, bei denen mit 
VDSL2 eine Technologie zum Einsatz kommt, die zur 
politisch gewünschten Diffusion von »Gigabitan-
schlüssen/-netzen« unmittelbar nichts beiträgt. Ähn-
lich mangelt es an nach Bundesländern differenzier-
ten BMVI-Veröffentlichungen zur geplanten Zahl der 
mit den geförderten Projekten anzubindenden Privat-
haushalte und Geschäftskunden. Lediglich zu Erfolgs-
quoten der NGA-Subventionsanträge i.S. des Anteils 
der bewilligten Vorhaben bzw. Fördermittel an den ins-
gesamt in den jeweiligen Runden beantragten Projek-
ten bzw. Geldern wurden – allerdings lediglich für die 
ersten beiden Aufrufe – den wissenschaftlichen Diens-
ten des Bundestages Daten vom BMVI zur Verfügung 
gestellt (vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen 
Bundestags 2016, S. 7–8). Angesichts dieser Informa-
tionslage ist zu fordern, dass die BMVI-Spitze zur Ver-
besserung der Legitimation und Evaluation des Einsat-
zes von Steuergeldern rasch Schritte zur Erhöhung der 
Transparenz von NGA-Subventionen durch den Bund 
in die Wege leiten muss.

Im Übrigen übersteigen die für Szenarien, in denen 
deutschlandweit jedem Privat- und Geschäftskunden 
ein FTTC- oder gar ein FTTB/H-Anschluss angeboten 
wird, errechneten Subventionserfordernisse von bis zu 
30 Mrd. Euro (vgl. Henseler-Unger 2016, S. 72; Wernick 
2016, S. 7; Jay et al. 2012, S. 55) bei weitem die NGA-För-
derbeträge, die Bund und Länder bislang zur Beseiti-
gung von Versorgungsdefiziten avisiert haben. Staatli-
che Initiativen zur Subventionierung insbesondere des 
Baus von echten Glasfaseranschlüssen in Deutschland 
werden deshalb auch in der 19. Legislaturperiode für 
die neue Bundesregierung sehr bedeutsam bleiben 
(vgl. Ortmeyer 2017, S. 62 f.). Hierbei wird der Zugangs-
regulierung für (subventionierte) FTTB/H-Anschlüsse 

1 § 10 Abs. 2 lit. g, Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutsch-
land zur Unterstützung des Aufbaus einer flächendeckenden Next 
Generation Access (NGA)-Breitbandversorgung vom 15. Juni 2015, 
verfügbar unter http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Digita-
les/breitbandfoerderung-nga-rahmenregelung.pdf?__blob=publica-
tionFile, aufgerufen am 8. September 2017.
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besondere Relevanz zukommen, da außerhalb von 
Ballungszentren pro Region höchstens ein NGA-Netz 
betriebswirtschaftlich tragfähig sein wird. Diese Regu-
lierung hat ein brisantes Spannungsfeld zu beach-
ten: Sie muss sicherstellen, dass hinreichend Anreize 
für FTTB/H-Investitionen bestehen. Gleichzeitig hat 
sie aber auch darauf hinzuwirken, dass – trotz eines 
Monopols auf der Netzebene – der Wettbewerb auf der 
Dienste ebene so gestärkt wird, dass Endkunden aus 
zahlreichen qualitativ hochwertigen und erschwingli-
chen Angebotsalternativen wählen können.
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Die deutsche Wirtschaft bleibt auf Wachstumskurs, 
wie das Statistische Bundesamt kürzlich mitteilte. 
Nach ersten Berechnungen war das Bruttoinlands
produkt (BIP) im zweiten Quartal 2017 – preis, saison 
und kalenderbereinigt – um 0,6% höher als in den ers
ten drei Monaten des Jahres. Zu Jahresbeginn hatte 
es einen kräftigen Anstieg von 0,7% zum Vorquartal 
gegeben.

Positive Impulse kamen im Vorquartalsvergleich 
(preis, saison und kalenderbereinigt) vor allem 
aus dem Inland. Die privaten Haushalte steigerten 
ihre Konsumausgaben kräftig um 0,8%, die staat
lichen Kon sumausgaben waren um 0,6% höher als im  
Vorquartal. Auch die Investitionen legten nochmals 
zu: In Ausrüstungen wurde 1,2% und in Bauten 0,9% 
mehr investiert als im ersten Quartal 2017. Insge 
samt stieg die inländische Verwendung im Vergleich  
zu den ersten drei Monaten des Jahres deutlich um 
1,0%.

Im Vorjahresvergleich hat sich die Wirtschafts
leistung erhöht: Das preisbereinigte BIP stieg im zwei
ten Quartal 2016 um 3,1%, Allerdings gab es vor allem 
aufgrund der Lage der Feiertage im Berichtsquartal 
drei Arbeitstage mehr als ein Jahr zuvor und dadurch 
einen außergewöhnlich starken Kalendereffekt. Ent
sprechend lag die kalenderbereinigte Wachstumsrate 
des preisbereinigten BIP im zweiten Quartal 2016 mit 

Magnus Reif und Arno Städtler

Investitionsneigung gewinnt an 
Fahrt – Leasing expandiert über
durchschnittlich

Der auf den Geschäftslagebeurteilungen der Leasinggesellschaften basierende Investiti
onsindikator, den das ifo Institut und der Bundesverband Deutscher LeasingUnternehmen 
gemeinsam ermitteln, signalisiert für das Jahr 2017 einen eher moderaten Anstieg der Aus
rüstungsinvestitionen von nominal 2,3%, nach einem Plus von 2,5% im Vorjahr. In Anbe
tracht der noch immer recht guten Konjunktur in Deutschland und des anhaltend sehr nied
rigen Zinsniveaus ist die angezeigte Investitionsentwicklung für 2017 im historischen Ver
gleich wenig dynamisch. Dabei ist zu beachten, dass das Wirtschaftswachstum gegenwär
tig vor allem vom privaten und staatlichen Konsum sowie dem Export getragen wird. Die 
Investitionsneigung der Unternehmen bleibt vorerst zurückhaltend, der Investitionsindi
kator zeigt für das kommende Jahr jedoch ein wesentlich höheres Wachstumstempo an. Bei 
der Beurteilung des Investitionsgeschehens ist auch zu berücksichtigen, dass die Wirtschaft 
neben den Anlageinvestitionen nach wie vor auch erheblich in die Gewinnung neuer Mitar
beiter und in die Qualifizierung des vorhandenen Personals investiert. Bei moderatem Wirt
schaftswachstum steigt die Zahl der Beschäftigten in Deutschland scheinbar unaufhaltsam, 
und viele Stellen können gar nicht besetzt werden. 

1,8% knapp unter der des ersten Quartals 2016 mit 
1,9% (unbereinigt: 1,5%).

Auch im Vorjahresvergleich kamen die Wachs
tumsimpulse vor allem aus dem Inland: Die privaten 
Konsumausgaben stiegen preisbereinigt um 1,6%, die 
staatlichen Konsumausgaben um 1,5%. Die Investitio
nen entwickelten sich im Vergleich zum Vorjahr unter
schiedlich: Während in Ausrüstungen – darunter fallen 
hauptsächlich Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge 
– preisbereinigt 0,7% weniger investiert wurde als im 
zweiten Quartal 2016, stiegen die Investitionen in 
Bauten um 2,9%. Der Außenbeitrag bremste rechne
risch das Wirtschaftswachstum (– 1,0 Prozentpunkte): 
Es wurden preisbereinigt zwar 1,0% mehr Waren und 
Dienstleistungen exportiert als vor einem Jahr, die 
Importe stiegen im selben Zeitraum mit + 3,8% aber 
deutlich stärker.

In jeweiligen Preisen gerechnet, war das Brut
to inlandsprodukt im zweiten Quartal 2017 um 
2,3% höher als im Vergleichszeitraum von 2016, die 
Ausrüstungs investitionen verfehlten also diesen 
Zuwachs (vgl. Statistisches Bundesamt 2017a).

FAHRZEUGINVESTITIONEN WACHSEN DEUTLICH

Überraschend günstig entwickelten sich im bisherigen 
Jahresverlauf von 2017 hier zu Lande die PkwNeuzu
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lassungen. In den ersten neun 
Monaten ist ein Plus von 2,2% auf
gelaufen, wobei jedoch im Sep
tember ein Rückgang von 3,3% zu 
verzeichnen war, das bei den pri
vaten Käufern (– 0,3%) geringer 
ausfiel als bei den gewerblichen 
PkwZu lassungen (– 4,9%), die 
zu den Investitionen zählen. Bei 
den Nutzfahrzeugen gab es von 
Januar bis September ein Wachs
tum von fast 1,3%, wobei im Sep
tember ein leichter Rückgang von 
rund 1,3% zu verzeichnen war 
(vgl. KraftfahrtBundesamt 2017) 

Den Trendumfragen des Bun
desverbandes Deutscher Lea
singUnternehmen (BDL) zufolge 
ist der Anschaffungswert des Neugeschäfts mit Mobi
lien auch im zweiten Quartal 2017 gegenüber dem Vor
jahresquartal kräftig gestiegen (+ 5,6%), für das erste 
Halbjahr ergibt sich dadurch ein Wachstum von nomi
nal 7,6%. Damit nahm die Wachstumsdynamik wieder 
zu und übertraf erneut die Entwicklung der gesamt
wirtschaftlichen Ausrüstungsinvestitionen.

Einen Zuwachs gab es zuletzt bei Pkw und Kombi, 
Bussen, Lkw und Anhängern, Büromaschinen/EDV 
sowie Luft Schienen und Wasserfahrzeugen; einen 
Rückgang hingegen bei Produktionsmaschinen, Sons
tigen Ausrüstungen sowie Immateriellen Wirtschafts
gütern (vgl. BDL 2017).

Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft wird 
sich im weiteren Jahresverlauf von 2017 voraussicht
lich fortsetzen und geht nun in sein achtes Jahr. Im 
Jahresdurchschnitt wird für das BIP mit einem nomi
nalen Plus von 3,4% (real: + 1,9%) gerechnet. Dabei 
wird für die Ausrüstungsinvestitionen ein Wachstum 
von nominal 2,0% (real: + 1,8%) erwartet (vgl. Projekt
gruppe Gemeinschaftsdiagnose 2017). Nach derzei
tigem Prognosestand ist also für 2017 mit nochmals 
steigenden Ausgaben für die Ausrüstungsgüter und für 
die Leasingengagements zu rechnen. Immerhin liegt 
die Auslastung der Produktionskapazitäten der deut
schen Unternehmen mit gut 86% deutlich über ihrem 
langjährigen Mittel, und die Maschinenbauer erwar
ten für dieses Jahr ein reales Produk tionswachstum 
von 3%. 

INVESTITIONSINDIKATOR SIGNALISIERT MODERA-
TEN ZUWACHS DER AUSRÜSTUNGSINVESTITIONEN 

Der auf den Geschäftserwartungen der Leasinggesell
schaften basierende Investitionsindikator1, den das 
ifo Institut und der Bundesverband Deutscher Lea
singUnternehmen gemeinsam ermitteln, signalisiert 
für das Jahr 2017 einen eher moderaten Anstieg der 

1 Detaillierte Informationen zur Methode finden sich in Gürtler und 
Städtler (2007). 

Ausrüstungsinvestitionen von nominal 2,3%, nach 
einem Plus von 2,5% im Vorjahr. 

Dabei ist zu beachten, dass sich die Berechnung 
des Indikators ab 2017 methodisch von denen frühe
rer Berechnungen unterscheidet. So wird der Indi
kator von nun an mittels der seit längerem erfolg
reich am ifo Institut eingesetzten Prognosemetho
dik vor genommen. Diese bietet die Möglichkeit, die 
Ergebnisse der Befragung der Leasinggesellschaften 
mit weiteren Indikatoren zu kombinieren, um eine 
bessere Abschätzung der zukünftigen Entwicklung 
vorzunehmen.2

Überdies basiert die Berechnung auf einer ge 
änderten Abgrenzung des Investitionsbegriffs, der 
nun allein auf die Ausrüstungsinvestitionen abstellt 
und die Sonstigen Anlagen nicht mehr berücksichtigt. 
Diese Anpassung wurde notwendig, da die anläss
lich der letzten Generalrevision der VGR erheblich  
revidierten Investitionszahlen einen merklichen Ein
fluss auf die Entwicklung des Aggregats haben. Sie  
führten zu spürbaren Änderungen beim dem Verlauf 
und dem Niveau des ifo Investitionsindikators und zu 
einer schwächeren Performance. Die Investitionen 
in Sonstige Anlagen (nach neuer Abgrenzung) zeigen 
ein weniger volatiles Entwicklungsmuster als die Aus
rüstungsinvestitionen. Da Erstere nun verdreifacht 
wurden, führt deren höheres Gewicht im Gesamt
aggregat zu einem glatteren Verlauf des Indikators.

Aufgrund der jüngsten Konzeptänderung und der 
Generalrevision der VGR durch das ESVG 2010 muss
ten die Investitionsquoten vollständig neu berechnet 
und deutlich angehoben werden. Denn die Behand
lung von Ausgaben für Forschung und Entwicklung 
als Inves titionen ist hier die quantitativ mit Abstand 
größte Konzeptänderung und für etwa 70% des 
Gesamteffekts für die Niveauerhöhung des BIP ver
antwortlich. Für das Jahr 2010 beispielsweise sind 
2,3 Prozentpunkte der Niveauerhöhung des BIP (von 
insgesamt 3,3%) auf die Neuverbuchung von For
2 Detaillierte Informationen zur Methode finden sich in Carstensen 
et al. (2009) sowie Fobbe und Lehmann (2016).
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schung und Entwicklung zurückzuführen (vgl. Statis
tisches Bundesamt 2014).

In Anbetracht der noch immer recht guten Kon
junktur in Deutschland und des anhaltend sehr nied
rigen Zinsenniveaus ist die angezeigte Investitions
entwicklung für 2017 im historischen Vergleich wenig 
dynamisch. Dabei ist zu beachten, dass das Wirt
schaftswachstum gegenwärtig vor allem vom privaten 
und staatlichen Konsum sowie dem Export getragen 
wird. Die Investitionsneigung der Unternehmen bleibt 
vorerst zurückhaltend, der Investitionsindikator zeigt 
für das kommende Jahr jedoch ein wesentlich höheres 
Wachstumstempo an. 

Bei der Beurteilung des Investitionsgeschehens 
ist auch zu berücksichtigen, dass die Wirtschaft neben 
den Anlageinvestitionen nach wie vor auch erheblich 
in die Gewinnung neuer Mitarbeiter und in die Quali
fizierung des vorhandenen Personals investiert. Bei 
moderatem Wirtschaftswachstum steigt die Zahl der 
Beschäftigten in Deutschland scheinbar unaufhalt
sam, und viele Stellen können gar nicht besetzt wer
den. Im zweiten Quartal 2017 setzte sich der Aufbau 
der Erwerbstätigkeit fort. Mit 44,2 Mio. Erwerbstäti
gen, die ihren Arbeitsort in Deutschland haben, wurde 
das Vorjahresniveau im Juli mit + 1,6% erneut deutlich 
überschritten (vgl. Statistisches Bundesamt 2017b). 
Nach Einschätzung des Instituts für Arbeitsmarkt und 
Berufsforschung (IAB) wird die Zahl der Erwerbstäti
gen im laufenden Jahr um 670 000 auf 44,26 Millionen 
steigen (vgl. Handelsblatt 2017).

Damit ist die Beschäftigung so hoch wie nie seit 
der Wiedervereinigung. Die deutsche Wirtschaft will 
in diesem Jahr weiter neue Mitarbeiter einstellen. Das 
ifo Beschäftigungsbarometer sank zwar im August 
auf 111,2 Punkte, von 112,1 Punkten im Vormonat. 
Die Einstellungsbereitschaft der deutschen Firmen 
bleibt jedoch weiterhin sehr hoch. Die Beschäftigungs
dynamik ist überwiegend expansiv ausgerichtet.

Damit die Arbeitskräfte nicht zum Engpassfaktor 
im beschleunigten Strukturwandel werden, müssen 
die Unternehmen nicht nur in die Anwerbung geeig
neten Personals, sondern auch massiv in die betrieb
liche Weiterbildung und Umschulung ihrer alternden 
Belegschaft investieren. Nicht nur die von der Boston 
Consulting Group (BCG) prognostizierte Mangel an 
120 000 Hochschulabsolventen in den Bereichen IT 
und Computeringenieurwesen bis 2025 ist alarmie
rend, sondern auch die zu geringe betriebliche Wei
terbildungsquote älterer Mitarbeiter (vgl. Nahrendorf 
2016).

Seit dem vierten Quartal 2016 kam es zu einer 
Abkühlung der Stimmung im Leasingsektor. Die
ser Trend setzte sich im ersten Quartal 2017 fort. So 
lag das Geschäftsklima der Leasinggesellschaften im 
März dieses Jahres mit knapp 12 Saldenpunkten deut
lich unter dem Niveau von Dezember 2016. Seit dem 
März nimmt jedoch die Zahl der Optimisten wieder 
zu (knapp 20 Saldenpunkte im August). Eine leichte 
Aufwärtstendenz zeigt bis zum aktuellen Rand die 

Geschäftslage; am aktuellen Rand befindet sie sich auf 
einem komfortablen Niveau von 30 Saldenpunkten. 
Die Geschäftserwartungen, die seit Jahresbeginn 2017 
tendenziell nachgeben, erreichten im August rund 
9 Saldenpunkte, damit sind die Optimisten gleichwohl 
in der Überzahl (vgl. Abb. 2).

Nach dem starken Wachstum im ersten Halbjahr 
weist dies auf eine nachlassende Dynamik bei neuen 
Leasinginvestitionen in den kommenden Monaten 
hin. Die Wachstumsperspektiven der Leasinggesell
schaften im laufenden Jahr hängen stark von der wei
teren Entwicklung der Anlageinvestitionen und hier 
insbesondere von der Automobilkonjunktur ab. Der 
Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA) 
rechnete für 2017 ursprünglich nur mit einer Stagna
tion der PkwNeuzulassungen auf dem hohen Vorjah
resniveau (vgl. wiwo.de 2017). Zum Jahresauftakt 2017 
zeigt sich die Automobilkonjunktur indessen in bester 
Verfassung. Im Januar sind die PkwNeuzu lassungen 
mit + 10,5% kräftig gestiegen. Bei PkwZulassun
gen ist im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahres 
zeitraum ein Plus von 3,1% aufgelaufen; bei den 
Nutzfahrzeugen waren es nur rund 1,5% (vgl. Kraft
fahrtBundesamt 2017). Straßenfahrzeuge erweisen 
sich damit – wie schon im Vorjahr – als ein Treiber der 
Ausrüstungsinvestitionen. Hier sind die In vestitions 
risiken vergleichsweise gering. Überschaubare Ab
schreibungs und Leasingdauern sowie berechenbare 
Restwerte auf einem gut funktionierenden Second
HandMarkt sorgen für klare Kalkulationsgrund 
lagen. Die gegenwärtig florierende Auto konjunktur 
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wird auch von einem steigenden Ersatzbedarf 
gespeist, denn der Bestand der Flotte war zu Jah 
resbeginn im Durchschnitt 9,3 Jahre alt (2016: 
9,2 Jahre).

Die Finanzierungsfrage sollte zunehmenden 
Investitionen auch im laufenden Jahr nicht im Wege 
stehen. Die Kredithürde für die gewerbliche Wirt
schaft war bis zuletzt anhaltend niedrig. Die Finan
zierungsbedingungen sind somit weiterhin vorteil
haft, und es stehen reichlich Innenfinanzierungsmit
tel zur Verfügung.

2017: WEITERHIN GUTE KONJUNKTURAUSSICHTEN 
– BEI NUR MÄSSIGER INVESTITIONSNEIGUNG 

Das aktuelle Konjunkturbild, das verschiedene wich
tige Indikatoren zeichnen, ist nicht einheitlich, deutet 
aber auf eine stabile Entwicklung hin:

Der ifo Geschäftsklimaindex sank im August 
geringfügig, von 116,0 auf 115,9 Punkte. Die Stim
mung in der deutschen Wirtschaft ist aber weiterhin 
sehr gut. Der Rückgang ist auf eine weniger gute Ein
schätzung der aktuellen Geschäftslage zurückzufüh
ren. Die Erwartungen für das kommende halbe Jahr 
verbesserten sich hingegen. Die deutsche Wirtschaft 
befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs (vgl. Fuest 
2017a). 

Die Zuversicht deutscher Finanzexperten hat sich 
im August hingegen eingetrübt. Die ZEWKonjunk
turerwartungen für Deutschland gehen im August 
2017 um 7,5 Punkte ganz erheblich zurück und lie
gen jetzt bei nur noch 10,0 Punkten. Der langfristige 
Durchschnitt von 23,8 Punkten wird erneut deut
lich unterschritten. Die Einschätzung zur aktuellen 
konjunkturellen Lage in Deutschland erhöht sich im 
August geringfügig um 0,3 Punkte. Der neue Indexwert 
für die Lageeinschätzung beträgt damit 86,7 Punkte. 
»Der sehr deutliche Rückgang der Konjunkturerwar
tungen spiegelt die Nervosität über den weiteren Ver
lauf des Wachstums in Deutschland wider. Vor allem 
das schwächer als erwartete Exportwachstum sowie 
die sich ausweitende Affäre in der Automobilbranche 
tragen dazu bei. Trotz des Rückgangs der Erwartun
gen ist der Konjunkturausblick für Deutschland noch 
stabil auf vergleichsweise hohem Niveau.« (vgl. Wam
bach 2017). 

Die deutsche Industrie ist bezüglich ihrer Exporte 
etwas pessimistischer geworden. Sie erwartet erneut 
weniger Aufträge aus dem Ausland. Die ifo Export
erwartungen sanken von 20,7 Saldenpunkten im Juli 
auf 18,3 Saldenpunkte im August. Die Stimmung unter 
den deutschen Exporteuren ist jedoch weiterhin sehr 
gut. Die Exporte bleiben auf Wachstumskurs. (vgl. 
Fuest 2017b).

Auch der ifo Index für die Wirtschaft im Euroraum 
zeigte sich zuletzt positiv. Das ifo Wirtschaftsklima 
Euroraum hat sich im dritten Quartal erneut deut
lich verbessert, von 26,4 auf 35,2 Saldenpunkte. Dies 
ist der höchste Wert seit Herbst 2000. Die befragten 

Experten beurteilten insbesondere die aktuelle Wirt
schaftslage günstiger als im Vorquartal. Aber auch der 
Ausblick für die nächsten sechs Monate verbesserte 
sich weiter. Das starke Wachstum dürfte sich damit im 
zweiten Halbjahr 2017 fortsetzen (vgl. Fuest 2017c).

Weitere Impulse sind überdies seitens des pri
vaten Konsums zu erwarten. Die Stimmung der Ver
braucher zeigt im August ein positives, wenn auch 
nicht einheitliches Bild. Sowohl die Einkommens
erwartung als auch die Anschaffungsneigung kön
nen ihr ohnehin exzellentes Niveau noch einmal ver
bessern, während die Konjunkturerwartung nach 
fünf Anstiegen in Folge einen Dämpfer erhält. GfK 
prognostiziert für September einen Anstieg des Kon 
sumklimas gegenüber dem Vormonat um 0,1 Zäh
ler auf 10,9 Punkte und damit den höchsten Wert seit 
Oktober 2001. Die Konsumstimmung in Deutschland 
bleibt also weiterhin auf einem stabilen Wachstums
kurs (vgl. Bürkl 2017). Darüber hinaus ist sowohl für 
2017 als auch für das kommende Jahr mit weiter stei
genden Bauinvestitionen zu rechnen. Insbesondere 
der Wohnungsbau dürfte sich dabei als Wachstums
motor erweisen.

Insgesamt ist also für 2017 – nach derzeitigem 
Prog nosestand – mit moderat steigenden Ausgaben 
für Ausrüstungsgüter zu rechnen. Die Chancen für die 
Leasinggesellschaften stehen nicht schlecht, dabei 
überdurchschnittlich zu partizipieren. Die von Energie 
sparenden Technologien getriebene Investitionswelle 
ist ein Hoffnungsträger für die Leasingbranche über 
2017 hinaus. Daneben dürfte die unter dem Schlag
wort »Industrie 4.0« beschriebene vierte industrielle 
Revolution, bzw. die in allen Sektoren fortschreitende 
Digitalisierung beträchtliche Investitionen anstoßen, 
vor allem auf mittlere Frist.
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In den vergangenen Jahren hat sich in der öffentli-
chen Diskussion der Eindruck verstärkt, die etablier-
ten Parteien würden in ihren Positionen und Politi-
ken immer näher zusammenrücken. Vor allem der 
Union und der SPD wird vorgeworfen, sich zu selten 
klar voneinander abzugrenzen. Dies ist in Zeiten der 
großen Koalition aber besonders schwer, da sich die 
Parteien von ihrem jahrelangen Regierungspartner 
distanzieren müssten. Die beiden Volksparteien hat-
ten offenbar Schwierigkeiten, ihre Unterschiede über-
haupt im Wahlkampf zu kommunizieren. Das ist auch 
ein Grund, warum nicht nur die Ökonomen in der Sep-
tember-Umfrage des Ökonomenpanels, sondern auch 
viele Politikwissenschaftler eine Verstetigung der gro-
ßen Koalition generell kritisch sehen. Für viele ist die 
Konvergenz der Volksparteien aber auch die Fortset-
zung eines Trends, der mit der rot-grünen Regierung 
unter Bundeskanzler Gerhard Schröder 2002 begon-
nen hat. Mit der Agenda 2010 hat die SPD aus Sicht vie-
ler Bürger klassische sozialdemokratische Positionen 
aufgegeben. Gleiches sehen viele Bürger auch bei der 
Union: Sie hat unter Angela Merkel zentrale konser-
vative Positionen im Hinblick auf Mindestlohn, Wehr-
pflicht oder die »Ehe für alle« über Bord geworfen.1 
Bei den großen Themen der letzten Jahre wie Euro-
rettung, Energiewende und Flüchtlingspolitik fällt es 
ebenfalls schwer, größere Unterschiede zwischen den 
Volksparteien zu erkennen. Andere Stimmen betonen 
allerdings, dass es nach wie vor große Unterschiede 
zwischen den Parteien gebe. Diese träten aber in Zei-

1 Zur programmatischen Entwicklung von SPD und Union vgl. z.B. 
Debus (2008) sowie Debus und Müller (2013).

Florian Dorn, Stefanie Gäbler, Björn Kauder, Manuela Krause, Luisa Lorenz,  
Niklas Potrafke und Alexander van Roessel*

Demokratische Vielfalt in Deutschland 
– unterscheiden sich die Volksparteien 
noch?

Am 24. September 2017 haben die Deutschen einen neuen Bundestag gewählt. Im Wahlkampf 
wurde häufig kritisiert, dass die inhaltliche Abgrenzung der Parteien untereinander immer 
undeutlicher wird und sich insbesondere die Positionen und Politiken der beiden großen 
Volksparteien CDU/CSU und SPD kaum noch voneinander unterscheiden. Das ifo Institut und 
die Frankfurter Allgemeine Zeitung haben diese Kritik zum Anlass genommen, in der Sep-
temberausgabe ihres Ökonomenpanels deutsche Ökonomen vor der Bundestagswahl um ihre 
Einschätzung der Unterscheidbarkeit zwischen Union und SPD und den damit einhergehen-
den Auswirkungen auf die Demokratie in Deutschland zu bitten. Die Befragten bestätigen 
dabei mehrheitlich die Kritik und wünschen sich wieder mehr Unterschiede zwischen Union 
und SPD. Die Konvergenz der Volksparteien ist aus ihrer Sicht auch für den Erfolg der AfD 
mitverantwortlich.

ten der großen Koalition nicht so offen zu Tage. Auch 
müssten die geringen Unterschiede nicht notwendi-
gerweise schlecht sein, sondern würden nur die so zio-
kulturellen Entwicklungen in der Gesellschaft insge-
samt widerspiegeln.2 Mit Blick auf das Wahlergebnis 
bei der Bundestagswahl ist allerdings bei Vertretern 
der beiden Volksparteien die Bestrebung zu erkennen, 
sich wieder deutlicher voneinander abzugrenzen. So 
hat sich die SPD nach der Bundestagswahl schnell auf 
eine Oppositionsrolle festgelegt und mit der Wahl von 
Andrea Nahles als Fraktionsvorsitzende ihren linken 
Flügel gestärkt. Die CSU sowie Teile der CDU sprechen 
gleichzeitig davon, mit einem Kurs rechts der Mitte ihr 
konservatives Profil wieder schärfen zu müssen, um 
keinen politischen Raum für eine Partei rechts der 
Union zu lassen. 

Inwieweit SPD- und CDU/CSU-geführte Bundes-
regierungen bisher unterschiedliche Politiken betrie-
ben haben, ist in einigen empirischen Studien unter-
sucht worden.3 Die Ergebnisse zeigen, dass sich über 
den gesamten Zeitraum seit den 1950er Jahren bis 
zur Gegenwart in der Tat kaum Unterschiede in der 
Finanz-, Sozial- und Wirtschaftspolitik feststellen las-
sen. Auch das Wirtschaftswachstum und die Arbeits-
losenquote haben sich kaum unter SPD- und Unions-
geführten Bundesregierungen unterschieden (vgl.  

2 Martin Biewen von der Eberhard-Karls-Universität Tübingen sagt 
z.B. im Ökonomenpanel: »Die Alternativlosigkeit der etablierten 
Parteien hatte auch mich genervt. Trump und Brexit zeigen aber, 
dass Polarisierung und Zersplitterung nur in noch größeres Unheil 
führen.«
3 Vgl. Schmidt (1992), De Haan und Zelhorst (1993), Schmidt und 
Zohlnhöfer (2006), Potrafke (2009; 2012), Kauder et al. (2014),
Kauder und Potrafke (2016). Zu Politikunterschieden in Industrielän-
dern vgl. Potrafke (2017).

* Alexander van Roessel war von September bis Oktober 2017 Prakti-
kant im ifo Zentrum für öffentliche Finanzen und politische Ökonomie.
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Kauder et al. 2014). Nennenswerte 
Unterschiede gab es jedoch in den 
1970er und 1980er Jahren, als die 
SPD-geführten Bundesregierun-
gen expansive und die CDU-ge-
führten Bundesregierungen re- 
striktive Politiken betrieben. 
Abgenommen haben die Unter-
schiede, als die Bundesregie-
rungen unter Kanzler Kohl nach 
der Wiedervereinigung ebenso 
expansive Politiken betrieben 
haben und die Politiken der Bun-
desregierungen unter Gerhard  
Schröder marktorientierter wa- 
ren, als von linken Regierungen zu 
erwarten war. Die Konvergenz von 
SPD und CDU/CSU auf Bundes-
ebene wird allerdings durch unter-
schiedliche Politiken in den Ländern kompensiert. 
In den Bereichen Bildung, Kultur und innere Sicher-
heit gibt es deutliche Unterschiede, bei der Staatsver-
schuldung hingegen nur geringe.4 Dar über hinaus wur-
den seit 2007 die Grunderwerbsteuersätze stärker von 
linken als von rechten Landesregierungen erhöht (vgl. 
Krause und Potrafke 2017).

Im Rahmen des Ökonomenpanels von ifo und FAZ 
wurden deutsche Professoren der Volkswirtschafts-
lehre im September 2017 vor der Bundestagswahl zu 
ihrer Einschätzung im Hinblick auf die zunehmende 
Ähnlichkeit der Volksparteien in Deutschland befragt. 
An der Umfrage beteiligten sich 132 Professoren. Die 
Rücklaufquote betrug 21%; 87,9% der Teilnehmer 
beantworteten den Fragebogen vollständig. 

ÖKONOMEN SEHEN KAUM DIFFERENZEN UND 
WÜNSCHEN SICH MEHR UNTERSCHEIDBARKEIT

Die Teilnehmer des Ökonomenpanels im September 
sollten zu insgesamt elf Politikbereichen angeben, 
inwiefern es ihrer Meinung nach 
noch Unterschiede zwischen den 
Volksparteien gibt (vgl. Abb. 1). 
Die Mehrheit der Befragten sah 
durchweg nur geringe Unter-
schiede. Insbesondere in den 
Bereichen Energie, Umwelt und 
Auswärtige Beziehungen sahen 
lediglich etwa 3 bis 7% große 
Unterschiede. Am ehesten unter-
scheiden sich die Volksparteien 
noch im Bereich Arbeitsmarkt. 
Hier bewerteten 40% der Teil-
nehmer der Umfrage die Unter-

4 Vgl. Oberndorfer und Steiner (2007), 
Tepe und Vanhuysse (2009; 2013; 2014), 
Schniewind et al. (2009), Jochimsen und 
Nuscheler (2011), Jochimsen und Thoma-
sius (2014), Potrafke (2011; 2013), Kauder 
und Potrafke (2013),Potrafke et al. (2016).

schiede als »groß«, wobei auch in diesem Fall eine 
Mehrheit von 58% nur geringe, sehr geringe oder keine 
Unterschiede feststellte. In den Bereichen Finanzen/
Steuern, Rente, Familie und Bildung werden die Volks-
parteien von 28 bis 37% der Befragten noch als ver-
schieden wahrgenommen (große oder sehr große 
Unterschiede). Insgesamt sahen die Ökonomen aber 
auch hier kaum Differenzen zwischen den Volkspar-
teien. Damit finden sie sich in guter Gesellschaft von 
Soziologen, Politikwissenschaftlern und sogar Poli-
tikern der Volksparteien selbst wieder. So sagte bei-
spielsweise der frühere sächsische Ministerpräsident 
Kurt Biedenkopf (CDU): »Die CDU ist schon lange nicht 
mehr rechts, und die SPD schon lange nicht mehr links. 
Beide sind in der Mitte« (Bundestag, Wissenschaftli- 
che Dienste 2016). Vor diesem Hintergrund wünscht 
sich eine Mehrheit der Befragten von 54 % wieder 
deutlichere Unterschiede zwischen den Positionen 
von CDU/CSU und SPD, während 23% dies nicht tun 
(vgl. Abb. 2). Allerdings wollten sich ebenfalls 23% der 
Teilnehmer in dieser Frage nicht eindeutig festlegen.
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Unterschiede zwischen den Volksparteien I
Inwieweit lassen sich Ihrer Meinung nach noch deutliche Unterschiede zwischen den Volksparteien 
im Hinblick auf die folgenden Politikbereiche ausmachen?

Quelle: Ökonomenpanel September 2017. © ifo Institut 
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Unterschiede zwischen den Volksparteien II
Falls Sie der Einschätzung sind,  dass es keine deutlichen Unterschiede mehr gibt: 
Sollte es solche wieder zwischen den Positionen und implementierten Politiken der beiden Volks-
parteien in Deutschland geben?

Quelle: Ökonomenpanel September 2017. © ifo Institut 
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GRÜNDE DER ABNEHMENDEN 
UNTERSCHEIDBARKEIT UND 
FOLGEN FÜR DIE DEMOKRATIE

Im Ökonomenpanel wurden die 
Teilnehmer auch gefragt, was 
aus ihrer Sicht Gründe dafür sind, 
dass Union und SPD immer weni-
ger Unterschiede aufweisen. Am 
häufigsten wurde dabei die große 
Koalition angeführt. Neben der 
großen Koalition haben die Öko-
nomen auch besonders häufig das 
Medianwählertheorem5 als Erklä-
rungsansatz für die zunehmende 
Ähnlichkeit der Volksparteien her-
angezogen. Allerdings ist umstrit-
ten, inwiefern sich das Median-
wählertheorem auf zwei Volksparteien in einem Mehr-
parteiensystem anwenden lässt.

Gelegentlich wurde von den Ökonomen auch Bun-
deskanzlerin Angela Merkel für die Konvergenz der bei-
den großen Parteien verantwortlich gemacht. In diese 
Richtung gehen ebenfalls einige Kritiker in der öffent-
lichen Diskussion, die bemängeln, dass Bundeskanz-
lerin Merkel etliche Themen, wie die Frauenquote, die 
5 Für eine kurze Erläuterung des Medianwählertheorems siehe Kas-
ten »Das Medianwählertheorem«.

Aussetzung der Wehrpflicht oder den Atomausstieg, 
vom politischen Gegner übernommen oder zumindest 
wie bei der »Ehe für alle« und dem Mindestlohn keine 
dauerhaften Differenzen zur SPD zugelassen hat. Ent-
sprechend befürchten die Ökonomen negative Folgen 
für die Demokratie durch die zunehmende Ähnlichkeit 
der Volksparteien (vgl. Abb. 3). Zumindest halten 59% 
der Teilnehmer am Ökonomenpanel wahrnehmbare 
Unterschiede zwischen Union und SPD für wichtig für 
die Stabilität der Demokratie in Deutschland. Auch aus 

Für die Anwendbarkeit des Medianwählertheorems gibt es zwei grundsätzliche Voraussetzungen. Zum einen 
müssen sich die Präferenzen aller Wähler eindeutig entlang einer eindimensionalen Politikskala (z.B. links – 
rechts) anordnen lassen. Vereinfachend gesagt, bedeutet das, dass es für alle Wähler nur ein relevantes Ent-
scheidungskriterium für ihre Wahl gibt. Zum anderen dürfen die Präferenzen aller Wähler im eindimensionalen 
Entscheidungskontinuum nur einen Hochpunkt haben. Das bedeutet, dass Alternativen, die in diesem Konti-
nuum weiter von der Präferenz des Wählers entfernt sind, von diesem strikt schlechter bewertet werden. Unter 
dem Medianwähler versteht man denjenigen, der die Wählerverteilung genau in zwei gleich große Hälften teilt. 
Das Medianwählertheorem besagt, dass sich unter diesen Umständen in einem mehrheitsbasierten politischen 
Entscheidungsprozess, sei es in einer direkten oder repräsentativen Demokratie, immer die Position des Medi-
anwählers durchsetzt.

In der direkten Demokratie ist die Position des Medianwählers am ehesten konsensfähig, da die Position 
eines jeden anderen aus der Sicht der Mehrheit der übrigen Wähler die schlechtere Alternative darstellt. In einer 
repräsentativen Demokratie mit einem Zweiparteiensystem haben die Parteien einen Anreiz, sich in ihren For-
derungen der Position des Medianwählers anzunähern, weil sie dadurch Stimmen aus der Mitte der Wählerver-
teilung hinzugewinnen, ohne Wähler an »ihrem« Rand zu verlieren, da sie für diese immer noch die bessere Alter-
native darstellen. Damit lässt sich eine Konvergenz zur Mitte in einem Zweiparteiensystem  begründen.

Bei der Anwendung des Theorems sind allerdings einige – zum Teil erhebliche – Einschränkungen zu beach-
ten. Zum einen ist die Annahme, dass sich die politischen Präferenzen aller Wähler auf eine Dimension reduzie-
ren lassen und alle Parteien vollständige Kenntnis über die Präferenzverteilung haben, äußerst restriktiv. Zum 
anderen werden in dem Modell auch eine Wahlbeteiligung von 100% und ein Zweiparteiensystem vorausge-
setzt. Außerdem wird den Parteien unterstellt, nur am Wahlerfolg interessiert zu sein und sich in keiner Weise an 
ideologischen Grundsätzen zu orientieren. Dies ist sicherlich wenig realistisch. Darüber hinaus hat Downs selbst 
die Anwendbarkeit des Theorems für verschiedene  Wählerverteilungen kritisch diskutiert (vgl. Downs 1957; vgl. 
auch d'Aspremont et al. 1979; Grofman 2004).

1 Das Medianwählertheorem wurde maßgeblich von Hotelling (1929) und Downs (1957) entwickelt.

Das Medianwählertheorem1
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Weiß nicht

Polarisierung als Element der Demokratie
Sind Ihrer Ansicht nach deutlich wahrnehmbare Unterschiede zwischen den Positionen und imple-
mentierten Politiken von Volksparteien wichtig für die Stabilität der Demokratie in Deutschland?

Quelle: Ökonomenpanel  September 2017. © ifo Institut 

Abb. 3
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normativer Sicht wird die Existenz 
von echten »Wahlalternativen« 
durch die Betonung von Unter-
schieden in Inhalt und Kompe-
tenz durch die Parteien oft als ein 
zent rales Element der Demokratie 
angesehen.6 Nicht zuletzt heißt es 
dazu im Art. 21 des Grundgeset-
zes: »Die Parteien wirken bei der 
politischen Willensbildung des 
Volkes mit.« Der Parteienforscher 
Richard Stöss (2014) attestiert in 
diesem Zusammenhang den bei-
den Volksparteien eine starke Ver-
nachlässigung ihrer Repräsentati-
onsfunktion und eine Abkopplung 
vom Bürger.

Eine Folge der fehlenden Un- 
terscheidbarkeit insbesondere der Volksparteien 
scheint sich bereits abzuzeichnen: Die wachsende Zahl 
der Nichtwähler.7 Dies legt beispielsweise eine Studie 
der Konrad-Adenauer-Stiftung nahe (vgl. Neu 2012). 
Der Studie zufolge geben 42% der Nichtwähler an, ihr 
Wahlrecht aufgrund mangelnder Unterschiede zwi-
schen den Parteien nicht auszuüben.8 Interessant ist, 
dass laut einer Forsa-Studie auch 63% der Gesamtheit 
der Wahlberechtigten die mangelnde Unterscheidbar-
keit der Parteien als Motiv der Nichtwähler für ihre Ent-
scheidung vermuten (Forsa – Gesellschaft für Sozialfor-
schung und statistische Analysen mbH 2013).

ABNEHMENDE UNTERSCHEIDBARKEIT DER VOLKS-
PARTEIEN UND WAHLERFOLG DER AFD

Die inhaltliche Konvergenz zur Mitte und die abneh-
mende Unterscheidbarkeit der Volksparteien haben 
auch zur Entstehung und den Wahlerfolgen der »Alter-
native für Deutschland« (AfD) beigetragen, die sich so 
in vielen Themen als (einzige) Opposition zum etab-
lierten Parteienspektrum positionieren konnte. Mit der 
Gründung der Partei im Jahr 2013 veränderte sich das 
Parteiengefüge in Deutschland nachhaltig. Anfangs als 
Oppositionspartei zum Konsens der etablierten Par-
teien in der Eurorettung gegründet, machte sie in den 
letzten Jahren mit Forderungen auf sich aufmerksam, 
die bislang von keiner der etablierten Parteien ver-
treten wurden. Die AfD erzielte insbesondere während 
der Flüchtlingskrise im Jahr 2016 bedeutende Wah-
lerfolge, die jüngst mit dem Einzug in den Deutschen 
Bundestag als drittstärkste politische Kraft gipfelten. 

6 Alemann et al. (2003, S. 4) hält zu den Parteien fest: »Sie prägen 
und kanalisieren die politische Willensbildung und Interessenvermitt-
lung jedes Einzelnen und großer Gruppen. Der Parteienwettbewerb 
stellt den zentralen und wichtigsten Mechanismus demokratischer 
Politik dar, ohne den die Demokratie nicht funktionieren würde.«
7 Vgl. Bundeswahlleiter (2016). Zwar ist die Wahlbeteiligung bei der 
Bundestagswahl 2017 wieder deutlich angestiegen (von 71,5% auf 
76,2%), der langfristige Trend ist aber eindeutig negativ.
8 Der Sozialpsychologe Harald Welzer (2013) hat in seinem Essay 
»Das Ende des kleineren Übels« im Spiegel die fehlende Unterscheid-
barkeit der etablierten Parteien scharf kritisiert und begründet, war-
um er sein Wahlrecht nicht länger ausüben möchte.

Im Hinblick auf die Verantwortung von Union und SPD 
sind 64% der befragten Ökonomen der Meinung, dass 
die Volksparteien an dieser Entwicklung ihren Anteil 
haben, da ihre politischen Positionen zunehmend 
ununterscheidbar werden (vgl. Abb. 4). Nur 4% teilen 
diese Ansicht sehr wenig oder überhaupt nicht. 

Allerdings gibt es auch Stimmen, die die Verant-
wortung der Volksparteien für ihre sinkende Unter-
scheidbarkeit relativieren. Eine Studie der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung stellt fest: »Die Misere der Volksparteien 
begann mit makrosoziologischen Entwicklungstrends, 
an deren Ende die Auflösung gesellschaftlicher Groß-
milieus stand« (Zolleis 2011). Der Politikwissenschaft-
ler Richard Stöss (2014) weist zudem darauf hin, dass 
die etablierten Parteien auf weltanschauliche Konflikte 
wie »Sozialismus vs. Kapitalismus« oder »Christentum 
vs. Laizismus« zurückgehen. Diese spielten aber nur 
noch eine nachgeordnete Rolle und hätten ihre partei-
bildende Kraft eingebüßt. Er sieht den neuen Konflikt 
zwischen Nationalismus und Globalisierung als aus-
schlaggebend und geht davon aus, dass dieser kon-
servative Positionen stärken und die politische Kultur 
Deutschlands insgesamt nach rechts verschieben wird. 
Da dieser Konflikt auch parteibildende Kräfte am rech-
ten Rand stärke, meint Stöss, dass sich die etablierten 
Parteien auch in Zukunft weiter annähern werden.

AUSWIRKUNGEN DER VIELPARTEIENLANDSCHAFT 
AUF REFORMVORHABEN

Nach der Bundestagswahl sind mit der AfD nun erst-
mals sieben Parteien (inkl. CSU) im Bundestag vertre-
ten. Damit ist die Fragmentierung der deutschen Par-
teienlandschaft weiter vorangeschritten. Dies könnte 
eine größere Polarisierung der Parteien zur Folge 
haben, da jede einen eigenen Schwerpunkt setzen 
möchte.9 Andererseits könnten auch größere Spiel-
9 Gert G. Wagner von der TU Berlin meint dazu: »Die durch die vie-
len Parteien bedingte große Polarisierung kann gefährlich werden. 
Meines Erachtens wäre eine stärkere Polarisierung der zwei großen 
Volksparteien für uns alle besser – solange keine Partei mit absoluter 
Mehrheit regiert.«
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räume bei der Koalitionsbildung entstehen. Allerdings 
ist nach der Bundestagswahl abgesehen von der gro-
ßen Koalition erstmals kein Zweierbündnis mehrheits-
fähig. Rolf Langhammer von der WHU – Otto Beisheim 
School of Management sagt dazu im Ökonomenpa-
nel: »Deutschland wird sich auf Dreierkoalitionen ein-
stellen müssen. […] GroKo will keiner mehr.« Vor die-
sem Hintergrund befürchten fast 57% der Teilnehmer 
des Ökonomenpanels negative bzw. sehr negative Aus-
wirkungen der zunehmenden Fragmentierung der Par-
teienlandschaft auf die Durchführung von Reformvor-
haben in der künftigen Regierung (vgl. Abb. 5). Ledig-
lich 9% erwarten (sehr) positive Auswirkungen. Viele 
mögen bei ihrer Bewertung an das Problem des Stim-
mentauschs gedacht haben. Beim Stimmentausch 
unterstützen die Abgeordneten der verschiedenen 
Parteien einer Koalition die Vorhaben der anderen Par-
teien in der Koalition, unter der Bedingung, dass diese 
das entsprechend auch tun. Einerseits ist oft erst so die 
Bildung von Koalitionen überhaupt möglich, anderer-
seits können sich bei diesem Verfahren auch ineffizi-
ente bzw. nicht mehrheitsfähige Beschlüsse durchset-
zen. Die Wahrscheinlichkeit für diese negativen Effekte 
erhöht sich mit zunehmender Anzahl der Parteien einer 
Koalition. Da eine Minderheitsregierung auf Bundese-
bene derzeit nicht ernsthaft erwogen wird, steigt so 
die Wahrscheinlichkeit für Dreierbündnisse in zukünf-
tigen Bundesregierungen. Dies steigert aus Sicht der 
Ökonomen wiederum die Wahrscheinlichkeit für nega-
tive Auswirkungen auf Reformvorhaben. Eine große 
Koalition ist nach Ansicht des Politikwissenschaftlers 
Samuel Salzborn aber auch keine gute Lösung dieses 
Problems. Er äußerte sich bereits 2013 kritisch in Bezug 
auf die große Koalition und vertrat die Auffassung, dass 
diese »die politische Faulheit und Apathie« fördere (vgl. 
tagesschau.de 2013). Mittlerweile ist auch die Union kri-
tischer gegenüber einer großen Koalition geworden, 
und die SPD lehnt diese in der jetzt beginnenden Legis-
laturperiode gar kategorisch ab. Falls sich Union, FDP 
und Grüne zu einer Jamaika-Koalition entschließen 
sollten, bleibt abzuwarten, wie sich diese Konstellation 
auf die Durchführung wichtiger 
Reformvorhaben auswirkt.

MEHR DIREKTE DEMOKRATIE IN 
DEUTSCHLAND?

In der öffentlichen Diskussion wird 
im Hinblick auf die in Zeiten der 
großen Koalition eingeschränkte 
Macht der Opposition im Parla-
ment und einer wachsenden Zahl 
von Politikverdrossenen bzw. 
Nichtwählern regelmäßig die For-
derung nach mehr direkter Demo-
kratie erhoben. Alle im Bundes-
tag vertretenen Parteien außer 
der CDU forderten in ihren Wahl-
programmen zur Bundestagswahl 

2017 direkte Demokratie auch auf Bundesebene. Doch 
was ist eigentlich mit dem Begriff »direkte Demokratie« 
gemeint? Allzu oft wird dieser Begriff in der öffentlichen 
Diskussion geradezu fahrlässig ungenau und undiffe-
renziert verwendet.10

Zurzeit ist in allen 16 Bundesländern die Volksge-
setzgebung – die weitreichendste Form der direkten 
Demokratie – realisiert, wobei die konkrete Ausgestal-
tung differiert. Im öffentlichen Diskurs wird zumeist 
über die Übernahme dieses Modells in das Grundgesetz 
gesprochen.11 Aus der Sicht des Politikwissenschaft-
lers Frank Decker ist dieser Schritt allerdings kritisch 
zu sehen. Obwohl Decker gegenüber direkter Demo-
kratie auf Bundesebene grundsätzlich aufgeschlossen 
ist, warnt er vor einer Übernahme der Volksgesetzge-
bung auf Bundesebene.12 So weist er in diesem Zusam-
menhang insbesondere auf die Unterschiede in den 
Regierungssystemen auf Bundes- und Länderebene 
hin, beispielsweise dem Fehlen einer zweiten Gesetz-
gebungskammer oder eines von der Position des Re- 
gierungschefs abgetrennten Staatsoberhauptes. 
Decker kommt daher zu dem Schluss, dass die Volks-
gesetzgebung auf Bundesebene im derzeitigen politi-
schen System ungeeignet ist. 

Befürworter sehen in der direkten Demokratie 
allerdings ein Mittel, die Interessen der Wähler im poli-
tischen Entscheidungsprozess besser durchsetzen zu 
können als in einem repräsentativen System. Justizmi-

10 Der Kasten »Formen der direkten Demokratie und das Beispiel 
Schweiz« gibt einen Überblick über die wichtigsten Formen der 
direkten Demokratie. 
11 In den Wahlprogrammen von SPD und Linke wird allgemein mehr 
direkte Demokratie gefordert, die Ausgestaltung wird aber nicht 
konkretisiert. Die Grünen fordern Volksinitiativen, Volksbegehren 
und Volksentscheide auf Bundesebene, und die CSU möchte, dass 
das Volk sowohl bei grundlegenden Fragestellungen wie etwa zu 
nicht revidierbaren Weichenstellungen und europäischen Fragen mit 
besonderer Tragweite entscheiden soll, als auch über Änderungen 
am Grundgesetz per Volksbegehren abstimmen kann, wobei der 
Wesenskern der Verfassung, der Grundrechte und der föderalen 
Ordnung davon ausgenommen sein sollen. Die CDU trifft in ihrem 
Programm keine Aussage zu bundesweiten Volksentscheiden (vgl. 
mehr-demokratie.de (2017)). 
12 »Die […] Vorstellung, dass das auf der kommunalen und Län-
derebene existierende Modell als »Blaupause«problemlos auch auf 
die Bundesebene übertragen werden könne, ist falsch«.
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nister Heiko Maas meint beispiels-
weise, dass direkte Demokratie »zu 
einem besseren Dialog zwischen 
Politikern und Bürgern führt« (vgl. 
Gaugele und Kammholz 2016). 
CSU-Parteichef Horst Seehofer ist 
überzeugt, dass direkte Demokra-
tie Vertrauen in der Bevölkerung 
schafft (vgl. Wittl 2016). Kritiker 
sehen allerdings auch eine Reihe 
von grundsätzlichen Problemen. 
Zum einen ist der »Volkswille« 
nicht statisch, sondern kann sich 
insbesondere unter dem Einfluss 
medialer Debatten rasch verän-
dern (vgl. Finkemeier 2014). Zum 
anderen lassen sich komplexe Fra-

Vier Formen der direkten Demokratie

Der Politikwissenschaftler Frank Decker von der Universität Bonn unterscheidet zwischen vier Formen der direk-
ten Demokratie. 

1. Obligatorisches Referendum (die Verfassung selbst bestimmt Dinge, über die ein Volksentscheid stattzu-
finden hat),

2. einfaches Referendum (nach Ermessen der Regierung oder des Parlaments),
3. fakultatives Referendum (»Vetoinitiative« gegen ein bereits beschlossenes Gesetz) und
4. Volksgesetzgebung (das Volk selbst schlägt ein Gesetz vor).

Ein Volksentscheid bzw. die Volksabstimmung schließt sich diesen vier Formen der direkten Demokratie an. 

Das Beispiel Schweiz

In der Schweiz gibt es derzeit direktdemokratische Elemente sowohl auf der Ebene der Gemeinden als auch auf 
kantonaler Ebene. Entgegen der gängigen öffentlichen Wahrnehmung gibt es in der Schweiz keine direkte De-
mokratie auf Bundesebene, obwohl es seit 1872 zahlreiche Versuche gab, diese einzuführen (vgl. Möckli 1995). 
Allerdings haben die Bürger die Möglichkeit, mittels einer Verfassungsinitiative eine partielle Verfassungsände-
rung durchzusetzen.2  

Decker ist der Meinung, dass das schweizerische Vorbild nicht auf das parlamentarische System in Deutsch-
land übertragen werden sollte. Er weist darauf hin, dass die Volksrechte in der Schweiz oppositionellen Charak-
ter besitzen. Sie wurden als Oppositionsinstrument von denen konzipiert und gefordert, die zur Regierungs-
macht keinen Zugang hatten. Die Schweiz ist aber mittlerweile ein auf Konsens und Kompromiss basierendes 
Konkordanzsystem. Um ein Referendum zu verhindern, werden möglichst alle relevanten politischen Kräfte 
von vornherein in die Regierung einbezogen. Die sieben Bundesräte, die die Regierung in der Schweiz bilden, 
werden in der Regel von den vier stärksten Parteien gestellt. Da diese während einer Legislaturperiode nicht 
vom Parlament abgewählt werden können, werden die Oppositionsrechte in der Schweiz also tatsächlich vom 
Volk ausgeübt (vgl. vimentis.ch 2011). In Deutschland hingegen existiert ein parlamentarisches Regierungssys-
tem, das auf dem Gegenüber von regierender Mehrheit und Opposition basiert. Das Alternierungsprinzip zwi-
schen diesen beiden wird in Frage gestellt, wenn man »der Opposition die Möglichkeit gibt, über die Hintertür 
der plebiszitären Verfahren die Regierungspolitik zu konterkarieren« (Decker 2017, S. 8). Nach Decker ist also die 
Schweiz kein auf Deutschland übertragbares Beispiel im Hinblick auf die Einführung der direkten Demokratie 
auf Bundesebene.

1 Die Abgrenzung der verschiedenen Varianten erfolgt hier nach Decker (2017).
2 Dies hat dazu geführt, dass man in der Schweiz auch solche Dinge in der Verfassung regelt, die dort eigentlich nicht hineingehören, wie 
z.B. die Sicherheitsverwahrung pädophiler Straftäter oder der Anteil der Zweitwohnungen im Land.
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gen nicht in »Ja« oder »Nein« pressen (Joachim Gauck, 
vgl. Zeit.Online 2016) und sind besonders anfällig für 
populistische Kampagnen. Auch stellt sich die Frage 
nach der Einhaltung von Minderheitenrechten, wenn 
die Politik an Volksentscheide gebunden sein soll (vgl. 
Vatter und Danaci 2010). Vor diesem Hintergrund sind 
auch die Teilnehmer des Ökonomenpanels in der Frage 
der direkten Demokratie gespalten (vgl. Abb. 6). 42% 
der Befragten wünschen sich mehr direkte Demokratie 
in Deutschland, 52% tun dies nicht. David Stadelmann 
von der Universität Bayreuth ist sich aber sicher: »Die 
Ergebnisse der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur 
zu direkter Demokratie sind eindeutig: Direkte Demo-
kratie schafft Wohlfahrt.« 

Bei einer speziellen Form der direkten Demokratie 
aber, nämlich der Direktwahl des Bundeskanzlers ähn-
lich der Präsidentenwahl in Frankreich oder den USA, 
sind sich die Ökonomen einig (vgl. Abb. 7). 89% lehnen 
diese ab, lediglich 10% würden sie befürworten.
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DER WIRTSCHAFTSBEREICH LOGISTIK

Zur Vielseitigkeit des Begriffs »Logistik«

Die Medikamentenzustellung per Drohne, der im 
Vier-Wochen-Turnus stattfindende europaweite Aus-
tausch der Kollektionen in den Filialen des Modehänd-
lers Zara, die sequenzgenaue Anlieferung von Fahr-
zeugkomponenten in der Automobilfertigung oder 
auch die Akutversorgung bei humanitären Katastro-
phen, der Wirtschaftsbereich Logistik ist weitaus mehr 
als die viel zitierte rechte Spur auf der Autobahn. Zum 
besseren Verständnis dieses vielfältigen Wirtschafts-
bereichs werden im Folgenden die Facetten des Logis-
tikbegriffes betrachtet. 

Die Besonderheit der Begriffes besteht darin, dass 
Logistik

 – eine klassische Unternehmensfunktion ist,
 – i.S. des Supply Chain Managements unterneh-

mens übergreifende Wertschöpfungsketten steu-
ert und

 – einen eigenen Wirtschaftsbereich bildet.

Przemyslaw Brandt, Christian Grotemeier* und Klaus Wohlrabe

BVL-Logistikindikator – Hintergründe, 
Entwicklungen und Ergebnisse

Der BVL-Logistikindikator geht auf eine Initiative der Bundesvereinigung Logistik e.V. (BVL) 
zurück. Der Indikator soll einen Einblick in die Entwicklungen der Logistikbranche bieten, 
die zu einem der wichtigsten Wirtschaftsbereiche der deutschen Wirtschaft zählt. Deutsch-
land ist nicht nur »Exportweltmeister«, sondern erreichte auf der von der Weltbank erstell-
ten Liste zur Leistungsfähigkeit der Logistik den ersten Platz. Bereits seit dem vierten Quar-
tal 2006 veröffentlicht die BVL jedes Quartal neue Ergebnisse für die Logistikwirtschaft. Seit 
dem dritten Quartal 2017 wird der Indikator vom ifo Institut erstellt. Die monatliche Perio-
dizität und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit anderen Wirtschaftsbereichen spricht 
für die Erstellung des Indikators durch das ifo Institut. Da der Großteil der deutschen Bran-
chen von den ifo Konjunkturumfragen abgedeckt wird, bieten sich hier vielfältige Möglich-
keiten zur Einordnung der Ergebnisse in die Entwicklungen in anderen Branchen. Ein gra-
phischer Vergleich und eine Korrelationsanalyse der bisherigen BVL-Zeitreihen mit den nun 
auf monatlicher Basis neu erstellten zeigen, dass die Ergebnisse der ifo Konjunkturumfragen 
ein sehr ähnliches Bild der Logistikwirtschaft zeichnen wie die bisherigen BVL-Zeitreihen. 
Der Logistikindikator bietet Entscheidern im Wirtschaftsbereich Logistik, aber auch in Wis-
senschaft und Politik einen geeigneten Seismographen, um die Geschäftslage, das Geschäfts-
klima und die Erwartungen aufzunehmen und Schlüsse für erfolgreiches Handeln zu ziehen.

Bis weit in die 1970er Jahren wurde Logistik als 
das Aufgabenbündel aus Transport, Umschlag und 
Lagerung von Gütern definiert (vgl. Baumgarten 2008, 
S. 14). Eine zusätzliche Differenzierung ergab sich für 
die unternehmensindividuelle Logistik in Bezug auf 
ihren Einsatz entlang der innerbetrieblichen Wert-
schöpfungskette: Es wurde zwischen Beschaffungs-, 
Produktions-, Distributions- und Entsorgungslogistik 
unterschieden. Mit Blick auf die z.T. höchst komplexen 
und arbeitsteiligen Wertschöpfungsstrukturen, die 
weit über Unternehmensgrenzen hinausgehen und wie 
im Fall der Automobilindustrie hunderte von Zuliefe-
rern einbeziehen, ist klar, dass eine unternehmensbe-
zogene Optimierung von Waren- und Güterströmen zu 
kurz greift. Der Begriff des Supply Chain Managements 
trägt diesem Umstand Rechnung, da er die Steuerung 
und Planung der gesamten Wertschöpfungsketten, 
also inklusive der Zulieferer und des Handels, mit ein-
bezieht. Diese Sichtweise hat sich auch im Verständnis 
des aktuellen deutschen »Logistikbegriffs« wiederge-
funden, so dass die Bundesvereinigung Logistik (BVL) 
daher Logistik als »[...] die ganzheitliche Planung, Steu-
erung, Koordination, Durchführung und Kontrolle aller 
unternehmensinternen und unternehmensübergrei-
fenden Informations- und Güterflüsse« definiert (vgl. 
BVL Bundesvereinigung Logistik 2017a). 

* Dr. Christian Grotemeier ist Leiter des Bereichs »Forschung und 
Veranstaltungen« der Bundesvereinigung Logistik e.V. (BVL).
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Zu einer ganzheitlichen 
Betrachtung der Logistik

Logistik als eigenen Wirtschaftsbe-
reich zu definieren, mag zunächst 
etwas fragwürdig erscheinen, 
denn schließlich bilden andere 
Unternehmensfunktionen wie z.B. 
das Rechnungswesen oder die 
Produktion auch keine eigenstän-
digen Wirtschaftsbereiche. Eine 
Besonderheit der Logistik liegt 
jedoch darin, dass ein Großteil der 
anfallenden Logistikaufgaben bei 
Industrie- und Handelsunterneh-
men gar nicht von ihnen selbst 
erbracht wird, sondern von Logis-
tikdienstleistern. Rund 52% der zu erbringenden Lo - 
gistikleistungen werden fremdvergeben. Besonders 
hoch ist die Fremdvergabequote in Transportberei-
chen wie z.B. der See- und Luftfracht (jeweils 95%). 
In besonders unternehmensspezifischen Bereichen 
wie der industriellen Kontraktlogistik (25%) oder auch 
Konsumgüterdistribution (35%) hingegen fällt die 
Fremdvergabequote deutlich unterdurchschnittlich 
aus. Ursächlich für die hohe Fremdvergabe sind ins-
besondere Kostendegressionseffekte, die sich durch 
Bündelung im Transportbereich ergeben, und geringe 
Transaktionskosten, die es den Unternehmen einfach 
machen, standardisierte Dienstleistungen an Logistik-
dienstleister zu vergeben (vgl. Schwemmer 2016, S. 88). 

In Deutschland gibt es mehr als 60 000 überwie-
gend mittelständisch geprägte Logistikdienstleis-
ter (vgl. BVL – Bundesvereinigung Logistik 2017b). Die 
Abschätzung ihres Umsatzes und ihrer Beschäftigten 
kann aus den amtlichen Statistiken des Statistischen 
Bundesamtes ermittelt werden. Jedoch ist eine derar-
tige Betrachtung nicht vollständig, da auch Industrie- 
und Handelsunternehmen Logistikdienstleistungen 
erbringen, die nicht durch die sektorale Statistik erfasst 
werden. An diesem Defizit setzt ein Verfahren von Klaus 
an, das eine triangulare Abschätzung des Logistik- 
marktes vornimmt (vgl. Klaus 2002). Diese Abschät-
zung der »Logistikwirtschaft« erfolgt in der Kombina-
tion von drei Ansätzen (vgl. Schwemmer 2016, S. 77):

 – auf Basis der Beschäftigten mit Logistikfunktion 
über alle Branchen,

 – auf Basis des Transportaufwandes über alle Bran-
chen und

 – auf Basis der Logistikkostenanteile und Umsätze 
aller Branchen.

In Abbildung 1 sind die Ergebnisse dieser Abschät-
zung als Zeitreihe sowohl für das Logistikvolumen als 
auch die Beschäftigten abgebildet. Für das Jahr 2017 
ergibt sich eine Größe des Wirtschaftsbereiches Logis-
tik in Höhe von 264 Mrd. Euro und 3,1 Mio. Beschäftig-
ten. Dies entspricht einem (theoretischen) Anteil von 

8,2% am Bruttoinlandsprodukt1 und 7,0% an allen 
Beschäftigten2 in Deutschland.3

Das Marktvolumen des Wirtschaftsbereiches 
Logistik ist im Zeitraum 2014 bis 2017 mit rund 2,4% 
p.a. gewachsen. Auch für das kommende Jahr wird ein 
weiteres Wachstum in Höhe von 2,3% erwartet. Das 
Beschäftigungswachstum fällt für den Zeitraum 2014 
bis 2017 mit 1,3% dagegen geringer aus. Für 2018 wird 
ein Zuwachs der Beschäftigtenzahl um 1,6% erwartet, 
der damit über den gesamtwirtschaftlichen Erwartun-
gen von rd. 0,9%4 liegt.

DER WIRTSCHAFTSBEREICH LOGISTIK IM DETAIL

In Abbildung 2 sind die Teilsegmente des Wirtschafts-
bereiches Logistik mit ihrem absoluten und relativen 
Marktvolumen sowie dem Fremdvergabeanteil ange-
geben. Zu den bedeutendsten Teilmärkten in der Logis-
tik gehören die folgenden vier Bereiche, die insgesamt 
61% des Logistikvolumens auf sich vereinen.

 – Zur industriellen Kontraktlogistik (74 Mrd. Euro) 
zählen Leistungen mit hohem Bezug zur Beschaf-
fungs- und Produktionslogistik. Die Dienstleis-
tungen umfassen auch sogenannte Mehrwert-
dienstleistungen wie z.B. Vormontage oder auch 
Zollabwicklung. Aufgrund der hohen Spezifität der 
Leistung ist der Fremdvergabeanteil eher gering 
(vgl. Schwemmer 2016, S. 134).

 – Ein etwas höherer Fremdvergabeanteil ergibt sich 
für den Bereich Konsumgüterdistribution und 
-kontraktlogistik (28 Mrd. Euro). Hierunter fal-
len der Bereich der Lebensmittellogistik (62%) 
mit seinen hohen Anforderungen an Hygiene und 

1 Vgl. ifo Konjunkturprognose vom 20. Juni 2017: nominales Brutto-
inlandsprodukt 3 230,3 Mrd. Euro.
2 Vgl. ifo Konjunkturprognose vom 20. Juni 2017: Anzahl Beschäf-
tigte (in 1 000): 44 186.
3 Die Addition der Umsätze der Logistikdienstleister und der Kos-
ten für die innerbetriebliche Logistik in Industrie und Handel führt 
zu einer Größe, die nur schwer mit anderen rein umsatzbasierten 
Größen vergleichbar ist. Dies betrifft sowohl den Bezug auf das 
Bruttoinlands produkt als auch den Vergleich mit reinen Umsatzgrö-
ßen anderer Wirtschaftssektoren. 
4 Vgl. ifo Konjunkturprognose vom 20. Juni 2017. 
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Te mp e r at ur b e ding unge n 
und der Bereich »Non-Food« 
(38%) (vgl. Schwemmer 2016, 
S. 128). 

 – Allgemeine Ladungsverkeh re 
(27 Mrd. Euro) stellen ein Seg-
ment für rein landgebundene 
Transporte (Straße, Schiene) 
dar. Im Unterschied zu ande-
ren Marktsegmenten wird hier 
ein Fahrzeug bzw. ein Waggon 
im Direktverkehr durch eine 
Ladung ausgelastet. Im Ver-
gleich zum Teilladungsverkehr 
entfällt hiermit der Bedarf an 
Bündelung von Transporten, 
so dass es für die Verlader aus 
Industrie und Handel z.T. loh-
nenswert ist, die Dienstleis-
tung selber zu erbringen (vgl. 
Schwemmer 2016, S. 93).

 – Unter dem Segment Terminal-
dienste (25 Mrd. Euro) werden 
insbesondere standortgebun-
dene Logistikdienstleistungen 
subsumiert. Hierzu zählen 
der Betrieb von Lägern und Distributionszentren – 
überwiegend in Verantwortung von Industrie und 
Handel – sowie die Dienstleistungen von See-, Bin-
nen- und Flughäfen (vgl. Schwemmer 2016, S. 39).

BISHER ERREICHTES UND ZUKÜNFTIGES 

Die Nachfrage nach Logistikleistungen ist in Deutsch-
land stark abhängig vom Außenhandelsvolumen und 
den Exporten in ganz besonderem Maße. Gleichzeitig 
ist eine leistungsfähige Logistik auch ein Wettbewerbs-
faktor für die deutsche Exportindustrie. Es ist daher 
kein Zufall, dass sich Deutschland zusätzlich zum Titel 
des Exportweltmeisters auch über den Titel des Logis-
tikweltmeisters freuen kann, so zumindest die mediale 
Rezeption einer Studie der Weltbank (vgl. Nicolai 2014). 
Die Weltbank erhebt im Abstand von zwei Jahren die 
Leistungsfähigkeit der Logistik anhand von sechs Indi-
katoren: Zollabwicklung/Grenzabfertigung, Infrastruk-
tur, Preis/Leistung, Qualität der Dienstleistungen, Nach-
verfolgbarkeit und Termintreue. In der aktuellen Erhe-
bung von 2016 erreichte Deutschland wie auch schon 
in den Jahren 2010 und 2014 den ersten Platz in diesem 
globalen Logistik-Ranking (vgl. Arvis et al. 2017, S. X, 6).

Dieses Ergebnis ist sicherlich eine schöne Bestä-
tigung für die mehr als 3 Mio. Beschäftigten im Wirt-
schaftsbereich Logistik. Gleichwohl sehen viele Fach- 
und Führungskräfte große Herausforderungen für 
ihren Wirtschaftsbereich. Hierzu zählen u.a.

 – Digitalisierung: In der 2017 erschienen BVL-Studie 
»Trends und Strategien« schätzten 73% der Befrag-
ten die Chancen, die sich durch eine digitale Trans-

formation für ihr Unternehmen ergeben, als hoch 
bis sehr hoch ein. Mehr als die Hälfte der befrag-
ten Unternehmen warten jedoch ab, bis erprobte 
Lösungen vorliegen. Mit Blick auf die hohe Dyna-
mik und den z.T. disruptiven Charakter des Wett-
bewerbs kann dies zu einem Problem werden (vgl. 
Kersten et al. 2017, S. 12).

 – Personal: In einer Befragung der BVL aus dem 
Frühjahr dieses Jahres gaben 71% an, dass sich 
der Fachkräftemangel auch in ihrem Unternehmen 
bemerkbar macht. Jeder dritte Befragte erwar-
tet in den nächsten zehn Jahren starke negative 
Auswirkungen für den eigenen Unternehmenser-
folg. Die meisten Fachkräfte fehlen in den Berei-
chen IT (47%), Fahrer (46%), Disposition (41%) und 
Lager (38%) (vgl. BVL – Bundesvereinigung Logis-
tik 2017c).

 – Infrastruktur und urbane Logistik: Wenngleich 
vom neuen Bundesverkehrswegeplan richtige 
Impulse ausgehen, so führt der z.T. schlechte 
Zustand der Verkehrsinfrastruktur (z.B. Rhein-
brücken) weiterhin zu hohen Kosten. Aber auch 
im innerstädtischen Bereich schränken Engpässe 
bei Logistikimmobilien und mögliche Fahrzeug- 
verbote die Logistik ein.

DER BVL-LOGISTIKINDIKATOR

Von großem Interesse dürfte dementsprechend sein, 
einen Überblick über die wirtschaftliche Situation die-
ses Wirtschaftsbereiches zu erhalten, der möglichst 
zeitnah und fortwährend verfügbar ist. Diese Funk-
tion kann von dem BVL-Logistikindikator übernommen 

Tab. 1 
 
 
 
Teilsegmente des Wirtschaftsbereiches Logistik 

Teilsegment 
Marktvolumen 
(in Mrd. Euro) Anteil (in%) 

Fremdvergabe
anteil (in %) 

Industrielle Kontraktlogistik 74,0 29 25 

Konsumgüterdistribution/ 
–kontraktlogistik  28,0 11 35 

Allgemeine Ladungsverkehre  27,1 11 65 

Terminaldienste  25,0 10 40 

Kurier-, Express-, Paketdienste 17,5 7 95 

Massengutlogistik inkl. 
Binnenschifffahrt 16,4 6 55 

Seefracht  14,5 6 95 

Ladungsverkehre mit spez. 
Equipment  11,6 5 30 

Stückgut- und 
Teilladungsverkehre  11,1 4 95 

Luftfracht  10,0 4 95 

Stückgut-Netzwerktransporte 9,0 4 60 

Tank- und Silotransporte 7,8 3 65 

Spezielle Ladungsverkehre, 
Krandienste für schwere Verkehr 1,2 0 92 

Quelle: Schwemmer (2016, S. 88). 
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werden. Sowohl die aktuelle Situation als auch die bis-
herigen Entwicklungen und die Erwartungen über die 
zukünftige Geschäftslage werden von diesem abge-
deckt. Der Indikator und die einzelnen hierzu vorhan-
denen Zeitreihen bilden die Stimmung in der Logis-
tikwirtschaft ab und werden monatlich aktualisiert. 
Zur Berechnung der Zeitreihen werden die Antwor-
ten der an den ifo Konjunkturumfragen teilnehmen-
den Unternehmen herangezogen. Die Ergebnisse der 
Anwender und der Anbieter von logistischen Dienst-
leistungen werden hälftig zum Gesamtindikator Logis-
tikwirtschaft aggregiert. Zu den Anwendern zählen 
die Firmen aus dem Verarbeitenden Gewerbe, dem 
Groß- und dem Einzelhandel. Das größte Gewicht hat 
innerhalb der Anwender das Verarbeitende Gewerbe 
(66%); die beiden Handelssparten fließen mit einem 
Gewicht von jeweils 17% in das Aggregat »Industrie 
und Handel« ein. Zu den »Logistikdienstleistern« wer-
den die Bereiche Spedition und Logistik (60%) und 
der Güterverkehr ohne Luftfracht (40%) gezählt. Dar- 
über hinaus erhalten die Firmen auf der untersten  
Aggregationsebene ein anhand der Unternehmens- 
bzw. Betriebsgröße ermittelte Firmengewicht zugewie-
sen. Das Vorgehen und eine Einordnung der Ergebnisse 
wird von Seiler und Wohlrabe (2013) für die Gewerb-
liche Wirtschaft, von Rumscheidt für den Teilbe-
reich Großhandel (2017) oder auch von Wohlrabe und  
Wojciechowski (2014) für den Dienstleistungsbereich 
dargestellt. Im Anschluss daran werden die Zeitrei-
hen mit Hilfe des X-13-Arima-SEATS-Verfahrens saison-
bereinigt (vgl. Sauer und Wohlrabe 2015). Die Zeitrei-
hen zur Geschäftslage, den Geschäftserwartungen und 
dem Geschäftsklima werden auch als Indizes mit Basis-
jahr 2005 dargestellt.

Bei Beantwortung der Fragen haben die Befra-
gungsteilnehmer (in der Regel) drei Optionen. Aus 
den Anteilen der positiven und negativen Antwort-
alternativen ergibt sich der Saldo und zeigt dem-
nach an, welche dieser Antworten überwiegt. Er kann 
Werte zwischen – 100 und + 100 annehmen. Die mitt-
lere Kategorie fließt indirekt in 
die Berechnung ein, indem sie die 
Grenzen der möglichen Salden-
werte definiert.

Der Fragenkatalog unter-
scheidet zwischen den Bereichen, 
so dass aufgrund von Überschnei-
dungen folgende Zeitreihen für die 
Logistikwirtschaft zur Verfügung 
stehen:

 – Geschäftsklima: als geometri- 
scher Mittelwert aus Ge- 
schäftslage und Geschäfts- 
erwartungen,

 – aktuelle Geschäftslage,
 – Geschäftserwartungen: als 

Einschätzung für die nächs-
ten sechs Monate,

 – Beschäftigtenplanungen: als Planung für die nächs-
ten drei Monate und

 – Preiserwartungen: als Planung für die eigene Preis-
setzung der nächsten drei Monate.

Umfangreicher gestaltet sich dies für die zwei 
Unterbereiche. Bei den Anbietern von Logistikdienst-
leistungen kann auf den kompletten Fragebogenkata-
log der Dienstleistungsumfrage zurückgegriffen wer-
den und bei den Anwendern auf diejenigen Fragen, die 
sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch im Han-
del gestellt werden. Neben dem Geschäftsklima wer-
den entsprechend folgende Aspekte abgedeckt:

Logistikdienstleister:
 – Entwicklungen: Geschäftslage, Nachfrage (zum Vor-

monat, zum Vorjahr), Beschäftigten,
 – aktuelle Situation: Geschäftslage, Auftragsbestand, 
 – Erwartungen: Geschäftserwartungen, Nachfrage, 

Beschäftigte, Preise.

Industrie und Handel:
 – Entwicklung: Preise,
 – aktuelle Situation: Geschäftslage, Lagerbestand, 
 – Erwartungen: Geschäftserwartungen, Beschäf-

tigte, Preise.

ENTWICKLUNG DES BVL-LOGISTIKINDIKATORS

Zwar wird der BVL-Logistikindikator vom ifo Institut 
erst seit dem dritten Quartal dieses Jahres berech-
net, jedoch veröffentlicht die BVL den Indikator bereits 
seit dem vierten Quartal 2006. Das ifo Institut über-
nimmt fortan die Erstellung des Indikators und ermög-
licht einerseits, dass der Indikator auf Grundlage einer 
großen Teilnehmerzahl beruht und andererseits auch 
eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit weiteren Wirt-
schaftsbereichen. Die vom ifo Institut erstellten Zeit-
reihen reichen bis zum ersten Quartal 2005 zurück, da 
zu diesem Zeitpunkt erstmalig die Ergebnisse für die 
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Logistikdienstleister vorliegen. In Abbildung 2 werden 
die drei Hauptindikatoren für die Logistikwirtschaft 
für den Zeitraum von Januar 2005 bis September 2017 
dargestellt. Seit 2016 zeigen sich die befragten Unter-
nehmen zunehmend zufrieden mit ihrer aktuellen Situ-
ation, so dass der Logistikindikator einen positiven 
Trend aufweist. Sowohl die Logistikdienstleister als 
auch die Logistikanwender aus den Bereichen Indus-
trie und Handel weisen ähnliche Entwicklungen auf, 
wie ein Vergleich der Geschäftsklimaindizes zeigt (vgl. 
Abb. 3).

Im dritten Quartal 2017 verbesserte sich 
das Geschäftsklima in der Logistikwirtschaft. Mit 
110,8 Punkten lag der Indikator um 0,9 Indexpunkte 
über dem Stand vom Juni 2017. Zufriedenheit mit 
der aktuellen Geschäftslage wurde genauso häufig 
angegeben wie im Juni (117,6). Gleichzeitig blickten 
die befragten Unternehmer jedoch mit gestiegener 
Zuversicht auf die Entwicklungen in den kommenden 
sechs Monaten (+ 2,3 Punkte), so dass der entspre-
chende Indikator den höchsten Wert seit Januar 2014 
erreichte. Diese positive Entwicklung ist auf die Logis-
tikdienstleister zurückzuführen. Insbesondere waren 
in diesem Bereich die Antworten 
zu den Geschäftserwartungen 
in den kommenden sechs Mona-
ten zunehmend von Zuversicht 
geprägt (Anstieg seit Juni um 
3,5 Punkte auf 102,8). Insgesamt 
verbesserte sich bei den Logis- 
tikanbietern das Geschäfts-
klima im Vergleich zum Juni um 
2,2 Punkte und erreichte einen 
Wert von 108,4. Im Gegensatz 
dazu wurden bei den Logistik-
anwendern aus Industrie und 
Handel nur geringe Veränderun-
gen zwischen Juni und Septem-
ber beobachtet. Die Geschäfts-
lage wurde weiterhin als überaus 
positiv eingeschätzt (Septem-

ber: 121,3); damit wurde im drit-
ten Quartal der höchste Wert in 
der für den Zeitraum ab 2005 vor-
liegenden Zeitreihe erzielt. Die 
Geschäftserwartungen der Logis-
tikanwender verblieben nahezu 
unverändert; auch hier deutet das 
hohe Niveau auf Zuversicht der 
Unternehmer hin. Insgesamt wei-
sen die Befragungsergebnisse zur 
Logistikwirtschaft in allen Berei-
chen überdurchschnittlich posi-
tive Werte auf, und die Aussagen 
der Firmen zu ihren Geschäfts-
erwartungen legen eine Fortset-
zung nahe. Unterstützt wird diese 
Einschätzung auch von den Anga-
ben der Firmen zu ihren Personal-

plänen in den kommenden drei Monaten. Vielerorts 
soll die Belegschaft vergrößert werden. Dies gilt insbe-
sondere für die Logistikdienstleister, die damit auf die 
erwartete Nachfrageentwicklung reagieren wollen. Die 
Auftragsbestände lagen im Schnitt der letzten sechs 
Monate knapp 25 Saldenpunkte über dem langfristi-
gen Mittelwert. Entsprechend dieser günstigen Aus-
gangslage sehen die Unternehmen zunehmend Chan-
cen, ihre Preise in den kommenden Monaten erhöhen 
zu können; der entsprechende Saldenwert lag letztma-
lig vor über sechs Jahren höher. 

VERGLEICH MIT BISHERIGEN ZEITREIHEN

Bereits der graphische Vergleich zeigt, dass die alten 
und neuen Zeitreihen einen ähnlichen Verlauf aufwei-
sen (vgl. Abb. 4). Dieser Eindruck soll durch eine Kor-
relationsanalyse unterstützt werden. Zu diesem Zweck 
werden die neuen monatlichen ifo-Reihen auf Quar-
talsebene aggregiert, indem der Mittelwert der drei 
Monatsbeobachtungen gebildet wird. In Tabelle 2 sind 
alle möglichen kontemporären Korrelationen zwischen 
den verschiedenen Zeitreihen aufgeführt. Dabei wer-
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den jeweils die Komponenten Klima, Lage und Erwar-
tungen jeweils für die Anwender, Anbieter und den 
Gesamtindex miteinander verglichen. Die entsprechen-
den Werte für Vergleich zwischen dem neuen dem alten 
Indikator sind fett hervorgehoben (Diagonalachse). Es 
zeigt sich, dass die Korrelation nie niedriger als 0,68 ist. 
Dieser Wert wird für die die Anwender (Industrie und 
Handel) für die Erwartungskomponente erreicht. Der 
höchste Zusammenhang besteht beim Lageindikator 
für die gesamte Logistikbranche. Somit kann konsta-
tiert werden, dass die Umstellung des Indikators zu kei-
nen grundlegenden neuen Interpretationen führt, d.h. 
die strukturellen Ergebnisse, die in der Vergangenheit 
gewonnen wurden, würden sich auch mit dem neuen 
Logistikindikator ergeben. 

In Tabelle 3 werden die Korrelationen zwischen 
den verschiedenen Variablen für die neuen ifo-Indika-
toren dargestellt. Die verwendeten Daten sind nun die 
originären Monatsdaten, und der Zeitraum erstreckt 

sich von Januar 2005 bis September 2017. Die Korrela-
tionen variieren zwischen einem moderatem und 
einem sehr hohem Zusammenhang. Ersteres ist insbe-
sondere zwischen den Lage- und Erwartungskompo-
nenten zu beobachten. Dies ist jedoch auch zu erwar-
ten, da die Erwartungen einen Vorlauf vor der aktuel-
len Lageeinschätzung haben. Die hohen Korrelationen 
auch zwischen den Logistikdienstleistern und Logistik-
anwendern aus Industrie und Handel zeigen, dass die 
Konjunkturzyklen einen sehr ähnlichen Verlauf haben.
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Tab. 2 
 
 
 
Korrelationsvergleich zwischen den neuen und alten Logistikindikatoren 

 

Bisheriger Indikator 
Logistikdienstleister 

(Anbieter) 
Industrie und Handel 

(Anwender) Logistikwirtschaft insgesamt 

Klima Lage Erwar-
tungen Klima Lage Erwar-

tungen Klima Lage Erwar-
tungen 

N
e
u
e
r  
 

I
n
d
i 
k
a
t
o
r 

Logistik-
dienst-
leister 
(Anbieter) 

Klima 0,901 0,922 0,822 0,803 0,691 0,815 0,891 0,867 0,841 
Lage 0,793 0,871 0,656 0,862 0,833 0,753 0,852 0,906 0,714 
Erwar-
tungen 0,721 0,640 0,768 0,397 0,191 0,607 0,606 0,463 0,721 

Industrie 
und Han-
del (An-
wender) 
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Erwar-
tungen 

0,763 0,689 0,801 0,455 0,252 0,651 0,657 0,521 0,759 
Quelle: ifo Konjunkturumfragen, Berechnungen des ifo Instituts. 
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Tab. 3 
 
 
 
Korrelationsvergleich zwischen den neuen Logistikindikatoren 

 

Logistikdienstleister 
(Anbieter) 

Industrie und Handel 
(Anwender) Logistikwirtschaft insgesamt 

Klima Lage Erwar-
tungen Klima Lage Erwar-

tungen Klima Lage Erwar-
tungen 

Logistik-
dienstleister 
(Anbieter) 

Klima 1,000                 
Lage 0,912 1,000     

 
    

 
  

Erwar-
tungen 0,766 0,446 1,000             

Industrie und 
Handel 
(Anwender) 

Klima 0,925 0,833 0,730 1,000           
Lage 0,854 0,902 0,465 0,930 1,000     

 
  

Erwar-
tungen 0,800 0,533 0,926 0,856 0,607 1,000       

Logistik-
wirtschaft 
insgesamt 

Klima 0,982 0,892 0,763 0,978 0,906 0,842 1,000 
 

  
Lage 0,909 0,979 0,465 0,899 0,969 0,582 0,922 1,000   
Erwar-
tungen 0,797 0,497 0,982 0,804 0,542 0,979 0,817 0,531 1,000 

Quelle: ifo Konjunkturumfragen, Berechnungen des ifo Instituts. 
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Der ifo Geschäftsklimaindex ist im September von 
115,9 auf 115,2 Punkte gesunken. Er liegt jedoch wei-
terhin deutlich über seinem langfristigen Mittelwert 
(ab 1991) von 102,1. Die Unternehmen waren sowohl 
mit ihrer aktuellen Geschäftslage als auch mit dem Aus-
blick auf die kommenden Monate weniger zufrieden als 
im August. Die neue Legislaturperiode startet trotzdem 
mit dem Rückenwind einer starken Konjunktur.

Im Verarbeitenden Gewerbe gab der Index merk-
lich nach. Die Industriefirmen waren auf hohem Niveau 
deutlich weniger zufrieden mit ihrer aktuellen Lage. 
Auch die Erwartungen wurden etwas zurückgenom-

Klaus Wohlrabe

ifo Konjunkturumfragen September 2017 auf einen Blick: 

Neue Legislaturperiode startet mit 
konjunkturellem Rückenwind1

men. Dieses Bild zeigt sich in vielen wichtigen Indust-
riesparten. Die Produktionspläne bleiben jedoch wei-
terhin expansiv ausgerichtet. Im Großhandel hat das 
Geschäftsklima einen merklichen Dämpfer erhalten.  
Die Großhändler korrigierten ihre optimistischen Er - 
wartungen nach unten. Auch die aktuelle Lage schätz-
ten sie merklich weniger gut ein. Im Einzelhandel hin-
gegen stieg der Geschäftsklimaindex. Beide Teilkompo-
nenten verbesserten sich. Die Einzelhändler wollen ver-
mehrt die Preise erhöhen. Während insbesondere der 
Verkauf von Bekleidung florierte, blieb der Kfz-Einzel-
handel aber von Sorgen geplagt. Im Bauhauptgewerbe 
hat sich das Klima auf einen neuen Rekordwert verbes-
sert. Die Bauunternehmer zeigten sich zufriedener mit 
ihrer aktuellen Lage. Zudem waren sie erneut optimis-
tischer für die kommenden Monate. 
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Abb. 4

1 Die ausführlichen Ergebnisse der ifo Konjunkturumfragen werden 
in den »ifo Konjunkturpers pektiven« veröffentlicht. Die Zeitschrift 
kann zum Preis von 75,– EUR/Jahr abonniert werden.
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Die Stimmung bei den deutschen Dienstleistern  
hat sich leicht verbessert. Der Geschäftsklimain-
dex stieg im September von 110,6 auf 110,7 Punkte. 
Der Anstieg ist erneut auf optimistischere Erwartun-
gen zurückzuführen. Die Einschätzungen zur aktuel-
len Lage wurden auf hohem Niveau hingegen etwas 
zurückgenommen. Viele Unternehmen planen, mehr 
Mitarbeiter einzustellen. Die Architekturbüros berich-
teten von sehr gut laufenden Geschäften. Sie erwar-
ten weiter steigende Umsätze und planen deshalb, 
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neues Personal einzustellen. Bei den IT-Dienstleistern 
stiegen die Erwartungen auf den höchsten Stand seit 
einem Jahr, während sich die Lage auf sehr hohem 
Niveau etwas verschlechterte. Auch die Unternehmen 
aus der Werbung erwarten einen deutlichen Schub für 
ihre Geschäfte. Umsätze und Preise sollen steigen. 

Das Beschäftigungsbarometer ist von 111,2 Punk-
ten im August auf 112,3 Punkte im September gestie-
gen. Das ist ein neues Allzeithoch. Die Einstellungsbe-
reitschaft der deutschen Firmen war noch nie so groß 
seit Beginn der Erhebung im Jahre 2002. Die Beschäfti-
gungszahlen in Deutschland werden demnach in den 
kommenden Monaten weiter steigen. In der Industrie 
wollen insbesondere die Unternehmen in Elektrotech-
nik und Maschinenbau ihren Mitarbeiterstamm aus-
weiten. Im Fahrzeugbau ist hingegen die Einstellungs-
bereitschaft nach den Ergebnissen der letzten Monate 
von Zurückhaltung geprägt. Auch die Bauunterneh- 
men planen weitere Neueinstellungen, wenn auch 
etwas weniger als zuletzt. Im Handel bleibt die Beschäf-
tigungsdynamik verhalten expansiv ausgerichtet. 
Nach kurzer Zurückhaltung im Vormonat hat die Ein-
stellungsbereitschaft bei den Dienstleistern wieder 
merklich zugenommen.
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